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Vorwort
Die Einführung der sogenannten Hartz-Gesetze liegt fünf Jahre zurück. Erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte wurden mit Wirkung zum 1. 1. 2005 aus der im SGB XII geregelten Sozialhilfe
herausgenommen. Bedürftige Erwerbsfähige und deren Angehörige erhalten seitdem Leis-
tungen auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II).

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende gliedert sich in zwei Leistungsbereiche:
* Arbeitslosengeld II für Erwerbsfähige
* Sozialgeld für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem Erwerbsfähigen in einer

Bedarfsgemeinschaft leben

Seit Einführung des SGB II haben rund 30 Änderungsgesetze die Regelungen modifiziert. Die
Erfahrung im Umgang mit dem neuen Recht ließen die ergänzenden Sozialleistungen „Kinder-
zuschlag“ und „Beschäftigungszuschuss für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen“ folgen.

Erhebliche Neuerungen seit der letzten Auflage ergaben sich mit dem Gesetz zur Neuaus-
richtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, das im Wesentlichen zum 1. 1. 2009 in Kraft
trat. Eigene Förderinstrumente, etwa das Einstiegsgeld, haben den Leistungskatalog des SGB II
erweitert.

Das von der Bundesregierung im Rahmen des „Konjunkturpakets II“ beschlossene „Gesetz zur
Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ gewährt eine Erhöhung der
Regelsätze für Kinder in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In der Zeit vom 1. Juli 2009
bis zum 31. Dezember 2011 wird die Leistung durch Einführung einer dritten Altersstufe für
sechs- bis dreizehnjährige Kinder auf 70 Prozent der Regelleistung erhöht.

Vor dem Hintergrund der enorm lebendigen Gesetzgebung ist es umso wichtiger, auf eine
Textausgabe zurückgreifen zu können, die nicht nur die aktuell gültigen Vorschriften beinhal-
tet, sondern darüber hinaus in einer einführenden Kommentierung einen praxisorientierten
Überblick zur Bedeutung und Tragweite der wesentlichen Neuregelungen vermittelt.

Horst Marburger

www.WALHALLA.de 7



Abkürzungen

ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
Abs. Absatz
ALG Arbeitslosengeld
ALG II-V Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung
AufenthG Aufenthaltsgesetz
BA Bundesagentur für Arbeit
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BKGG Bundeskindergeldgesetz
BSHG Bundessozialhilfegesetz
EinigungsStVV Einigungsstellen-Verfahrensverordnung
KdU Kosten der Unterkunft
KiZ Kinderzuschlag
KomtrzV Kommunalträgerzulassungs-Verordnung
MAV Mindestanforderungs-Verordnung
RV Rentenversicherung
SGB Sozialgesetzbuch
SGB II Sozialgesetzbuch – Zweites Buch (Grundsicherung für Arbeitsuchende)
SGB III Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (Arbeitsförderung)
SGB V Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (Gesetzliche Krankenversicherung)
SGB VI Sozialgesetzbuch – Sechstes Buch (Gesetzliche Rentenversicherung)
SGB XII Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch (Sozialhilfe)
SGG Sozialgerichtsgesetz
SvEV Sozialversicherungsentgeltverordnung
UnbilligkeitsV Unbilligkeitsverordnung
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Abgrenzung SGB XII und SGB II

Hilfe für Bedürftige hat in Deutschland eine sehr lange Tradition. Von
Sozialhilfe kann aber erst seit 1961 mit der Schaffung des Bundessozial-
hilfegesetzes (BSHG) gesprochen werden. Ab diesem Zeitpunkt gab es
einen Rechtsanspruch auf Hilfe.
Das BSHG ist seit seines Bestehens mehrfach geändert worden. Es sah
Sozialhilfe für alle hilfebedürftigen Menschen vor, wobei kein Unter-
schied gemacht wurde, ob es sich um jemanden handelte, der eigentlich
noch in der Lage war, sein Leben durch Arbeit zu finanzieren, oder um
jemanden, der aufgrund seines körperlichen, geistigen oder seelischen
Zustandes dazu nicht mehr in der Lage war.
Eine der Sozialhilfe vergleichbare Leistung war die Arbeitslosenhilfe,
die ebenfalls nur an Hilfebedürftige gewährt wurde. Allerdings war hier
ein ausgelaufener Arbeitslosengeldanspruch zusätzlich Leistungsvoraus-
setzung, das bedeutet, der Bedürftige hatte während seines Berufslebens
mindestens zwölf Monate Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei einer
Rahmenfrist von drei Jahren gezahlt. Arbeitslosenhilfe wurde also im
Rahmen der Arbeitslosenversicherung gewährt, obwohl sie an sich
keine Versicherungsleistung, sondern eine Fürsorgeleistung war.
Das Recht der Arbeitsverwaltung und Arbeitsförderung ist durch die
sogenannten Hartz-Gesetze in vielen Bereichen geändert worden. Das
„Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vom
24. 12. 2003, das in seinen wesentlichen Teilen am 1. 1. 2005 in Kraft trat,
beseitigte hierbei die Ansprüche auf Arbeitslosenhilfe und führte statt-
dessen eine Grundsicherung für Arbeitsuchende ein. Diese wird im
„Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (SGB II)“ geregelt. Im Rahmen dieser Grundsicherung
werden verschiedene Leistungen gewährt.
Sowohl der Sozialhilfe – seit 1. 1. 2005 im SGB XII geregelt – wie auch
der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende ist gemeinsam, dass stets
Hilfebedürftigkeit vorliegen muss. Die Abgrenzung geschieht durch den
Begriff der „Erwerbsfähigkeit“, der im Folgenden noch näher erläutert
wird. Sofern der Hilfebedürftige erwerbsfähig ist, hat er keinen Leis-
tungsanspruch nach SGB XII, erhält also keine Sozialhilfe, sondern
Arbeitslosengeld II. Die nicht erwerbsfähigen Angehörigen des Hilfe-
suchenden erhalten Sozialgeld zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Sozialhilfe nach SGBXII erhalten somit nur noch Kinder und Erwachse-
ne bis zur Altersgrenze, wenn sie zeitweise voll erwerbsgemindert sind.
Bis zum 31. 12. 2007 ist die Altersgrenze einheitlich die Vollendung des
65. Lebensjahres. Mit Wirkung zum 1. 1. 2008 hat das RV-Altersgren-
zenanpassungsgesetz § 7a SGB II geschaffen. Danach erreichen Per-
sonen, die vor dem 1. 1. 1947 geboren sind, die Altersgrenze mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres. Für danach geborene Personen wird die
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11www.WALHALLA.de



1
Altersgrenze stufenweise angehoben. Hierzu ist in § 7a SGB II eine
Tabelle enthalten.

Beispiel:
Wer im Jahre 1953 geboren ist, erreicht die Altersgrenze mit 65 Jahren
und 7 Monaten.
Für ab 1964Geborene gilt die Altersgrenze von 67 Jahren.

Hilfebedürftige Personen ab dem Erreichen der Altersgrenze und Voll-
jährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, erhalten Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung, die seit 2005 ebenfalls im
SGBXII geregelt ist.
Das nachfolgende Schaubild erläutert die Unterschiede beider Gesetze.

Aufgaben und Ziele: Fördern und Fordern

§ 1 SGB II bezeichnet die Aufgabe und das Ziel der Grundsicherung für
Arbeitsuchende. Danach soll die Grundsicherung für Arbeitsuchende
die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Per-
sonen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken. Das
Gesetz soll dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig
von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten
können.
In § 1 SGB II wird weiter bestimmt, dass die Grundsicherung für Arbeit-
suchende erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibe-
haltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt
sichern soll, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.
Sowohl im SGB II wie auch im SGB XII wird also darauf abgehoben,
dass der Hilfebedürftige so schnell wie möglich wieder ohne die Fürsor-
geleistung leben kann, also wieder allein für sich sorgt.
Seit 1. 1. 2008 wird bestimmt, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige, die
das 58. Lebensjahr vollendet haben, unverzüglich in Arbeit oder in eine
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln sind (§ 3 Abs. 2a SGB II). Beachten
Sie zu Arbeitsgelegenheiten die Ausführungen zum Thema „Zumutbar-
keit“.
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende sieht deshalb in § 14 SGB II
den Grundsatz des Förderns vor, das bedeutet, das SGB II beinhaltet
einen Leistungsanspruch auf geeignete Fördermaßnahmen und Unter-
stützung.
Gewissermaßen als Gegenstück gibt es hier aber auch den Grundsatz
des Forderns in § 2 SGB II. Danach müssen erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebe-
dürftigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfebedürftige muss aktiv
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an allen Maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken. Um
dies zu steuern, bedient sich das Gesetz verschiedener Instrumentarien:
K der Eingliederungsvereinbarung
K der Verpflichtung zur Aufnahme jeder zumutbarenArbeit
K der Verpflichtung zur Aufnahme vonArbeitsgelegenheiten
K Leistungen zur Eingliederung
K Leistungsbeschränkungen
Die Eingliederungsvereinbarung (§ 15 SGB II) soll für jeweils sechs
Monate abgeschlossen werden und insbesondere beinhalten, welche

Grundsicherung für ArbeitsuchendeAufgaben und Ziele: Fördern und Fordern
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Übersicht: 
Leistungsbezug Grundsicherung für Arbeitsuchende – Sozialhilfe

Erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige ab dem 
15. Lebensjahr

bis zum Erreichen der 
Altersgrenze

Arbeitslosengeld II
�

�

Nicht erwerbsfähige 
Angehörige des 
Hilfebedürftigen 

(Bedarfs-
gemeinschaft)

Sozialgeld�

Kinder und 
Erwachsene unterhalb 
der Altersgrenze, die 

zeitweise voll erwerbs-
gemindert sind

Sozialhilfe�

�

Hilfebedürftige 
Personen ab Vollen-

dung der Altersgrenze, 
hilfebedürftige Voll-

jährige, die dauerhaft 
voll erwerbsgemindert 

sind

Grundsicherung im 
Alter und bei 

Erwerbsminderung

SGB II
(Grundsicherung für 

Arbeitsuchende)

SGB XII
(Sozialhilfe)}

}
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Leistungen der Erwerbsfähige zur Eingliederung erhält, welche Eigen-
bemühungen der Erwerbsfähige in welcher Häufigkeit zu unternehmen
hat und in welcher Form diese nachzuweisen sind. Außerdem ist anzuge-
ben, welche Leistungen Dritter, insbesondere anderer Sozialleistungs-
träger, der erwerbsfähige Hilfebedürftige zu beantragen hat. Bei Bil-
dungsmaßnahmen soll auch geregelt werden, ob bei Abbruch der Maß-
nahme ohne gewichtigen Grund eine Schadensersatzpflicht für den
Erwerbsfähigen entsteht und wie hoch diese sein wird.

Wichtig: Die Eingliederungsvereinbarung umfasst nur die Bemühungen
zur Eingliederung in Arbeit, nicht aber die gesetzlich festgelegten Leis-
tungen zum Lebensunterhalt (Regelleistungen, Kosten der Unterkunft).
WelcheMaßnahmen erforderlich sind bzw. Erfolg versprechen, beurteilt
der zuständige Fallmanager nach seinem Ermessen. Ein Anspruch auf
eine bestimmte Eingliederungsmaßnahme besteht nicht. Einen Über-
blick über mögliche Leistungen finden Sie in der Übersicht zum Thema
„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“.

Der erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihm in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen müssen in eigener Verantwortung alle
Möglichkeiten nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und
Kräften zu bestreiten. Ausdrücklich wird bestimmt, dass erwerbsfähige
Hilfebedürftige ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts
für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Per-
sonen einsetzen müssen. Von daher muss der Arbeitsuchende jede
zumutbare Arbeit annehmen.

Wichtig: Auch bisher nicht Arbeit suchende Partner der Bezieher von
Arbeitslosengeld II sind verpflichtet, sich Arbeit zu suchen. Ihnen ste-
hen alle Maßnahmen der Arbeitsvermittlung und Arbeitsförderung zur
Verfügung. Im Gegenzug sind sie verpflichtet, jede zumutbare Tätigkeit,
die ihnen angeboten wird, anzunehmen. Einen eigenen Antrag auf
Arbeitslosengeld II müssen die Partner grundsätzlich nicht stellen. Der
Antragsteller vertritt in dieser Hinsicht die gesamte Bedarfsgemein-
schaft (§ 38 SGB II).

Ist eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in abseh-
barer Zeit nicht möglich oder kann eine solche nicht gefunden werden,
hat der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare
Arbeitsgelegenheit zu übernehmen (§ 2 Abs. 1 SGB II).

Die bereits im früheren Sozialhilferecht mögliche Vergabe von gemein-
nütziger oder zusätzlicher Arbeit wurde in das SGB II übernommen
(§ 16d SGB II). Diese im öffentlichen Interesse liegenden, zusätzlichen
Arbeiten werden mit einer Entschädigung für Mehraufwendungen zu-
züglich zum Arbeitslosengeld II gezahlt; derzeit werden Vergütungen
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   Übersicht: „Fördern und Fordern“

Fordern

�

�

(Dienst-)Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit, § 14 ff. SGB II, z. B.
� Beratung
� Vermittlung
� Fördermaßnahmen

Fördern

�

(Geld-)Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts, § 19 ff. SGB II
� Arbeitslosengeld II
� Sozialgeld
� Mehrbedarfe, Einmalleistungen
� Befristeter Zuschlag
� Unterkunft und Heizung
Anstatt Geldleistungen können 
auch Sachleistungen gewährt 
werden.

�

Flankierende Maßnahmen, 
§ 16a SGB II, z. B.
� Kinderbetreuung
� Schuldnerberatung

Leistungsbeschränkungen möglich bei Nichtaufnahme oder Abbruch 
der Maßnahmen, §§ 31, 32 SGB II

�

�

Eigenbemühungen, 
Eigenverantwortung, § 2 SGB II

�

Eingliederungsvereinbarung, 
§ 15 SGB II

�

Aufnahme jeder zumutbaren Arbeit, 
§ 2 SGB II

�
Aufnahme von Arbeitsgelegenheiten, 

§ 16d SGB II
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mit bis zu zwei Euro pro Stunde gezahlt (sog. Ein-Euro-Jobs, siehe dazu
auch zumThema „Zumutbarkeit“).
Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungs-
zuschuss als Ausgleich der zu erwartendenMinderleistungen des Arbeit-
nehmers und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhalten (§ 16e
SGB II). Hierfür sind aber verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen.
Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leistungs-
fähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 % des
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. Ein Zuschuss zu
sonstigen Kosten kann in bestimmten Fällen erbracht werden.
In diesem Zusammenhang ist auch der seit 1. 1. 2008 geltende § 12a
SGB II zu beachten. Er sieht vor, dass Hilfebedürftige verpflichtet sind,
Sozialleistungen anderer Träger (der gesetzlichen Rentenversicherung)
in Anspruch zu nehmen und entsprechende Anträge zu stellen. Aller-
dings sind Hilfebedürftige nicht verpflichtet, bis zur Vollendung des
63. Lebensjahres eine Altersrente vorzeitig in Anspruch zu nehmen.
Durch die Unbilligkeitsverordnung werden Ausnahmen von der Ver-
pflichtung vorgesehen, nach Vollendung des 63. Lebensjahres eine sol-
che Rente zu beantragen.

Regelleistung, Mehrbedarfe, Einmalleistungen

Die Regelleistung (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) zur Sicherung des
Lebensunterhalts (§ 20 SGB II) umfasst insbesondere Ernährung, Klei-
dung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Hei-
zung entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in ver-
tretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme
am kulturellen Leben.
Die monatliche Regelleistung beträgt seit 1. 7. 2009 im gesamten Bun-
desgebiet für Berechtigte, die alleinstehend oder allein erziehend sind
oder deren Partner minderjährig ist, 359 Euro. Die Regelleistung für
sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft beträgt
80 % der vorstehenden Leistung, somit 287,20 Euro imMonat.
Der gleiche Betrag (287,20 Euro) gilt derzeit auch für Personen ab Voll-
endung des 14. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Hier werden
ebenfalls 80 % der monatlichen Regelleistung zugrunde gelegt. Dies gilt
aber nur dann, wenn sie ohne Zustimmung des zuständigen kommuna-
len Trägers umziehen. Für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres beträgt die Regelleistung 215,40 Euro, da hier nur 60 % der
monatlichen Regelleistung maßgebend sind. Ausgenommen sind in der
Zeit vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2011 sechs- bis dreizehnjährige
Kinder; für diese ist die Regelleistung auf 70 % erhöht und beträgt ab
diesemZeitpunkt 251,30 Euro.
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Die seit 1. 7. 2006 geltende Regelung beruht auf dem Bemühen des
Gesetzgebers, die Kosten für das Arbeitslosengeld II zu senken. Als
Ursache der hohen Kosten wird insbesondere der Erstbezug einer
eigenen Wohnung durch Personen angesehen, die vor Inkrafttreten des
SGB II entweder keinen Anspruch auf Unterstützung in einer Haus-
haltsgemeinschaft hatten oder niedrige Leistungen als Teil der Bedarfs-
gemeinschaft bezogen. Durch die zum 1. 7. 2006 vorgenommene Neu-
regelung soll verhindert werden, dass Jugendliche auf Kosten der All-
gemeinheit eine eigene Wohnung bei gleichzeitiger Inanspruchnahme
der vollen Regelleistung beziehen.
§ 22 Abs. 2a SGB II sieht seit 1. 4. 2006 für diese Sachverhalte vor, dass
dem Betreffenden Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Zeit
nach einem Umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres erbracht
werden, wenn der kommunale Träger dies vor Abschluss des Vertrages
über die Unterkunft zugesichert hat. In bestimmten Fällen ist der kom-
munale Träger zur Zusicherung verpflichtet. Beispielsweise gilt dies
dann, wenn der Bezug der (neuen) Unterkunft zur Eingliederung in den
Arbeitsmarkt erforderlich ist.
In diesen Fällen werden aufgrund von § 23 Abs. 6 SGB II Leistungen für
Erstausstattung für die Wohnung nur erbracht, wenn der kommunale
Träger die Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung
zugesichert hat. Das Gleiche gilt, wenn vom Erfordernis der Zusiche-
rung abgesehen werden konnte.
Übersicht: Regelleistungen (seit 1. 7. 2009)

Allein-
stehende(r)

oder
Allein-

erziehende(r)

Kinder zwi-
schen dem
6. und

13. Lebens-
jahr

Ansonsten
Kinder bis zur
Vollendung

des
14. Lebens-

jahres

Kinder bzw. Jugend-
liche ab Beginn des
15. Lebensjahres bis
zur Vollendung des
25. Lebensjahres

Partner
ab Beginn

des
19. Lebens-

jahres

Regelleistung 100 % 70 % 80 % 80 % 90 %
gesamtes
Bundesgebiet 359 EUR 251,30 EUR 287,20 EUR 287,20 EUR 323,10 EUR

Bestimmte Personengruppen erhalten über die Regelleistungen hinaus
höhere Leistungen nach § 21 SGB II (Mehrbedarfe):
Übersicht: Mehrbedarfe

Werdende Mütter: 17 % der maßgebenden Regelleistung
Alleinerziehende: 36 % bzw. 12 % der maßgebenden Regelleis-

tung je Kind (maximal 60 %)
Behinderte mit Leistung nach § 33 SGB IX: 35 % der maßgebenden Regelleistung
Bei kostenaufwändiger Ernährung aus
medizinischen Gründen:

in angemessener Höhe

Grundsicherung für ArbeitsuchendeRegelleistung, Mehrbedarfe, Einmalleistungen
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Bezüglich der Mehrbedarfe ist noch zu erwähnen, dass die Summe des
insgesamt gezahlten Mehrbedarfs die für den erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen maßgebende Regelleistung nicht übersteigen darf.
Als sogenannte Einmalleistungen können nach § 23 Abs. 3 SGB II
gezahlt werden, insbesondere:
K Erstausstattung einerWohnung
K Erstausstattung für Bekleidung (insbesondere bei Schwangerschaft
undGeburt)

K Mehrtägige Klassenfahrten
K Sonstiger unabweisbarer Bedarf, wenn weder geschütztes Vermögen
vorhanden ist noch der Bedarf anderweitig (z. B. Gebrauchtmöbel-
markt, Kleiderkammer) gedeckt werden kann.

Diese Einmalleistungen können als Darlehen erbracht werden, soweit in
dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich
Einnahmen anfallen. Auch eine Leistung als Sachleistung ist möglich,
ebenso eine Abgeltung in Form einer Pauschale.
In § 23 Abs. 5 SGB IIwird seit 1. 4. 2006 bestimmt, dass Leistungen auch
dann als Darlehen zu erbringen sind, wenn Hilfebedürftigen der soforti-
ge Verbrauch oder die sofortige Verwendung von zu berücksichtigen-
dem Vermögen nicht möglich ist oder für sie eine besondere Härte
darstellen würde. Die Gewährung des Darlehens kann davon abhängig
gemacht werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung dinglich oder in
andererWeise gesichert wird.
Für die Berechnung der Leistung gilt die Rundungsvorschrift nach § 41
Abs. 2 SGB II.

Unterkunft und Heizung

Neben den Regelleistungen (und etwaigen Mehrbedarfen) werden auch
die Kosten für Unterkunft und Heizung (in Amtsdeutsch: Kosten der
Unterkunft –KdU) übernommen, § 22 SGB II.

Wichtig: Leben mehrere Personen in einer Wohnung, so ist für die
Berechnung zu ermitteln, wer zur Bedarfsgemeinschaft gehört. Nur
diese anteiligenUnterkunftskosten werden dann imRahmen derGrund-
sicherung nach SGB II übernommen. Anteilige Kosten von sonstigen
Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft müssen aus den Unterkunfts-
kosten „herausgerechnet“ werden. Zur Abgrenzung von Bedarfs-
gemeinschaft und Haushaltsgemeinschaft siehe das Thema „Anspruchs-
berechtigte Personen“.

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsäch-
lichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Bei einer
„unangemessenen“ Höhe der Aufwendungen, meist weil die Wohnung
zu groß ist, sind die Kosten so lange zu berücksichtigen, wie es dem

18 www.WALHALLA.de
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Hilfeempfänger nicht möglich und nicht zumutbar ist, diese (z. B. durch
Umzug) zu senken. In der Regel erfolgt die Kostenübernahme aber in
diesen Fällen längstens für sechs Monate. Danach werden nur noch die
angemessenen Kosten übernommen, die Miete also nur noch teilweise
gezahlt.
Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die angemessenen
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, werden die Leistungen
weiterhin nur in Höhe der angemessenenAufwendungen erbracht.
Die Angemessenheit beurteilt sich im Übrigen nach den individuellen
Verhältnissen des Einzelfalles (z. B. Anzahl der in der Wohnung leben-
den Personen, vertraute Umgebung und Nachbarschaftshilfe bei Senio-
ren).
Zudem müssen bei der Beurteilung die Anzahl der vorhandenen Räu-
me, das örtliche Mietniveau bzw. der örtliche Mietspiegel und die
Wohnungsmarktsituation berücksichtigt werden. Der Leistungsträger
wird sich – in Ermangelung einer für die Grundsicherung geltenden
Vorschrift – auf die im sozialen Wohnungsbau bzw. im Sozialhilferecht
geltenden Wohnraumgrößen beziehen. Danach werden als angemessen
für eine Person 45 Quadratmeter und für jede weitere Person 15 Quad-
ratmeter angesehen.
Heizungskosten sind ebenfalls in tatsächlicher Höhe zu übernehmen.
Auch diese müssen angemessen sein. Sind die Heizkosten zu hoch, so
muss der Hilfeempfänger zunächst angehört und aufgefordert werden,
diese zu senken. Erst dann kann eine (Teil-)Übernahme der Kosten
durch den Leistungsträger versagt werden.

Wichtig: Stromkosten werden nicht im Rahmen von § 22 SGB II über-
nommen. Diese Kosten gelten bereits als Bestandteil der Regelleistung.

Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten können bei vorheriger Zu-
sicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen
Träger übernommen werden. Eine Mietkaution kann bei vorheriger
Zusicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen kom-
munalen Träger übernommen werden.
Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kom-
munalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und
ohne die Zusicherung in einem angemessenen Zeitraum keine Unter-
kunft gefunden werden kann.

Wichtig: EineMietkaution soll als Darlehen erbracht werden.

Droht eine Räumungsklage wegen Mietschulden, können diese darle-
hensweise vom Leistungsträger übernommen werden. Dadurch soll
Wohnungslosigkeit und ein neues Hindernis bei der Arbeitsuche ver-
hindert werden.

Grundsicherung für ArbeitsuchendeUnterkunft und Heizung
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Seit 1. 4. 2006 bestimmt § 22 Abs. 6 SGB II in diesem Zusammenhang
über bestimmte Aufgaben des für die Räumungsklage zuständigen Ge-
richts. Die Pflichten bestehen gegenüber dem örtlich zuständigen Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der von diesem beauftrag-
ten Stelle.

Die Zahlung der Unterkunftskosten kann auch direkt an den Vermieter
erfolgen, wenn die zweckentsprechende Verwendung sonst nicht sicher-
gestellt ist.

Ist der Hilfebedürftige Eigentümer eines Einfamilienhauses oder einer
Eigentumswohnung, so ist auch hier nach den genannten Kriterien zu
beurteilen, ob der Wohnraum angemessen ist. Als Obergrenze kann bei
Einfamilienhäusern bzw. bei Eigentumswohnungen eine Wohnraumflä-
che von 130 qm angenommen werden. Zur Auswirkung von Eigenhei-
men auf die Vermögensanrechnung siehe zum Thema „Zu berücksichti-
gendes Vermögen“.

Bei Immobilieneigentümern können die Leistungen nach § 22 SGB II
auch etwaige Hypotheken- bzw. Schuldzinsen, die Grundsteuer bzw.
Grundabgaben und Wohngebäudeversicherungen umfassen. Nicht
übernommen aber werden Tilgungsraten eines Bauspardarlehens, da
dieses als Vermögensbildung gilt.

Wichtig: Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind seit 1. 1.
2005 vomBezug vonWohngeld ausgeschlossen.

Befristeter Zuschlag

Wird Arbeitslosengeld II innerhalb von zwei Jahren nach dem Ende des
Bezugs vom „normalen“ Arbeitslosengeld gewährt, erhält der Betroffe-
ne in diesem Zeitraum einen monatlichen Zuschlag (§ 24 SGB II). In
den ersten zwölf Monaten sind dies 2/3 des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem festgestellten Bedarf der Bedarfsgemeinschaft und dem
zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld und erhaltenemWohngeld und dem
dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und den mit ihm in Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Angehörigen zustehenden Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld. Beachten Sie zum Sozialgeld die Ausführungen zum
Thema „Anspruchsberechtigte Personen“.

Verlässt ein Partner die Bedarfsgemeinschaft, ist der Zuschlag neu fest-
zusetzen.

Die Zuschlagshöhe ist begrenzt und beträgt höchstens 160 Euro (Allein-
stehender) bzw. 320 Euro (Paare) sowie höchstens 60 Euro pro Kind.

Ab dem 13. Monat wird dieser Zuschlag um 50 % der Höhe des ersten
Jahres vermindert.
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Wichtig: Änderungen nach der Bedarfsberechnung (z. B. Geburt eines
Kindes, Tod eines Mitglieds einer Bedarfsgemeinschaft) führen nicht zu
einer Neuberechnung des befristeten Zuschlags.

Bei einer Unterbrechung der Hilfebedürftigkeit (z. B. durch eine befris-
tete Tätigkeit) lebt der Anspruch auf den Zuschlag wieder auf, wenn die
2-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen ist.
Für die Dauer einer Leistungsbeschränkung nach § 13 SGB II entfällt
der Zuschlag ganz.

Beispiel:
Ein alleinstehender Arbeitsloser erhält zuletzt ein Arbeitslosengeld von
monatlich 1 600 Euro einschließlichWohngeld. Der Bedarf nach SGB II
beläuft sich auf 764 Euro (359 Euro Regelleistung und 405 Euro Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung).
Die Differenz zwischen Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II be-
trägt 836 Euro, 2/3 hiervon sind 557,33 Euro. Allerdings beträgt der
Zuschlag höchstens 160 Euro. Dieser Höchstbetrag kommt hier zur
Anwendung. Ab dem 13. Monat wird der Zuschlag nur noch in Höhe
vonmonatlich 80 Euro gewährt.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Für Erwerbsfähige stehen Eingliederungsleistungen des SGB III (Ar-
beitsförderung) zur Verfügung, die in § 16 SGB II aufgezählt werden.
Bei der Entscheidung über Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist
vom Leistungsträger – und hier vom zuständigen Fallmanager – die
individuelle Lebenssituation zu prüfen: die Eignung, die familiäre Situa-
tion, die Dauerhaftigkeit der Eingliederung, die voraussichtliche Dauer
der Hilfebedürftigkeit. Vorrangig sollen Maßnahmen gewählt werden,
die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen.
Hier ist insbesondere abzustellen auf den aktuellen Arbeitsmarkt und
die örtlichen bzw. regionalen Bedürfnisse in denUnternehmen.
Junge Hilfebedürftige unter 25 Jahren sollen so schnell wie möglich in
den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Unmittelbar nach Beantra-
gung von Leistungen zur Grundsicherung soll eine Ausbildung, Arbeits-
stelle oder Arbeitsgelegenheit vermittelt werden. Kann aufgrund eines
fehlenden Berufsabschlusses kein Ausbildungsplatz angeboten werden,
soll zumindest erreicht werden, dass die vermittelte Arbeit auch zur
Verbesserung der beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt (§ 3
Abs. 2 SGB II).
Seit 1. 8. 2006 schreibt § 15a SGB II ein Sofortangebot vor. Erwerbs-
fähigen Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geld-
leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts weder nach dem SGB II
noch nach dem SGB III bezogen haben, sollen bei der Beantragung von

Grundsicherung für ArbeitsuchendeLeistungen zur Eingliederung in Arbeit
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   Übersicht: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

�Beratung

Vermittlung

Leistungen bei Anbahnung oder Aufnahme 
einer versicherungspfl ichtigen Beschäftigung

Unterhaltsgeld für berufl iche Weiterbildung 
(auch: Kostenübernahme zum nachträglichen 

Erwerb eines Schulabschlusses)

Eingliederungszuschuss

Einstiegsqualifi zierung, berufl iche Ausbil-
dung, berufl iche Weiterbildung und Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Förderung der Berufsausbildung

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Förderung beschäftigter Arbeitnehmer im 
Rahmen der Weiterbildung

Vermittlungsgutschein

Tragung der Beiträge zur Arbeitsförderung 
bei Beschäftigung älterer Arbeitnehmer

Qualifi zierungszuschuss für jüngere 
Arbeitnehmer

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� § 421o SGB III

§ 421k SGB III

§ 421f SGB III

§ 417 SGB III

§§ 260–271 SGB III

§§ 240–247 SGB III

§§ 235a–239 SGB III

§§ 217–222 SGB III

§§ 77–87 SGB III

§§ 45–47 SGB III

§§ 35–39 SGB III

§§ 29–34 SGB III

Eingliederungszuschuss für jüngere 
Arbeitnehmer

� § 421p SGB III

Berufsorientierungsmaßnahmen

�

§ 421q SGB III

Zusätzliche Leistungen für Auszubildende

�

§§ 421r–421s SGB III

Eingliederungszuschüsse für ältere Personen

Erprobung innovativer Ansätze

�

§ 421g SGB III

�

§ 421h SGB III
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Leistungen nach dem SGB II unverzüglich Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit angeboten werden.

In § 16 Abs. 1 Satz 2 SGB II sind die Eingliederungsleistungen für
erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige aufgeführt. Diese Leistungen
zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
sind auf Grund der Verweisung auf das SGB III Pflichtleistungen, soweit
diese im SGB III als solche definiert sind.

Darüber hinaus kann der Leistungsträger weitere, die Arbeitssuche
flankierende Leistungen erbringen (§ 16a SGB II), insbesondere:
K Betreuungminderjähriger/behinderter Kinder
K häusliche Pflege vonAngehörigen
K Schuldnerberatung
K psychosoziale Betreuung
K Suchtberatung

Ferner werden in diesem Zusammenhang Einstiegsgeld (§ 16b SGB II),
Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (§ 16c SGB II) sowie
Leistungen nach § 16d SGB II (Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für
erwerbsfähige Hilfebedürftige) gewährt.

Voraussetzung für die Zahlung des Einstiegsgeldes ist, dass dies zur
Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das
Einstiegsgeld wird als (weiterer) Zuschuss zum Arbeitslosengeld II er-
bracht. Allerdings wird es für höchstens 24 Monate gezahlt.

Für diese flankierenden Maßnahmen sind grundsätzlich die kommuna-
len Träger zuständig (§ 6Abs. 1 Nr. 2 SGB II).

Wichtig: Seit 1. 8. 2006 ist vorgeschrieben, dass sowohl die kommunalen
Träger als auch die Bundesagentur für Arbeit einen Außendienst zur
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch einrichten sollen.

Anspruchsberechtigte Personen

§ 7 SGB II sieht die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistungen der
Grundsicherung vor (siehe dazu auch die nachfolgende Übersicht). Die
Voraussetzungen entsprechen in vielem denen, wie sie bisher für den
Bezug von Arbeitslosenhilfe nach dem SGB III galten. So wird Erwerbs-
fähigkeit und Hilfebedürftigkeit gefordert. Im SGB III wurde allerdings
statt von Erwerbsfähigkeit von Vermittlungsfähigkeit gesprochen.

Weitere Voraussetzungen sind die Vollendung des 15. Lebensjahres und
das Nichterreichen der Altersgrenze (beachten Sie bitte dazu die Aus-
führungen zumThema „Abgrenzung SGBXII und SGB II“). Außerdem
müssen die Betreffenden ihren gewöhnlichenAufenthalt in Deutschland
haben.

Grundsicherung für ArbeitsuchendeAnspruchsberechtigte Personen
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Ausländer können im Sinne dieser Regelungen nur erwerbstätig sein,
wenn ihnen die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt
werden könnte.

Das Gesetz spricht hier zusammenfassend von erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen.

Zudem werden auch Leistungen an nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige
gewährt, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfs-
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   Übersicht: Berechtigter Personenkreis

Vollendung des 
15. Lebensjahres 

und Nichterreichen 
der Altersgrenze

ist, wer gegenwärtig oder voraussichtlich 
innerhalb von 6 Monaten nicht wegen 

Krankheit oder Behinderung außerstande 
ist, 3 Stunden täglich zu arbeiten

�

�

�

�

Erwerbsfähig

ist, wer keine eigene Sicherung des Lebens-
unterhalts und der Eingliederung in Arbeit 

leisten kann durch
Hilfebedürftig

zu berücksichtigendes Vermögen

�
�

Hilfe Dritter (Angehöriger)

Leistungen anderer Sozialleistungsträger

�

zu berücksichtigendes Einkommen

Gewöhnlicher 
Aufenthalt in der BRD

�

Aufnahme einer zumutbaren Arbeit
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gemeinschaft leben. Sie erhalten allerdings kein Arbeitslosengeld II,
sondern unter bestimmten Voraussetzungen eine Geldleistung, die als
Sozialgeld bezeichnet wird. Sozialgeld und Arbeitslosengeld II sind
hinsichtlich der Höhe identisch. Mehrbedarfe, Leistungen für Unter-
kunft und Heizung sowie Einmalleistungen bei Nachweis eines unab-
weisbaren Bedarfs werden vom Sozialgeld umfasst.

Zur Bedarfsgemeinschaft gehört nach § 7 Abs. 3 SGB II neben dem
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen selbst sein nicht dauernd getrennt le-
bender Lebenspartner (Ehegatte, Person in eheähnlicher Gemeinschaft,
gleichgeschlechtlicher Lebenspartner). Dazu gehören auch die dem
Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder, wenn sie das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Die Berücksichtigung der Kinder
erfolgt nur, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunter-
halts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen kön-
nen.

Beispiel:
Ein Arbeitsloser, seine Lebensgefährtin, ein gemeinsames vierjähriges
Kind, ein achtjähriges Kind des Arbeitslosen und ein zwölfjähriges Kind
der Lebensgefährtin leben in einem Haushalt. Sie bilden somit eine
Bedarfsgemeinschaft.

Auch die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende
Elternteil eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gehören zur Bedarfsgemein-
schaft. Das gilt auch für den im Haushalt lebenden Partner des Eltern-
teils.

Beispiel:
Die 17-jährige erwerbsfähige Tochter und ihre nicht erwerbsfähige
Mutter leben in einem Haushalt und bilden somit eine Bedarfsgemein-
schaft.

Seit 1. 8. 2006 gehören auch Personen zur Bedarfsgemeinschaft, die mit
dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt
so zusammenleben, dass nach verständiger Würdigung der wechselseiti-
ge Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und
füreinander einzustehen.

Nach § 7 Abs. 3a SGB II wird ein wechselseitiger Wille, Verantwortung
füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, vermutet, wenn
Partner
K länger als ein Jahr zusammenleben,
K mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,
K Kinder oder Angehörige imHaushalt versorgen oder

Grundsicherung für ArbeitsuchendeAnspruchsberechtigte Personen
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K befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu ver-
fügen.

Besonders wichtig für den Anspruch auf Arbeitslosengeld II ist das
Bestehen von Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II. Erwerbsfähig ist, wer
nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außer-
stande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Diese
Definition entspricht der des § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI (Gesetzliche
Rentenversicherung).
Unerheblich ist, ob eine Erwerbstätigkeit derzeit bzw. vorübergehend
unzumutbar ist (z. B. wegen der Erziehung eines Kindes unter drei
Jahren).
Die Hilfebedürftigkeit wird in § 9 SGB II näher definiert. Hier wird
gefordert, dass der Betreffende seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht durch
Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigen-
den Einkommen oder Vermögen sichern kann. Außerdem ist Voraus-
setzung, dass die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere
von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen geleistet
wird. Alle Leistungen des SGB II unterliegen also gegenüber anderen
Sozialleistungen demNachranggrundsatz.

Abgrenzung: Haushaltsgemeinschaft und Bedarfsgemeinschaft
Eine Bedarfsgemeinschaft besteht aus mindestens einer erwerbsfähigen
hilfebedürftigen Person.
Neben dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen selbst gehören die oben
aufgeführten Personen zur Bedarfsgemeinschaft (§ 7Abs. 3 SGB II).
Die Haushaltsgemeinschaft ist begrifflich weiter gefasst: Zur Haushalts-
gemeinschaft gehören alle Personen, die auf Dauer mit den Mitgliedern
einer Bedarfsgemeinschaft in einem Haushalt leben und gemeinsam
wirtschaften, also der Lebensunterhalt gemeinsam bestritten wird
(Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft). Indizien hierfür sind gemein-
same Konten bzw. gegenseitiger Zugriff auf Konten, gemeinsamer Ein-
kauf und Verbrauch von Lebensmitteln, Kosten der Lebensführung und
derMietkosten.
Die Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft ist entscheidend für die
Berechnung des Bedarfs, insbesondere bei der Berücksichtigung von
Einkommen und Vermögen jedes Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft.
Es können in einem Haushalt mehrere Bedarfsgemeinschaften leben,
für die der Bedarf jeweils gesondert berechnet werdenmuss.
Ein Kind, das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gehört, wie
oben bereits ausgeführt wurde, zur Bedarfsgemeinschaft, wenn es
K unverheiratet ist und
K nicht erwerbsfähig ist und
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K den Unterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestrei-
ten kann, also Hilfebedürftigkeit vorliegt und

K es mit den erwerbsfähigen Eltern oder einem erwerbsfähigen Eltern-
teil in einem gemeinsamenHaushalt wohnt.

Sobald das Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat oder heiratet, gehört
es nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern; ggf. wird eine eigene
Bedarfsgemeinschaft begründet.
Hat das unverheiratete, nicht erwerbsfähige Kind, das das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, bereits ein eigenes Kind und wohnt es und
das eigene Kind noch bei seinen Eltern, so liegt eine eigene Bedarfs-
gemeinschaft zwischen der jungenMutter und demKind vor.
Hat dieses Kind einen Partner, der ebenfalls im Haushalt der Eltern lebt,
so tangiert dies nicht die Bedarfsgemeinschaft. Dieser Partner selbst
gehört nicht zur Bedarfsgemeinschaft; er hat evtl. eigene sozialhilfe-
rechtliche Ansprüche. Er gehört aber zur Haushaltsgemeinschaft, was
sich auf die Unterkunftskosten auswirkt. Hat dieser Partner dagegen das
25. Lebensjahr nicht vollendet und ist nachzuweisen, dass er mit seinem
Partner und dessen Kind eine eigene Wirtschaftsgemeinschaft innerhalb
des Haushalts der Eltern bildet, so werden innerhalb eines Haushalts
zwei Bedarfsgemeinschaften begründet: die Eltern sind eine Bedarfs-
gemeinschaft und der Partner, der Lebensgefährte und dessen Kind sind
eine Bedarfsgemeinschaft.
Keine Bedarfsgemeinschaft können begründen:
K Pflegeeltern mit Pflegekindern
K Großeltern mit Enkelkindern
K Geschwister, wenn sie ohne Eltern zusammen in einem Haushalt
leben

Zu einer Haushaltsgemeinschaft, nicht aber zu einer Bedarfsgemein-
schaft gehören auch sonstige Verwandte (z. B. Onkel, Tante, Nichten,
Neffen, Cousins), Verschwägerte und alle nicht verwandten Personen,
die im selben Haushalt leben.
Leben Hilfebedürftige in einer Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten
oder Verschwägerten, so wird von Gesetzes wegen vermutet, dass sie
von diesen unterstützt werden. Diese Leistungen sind zu berücksichtigen
(§ 9 Abs. 5 SGB II). Wohnt der Hilfebedürftige beispielsweise unent-
geltlich bei einem Verwandten, so hat er keinen Anspruch auf Unter-
kunftskosten nach § 22 Abs. 1 SGB II. Wird der Hilfebedürftige von
Verwandten verpflegt, so ist dies bei der Bedarfsberechnung zu berück-
sichtigen. Berechnet werden diese Sachleistungen nach der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung (SvEV). Dieser Wert ist dann als Einkom-
men des Hilfebedürftigen bei der Berechnung der Regelleistungen an-
zurechnen.

Grundsicherung für ArbeitsuchendeAnspruchsberechtigte Personen

27www.WALHALLA.de



1
Beispiel:
Der 35-jährige Hilfebedürftige lebt in München bei seiner Großmutter
und wird von dieser täglich abends „bekocht“.
Der Hilfebedürftige erhält keine Unterkunftskosten. Seine Regelleis-
tung in Höhe von 359 Euro wird um die Verpflegungskosten gemindert
(80 Euro monatlich für Abendessen). Er hat damit einen Leistungs-
anspruch in Höhe von 279 Euro.

Diese dem Hilfebedürftigen gewährten Leistungen werden ohne Prü-
fung der Leistungsfähigkeit des Verwandten berücksichtigt. Bei einer
Berechnung der Leistungsfähigkeit von Verwandten ist für die Einkom-
mensberechnung § 1 Abs. 2 Alg II-V und für die Vermögensberechnung
§ 8Alg II-V zu beachten.
Die gesetzliche Vermutung nach § 9 Abs. 5 SGB II begründet sich auf
der Annahme, dass sich Verwandte innerhalb einer Haushaltsgemein-
schaft aus moralischen Gründen gegenseitig helfen und unterstützen,
auch wenn keine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht.
Liegt dagegen eine gesetzliche Unterhaltspflicht (Ehegattenunterhalt,
Kindesunterhalt, Elternunterhalt) vor, so ist diese Unterhaltspflicht
beim Einkommen des Hilfebedürftigen zu berücksichtigen. Ein Fall von
§ 9 Abs. 5 SGB II liegt in solchen Fällen nicht vor. Dieser Unterhalt
kann in bestimmten Fällen nach § 33 SGB II an den Leistungsträger
übergeleitet und von diesem eingefordert werden.

Zumutbarkeit

In Zusammenhang mit der Anspruchsberechtigung nach dem SGB II
kommt der in § 10 SGB II geforderten Zumutbarkeit eine besondere
Bedeutung zu. Die hier behandelten Grundsätze sind in der Öffentlich-
keit stark diskutiert und auch kritisiert worden. Insbesondere die Ge-
werkschaften beanstanden, dass nach § 10 Abs. 2 SGB II dem erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen jede Arbeit zumutbar sein soll. Hiervon gibt es
zwar eine Reihe von Ausnahmen. Fakt ist aber, dass zunächst jede
Arbeit als zumutbar bezeichnet wird.
Eine der Ausnahmen besteht darin, dass der Betreffende zu der be-
stimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist.
Unzumutbarkeit besteht auch dann, wenn ihm durch die Aufnahme
einer bestimmten Arbeit die künftige Ausübung der bisher ausgeübten
Arbeit erschwert werden würde.
Nicht zumutbar ist die Aufnahme einer Arbeit auch dann, wenn dadurch
die Erziehung eines Kindes oder des Kindes des Partners gefährdet
werden würde. Die zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hin-
wirken, dass Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des
Kindes angeboten wird.

28 www.WALHALLA.de

Grundsicherung für Arbeitsuchende Zumutbarkeit



1

29www.WALHALLA.de

Unzumutbarkeit liegt außerdem vor, wenn die Ausübung der Arbeit mit
der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die Pflege nicht
auf andereWeise sichergestellt werden kann.
Von besonderer Bedeutung ist § 10 Abs. 2 SGB II. Dort werden fünf
Punkte aufgezählt, deren Vorhandensein eine Arbeit von vornherein
nicht unzumutbar macht. Vor allem kann sich hier der Betreffende nicht
auf einen Bestandsschutz berufen. So kann er die Ablehnung einer
bestimmten Arbeit nicht damit begründen, dass sie nicht einer früheren
beruflichen Tätigkeit entspricht, für die er ausgebildet wurde oder die er
ausgeübt hat. Das Gleiche gilt, wenn die Arbeit im Hinblick auf die
Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringwertig anzu-
sehen ist.
Eine Arbeit ist auch dann nicht unzumutbar, wenn sie mit der Beendi-
gung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist. Das gilt nur dann nicht, wenn
begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass durch die bisherige
Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann.
Auch kann die Ablehnung einer Arbeit nicht damit begründet werden,
dass der Beschäftigungsort vom Wohnort weiter entfernt ist als ein
früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort. Hier wird also ein großes
Maß an Flexibilität gefordert. Die Forderungen des Gesetzes gehen
sogar noch weiter. So kann eine Arbeit nicht deshalb abgelehnt werden,
weil die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen
Beschäftigungen des erwerbsfähigenHilfebedürftigen.
Auch eine untertarifliche Entlohnung oder eine Entlohnung unterhalb
des ortsüblichen Gehaltsgefüges steht der Zumutbarkeit nicht entgegen,
solange die Entlohnung nicht gegen arbeitsrechtliche oder sonstige Vor-
schriften sowie die guten Sitten verstößt.
Für den Anspruch auf „normales“ Arbeitslosengeld bzw. den bisher
geltenden Anspruch auf Arbeitslosenhilfe stellt das SGB III in § 121
wesentlich moderatere Forderungen auf. So werden dort tägliche Pen-
delzeiten festgelegt, deren Überschreiten die Arbeit unzumutbar macht.
Auch wird bestimmt, um wie viel niedriger ein Arbeitsentgelt aus der
angebotenen Beschäftigung im Vergleich zum Entgelt aus bisheriger
Beschäftigung sein darf. Die Forderungen sind also für das Arbeits-
losengeld II wesentlich verschärft worden.

Ein-Euro-Jobs
Diese „Zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädi-
gung (MAE)“ sind keine Erfindung der Hartz-Reform, sondern Fort-
entwicklung eines seit Jahren eingeführten Instruments in der Sozial-
hilfe.
In den Medien hat sich die Bezeichnung als „Ein-Euro-Job“ aufgrund
der Gestaltung der Förderung des Beschäftigten durchgesetzt. Diese
Formulierung führt aber von den wahren Verhältnissen des Leistungs-
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austauschs weg, weil sie lediglich die Zusatzleistung bewertet und außer
Betracht lässt, dass der Arbeitsuchende neben der Mehraufwandsent-
schädigung die Regelleistung undUnterkunftsleistungen weiter erhält.
Arbeitsgelegenheiten werden in der Regel von gemeinnützigen Körper-
schaften aus dem Bereich der Gebietskörperschaften und der Mitglieder
der Verbände der Wohlfahrtspflege geschaffen. Aber auch Privatunter-
nehmen können Projekte auflegen, die in ihrem Hause koordiniert
werden, wenn sie der Allgemeinheit dienen.
Arbeitsgelegenheiten sollen arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig sein.
Dies bedeutet, dass sie sowohl geeignet sein sollen, Arbeitsuchende zu
aktivieren und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, ohne an anderer
Stelle Arbeit am regulären Arbeitsmarkt zu gefährden. Durch die Ar-
beitsgelegenheiten dürfen Wettbewerbsbedingungen nicht zu Gunsten
der Träger verändert werden.
Zur Überprüfung dieser Voraussetzungen müssen die Arbeitsgelegen-
heiten hinreichend bestimmt sein: Der Träger der Arbeitsgelegenheit
muss dazu eine Maßnahmebeschreibung liefern, in der Art, Umfang,
Struktur, Inhalte, Ort, Betreuung, Qualifizierung und Zahl der Teilneh-
mer konkretisiert werden.
§ 16d SGB II stellt klar, dass es sich bei der Arbeitsgelegenheit nicht um
ein Arbeitsverhältnis mit den sich daraus ergebenden Rechten und
Pflichten handelt. Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall oder auch Tarifverträge sind nicht anwendbar. Zu beachten sind
aber arbeitsschutzrechtliche Vorschriften sowie das Bundesurlaubs-
gesetz. Auch die Regeln über die Zumutbarkeit in § 10 SGB II sind
einzuhalten.
Zudem besteht eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (§ 3 Nr. 3a SGB VI) und der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V). Der Maßnahmeträger muss zudem für
die Unfallversicherung sorgen.
Bezüglich des Beschäftigungsumfangs trifft das SGB II keine Fest-
legung. Da die Arbeitsgelegenheit jedoch auf eine Integration in den
regulären Arbeitsmarkt gerichtet ist, muss dem Beschäftigten noch
hinreichend viel Zeit für die Arbeitssuche zur Verfügung stehen. Eine
Beschäftigung im Umfang von mehr als 30 Stunden pro Woche würde
keine Zeit mehr für die Umsetzung eigener Eingliederungsbemühungen
lassen, so dass der Beschäftigungsumfang deshalb auf 30 Stunden be-
grenzt sein sollte.
In welchem Umfang die Förderung erfolgen soll, ist gesetzlich ebenfalls
nicht festgelegt.
Weigert sich ein Leistungsempfänger, eine Arbeitsgelegenheit auf-
zunehmen, muss er mit Leistungsbeschränkungen rechnen (beachten Sie
dazu die Ausführungen zumThema „Leistungsbeschränkungen“).
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Zu berücksichtigendes Einkommen

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld werden nur gezahlt, wenn Hilfebe-
dürftigkeit vorliegt. Bei der Berechnung wird das Einkommen aller
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft – also des Hilfebedürftigen selbst,
des Partners und der zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Kinder –

berücksichtigt.
Alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert sind grundsätzlich als Ein-
kommen zu berücksichtigen (§ 11 SGB II). Dies können sein:
K Einkünfte aus nichtselbstständiger oder selbstständiger Arbeit
K Einnahmen aus Vermietung undVerpachtung
K Kapital- und Zinseinkünfte
K Unterhaltsleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-

gesetz
K Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Nicht zumEinkommen zählen:
K Leistungen nach dem SGB II
K Grundrente nach demBundesversorgungsgesetz
K Rente oder Beihilfe nach demBundesentschädigungsgesetz
K Elterngeld bis zu 300 Euro, Mutterschaftsgeld und vergleichbare Leis-
tungen

K Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX, Blindengeld nach den
Landesblindengesetzen, Pflegegeld nach § 23 SGB VIII, Einnahmen
aus einer nebenberuflichen Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG (z. B.
Betreuer, Übungsleiter) und andere zweckbestimmte Einnahmen
sowie Zuwendungen der freienWohlfahrtspflege.

Wichtig: Das Kindergeld ist als Einkommen des Kindes zu berücksichti-
gen. Es ist grundsätzlich dem Kindergeldberechtigten zuzuordnen. Hier
gibt es Übergangsregelungen für Bewilligungszeiträume, die vor dem
1. 1. 2009 begonnen haben (§ 1Abs. 3 der Alg II-V).
Falls ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss (Kinder bis zum 12. Lebens-
jahr) besteht, so ist dieser demEinkommen des Kindes zuzurechnen.

VomEinkommen abzusetzen sind:
K Steuern
K Pflichtbeiträge der Sozialversicherung bzw. bei Nichtversicherungs-
pflichtigen Beiträge in angemessener Höhe

K Gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen (z. B. Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) oder sonstige angemessene Versicherungen (z. B. Unfall-
versicherung, Hausratversicherung)

K Beiträge zur „Riester-Rente“ in Höhe derMindestbeiträge
K Werbungskosten (z. B. Berufskleidung, Fahrkosten)
K Erwerbstätigenfreibetrag
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Ist der Hilfebedürftige erwerbstätig, tritt an die Stelle der Beiträge für
Versicherungen, „Riester-Rente“ und Werbungskosten ein Pauschal-
betrag von insgesamt 100 Euro monatlich (§ 11 Abs. 2 SGB II). Anstelle
dieses Pauschalbetrages können die tatsächlich entstandenen Aufwen-
dungen abgesetzt werden, wenn das monatliche Einkommen mehr als
400 Euro beträgt und der Hilfebedürftige nachweist, dass die Summe der
Beträge für Versicherungen usw. den Betrag von 100 Euro übersteigt.
Die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung sieht zahlreiche weitere
Einnahmen vor, die nicht als Einkommen berücksichtigt werden. Dabei
spricht die Verordnung ausdrücklich davon, dass es sich um Einnahmen
handelt, die nicht im SGB II aufgezählt sind. Angesprochen werden hier
beispielsweise einmalige Einnahmen, wobei die Nichtberücksichtigung
auf 50 Euro im Jahr begrenzt ist.
Als Pauschalbeträge können nach § 6 der Verordnung abgesetzt werden
K für private Versicherungen monatlich 30 Euro,
K für Werbungskosten ein Sechzigstel der steuerrechtlichen Werbungs-
kostenpauschale (= monatlich 15,33 Euro),

K für Wegstrecken zur Ausübung der Erwerbstätigkeit 0,20 Euro für
jeden Entfernungskilometer der kürzesten Straßenverbindung – ist
die Berücksichtigung dieses Pauschbetrages im Vergleich zu den Kos-
ten eines öffentlichen Verkehrsmittels unangemessen hoch, sind nur
diese zu berücksichtigen.

Diese Pauschalbeträge gelten aber nur, soweit der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige nicht höhere notwendige Ausgaben nachweist.
Wichtig ist auch, dass nach § 2Alg II-V bei der Berechnung des Einkom-
mens von den Bruttoeinnahmen auszugehen ist. § 2 Abs. 4 der Verord-
nung geht bezüglich der Berücksichtigung einmaliger Einnahmen vom
Zuflussprinzip aus. Hiervon gibt es aber Ausnahmen.
Besonderheiten gibt es bei der Berechnung des Einkommens aus selbst-
ständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und Land- und Forstwirtschaft (§ 3
der Verordnung).
Der Erwerbstätigenfreibetrag nach § 30 SGB II soll den Arbeitslosen
motivieren, so schnell wie möglich Arbeit zu suchen und anzunehmen,
auch wenn diese für sich allein genommen nicht ausreichend ist, den
Lebensunterhalt zu sichern. Dieser Freibetrag gilt für jede erwerbstätige
Person in der Bedarfsgemeinschaft.

Übersicht: Erwerbstätigenfreibetrag

Bruttolohn Freibetrag in % maximaler Freibetrag

bis 100 EUR 100 % 100 EUR
zusätzlich 20 % des Teils zwischen 100,01 EUR
und 800 EUR

20 % 240 EUR
(100 EUR + 140 EUR)
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Bruttolohn Freibetrag in % maximaler Freibetrag

zusätzlich 10 % des Teils zwischen 800 EUR
und 1200 EUR

10 % 280 EUR
(100 EUR + 140 EUR

+ 40 EUR)

zusätzlich bei Vorhandensein eines minderjäh-
rigen Kindes 10 % des Teiles zwischen 1200
und 1500 EUR

10 % 310 EUR
(100 EUR + 140 EUR
+ 40 EUR + 30 EUR)

Zu berücksichtigendes Vermögen

Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu be-
rücksichtigen, also beispielsweise Bargeld, Sparguthaben, Wertpapiere,
Grundstücke, Häuser, Eigentumswohnungen oder Lebensversicherun-
gen (§ 12 Abs. 1 SGB II); beachten Sie dazu bitte das nachfolgende
Schaubild. Dieses Vermögen muss verbraucht werden, bevor ein An-
spruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem
SGB II entsteht. Berücksichtigt wird bei der Überprüfung das Vermögen
der gesamten Bedarfsgemeinschaft.
Verwertbar ist Vermögen, wenn es für den Eigentümer nutzbar ist, also
für das Bestreiten des Lebensunterhalts für sich und seine Angehörigen
durch Verbrauch, Verkauf, Vermietung oder Beleihung verwendet wer-
den kann.
Eine Vermögensverwertung bleibt nur dann außer Betracht, wenn diese
offensichtlich unwirtschaftlich ist. Verluste von Gewinn- oder Rendite-
aussichten oder schlechte Rückkaufswerte werden nicht berücksichtigt.
Nur wenn die Verwertung mehr als 10 % unter dem Substanzwert
bleiben würde, soll die Verwertung als offensichtlich unwirtschaftlich
gelten. Allerdings müssen bei der Entscheidung, ob eine Vermögens-
verwertung in Frage kommt, besondere Härten individuell vom Leis-
tungsträger berücksichtigt werden.
Nicht zum Vermögen rechnet z. B. der angemessene Hausrat oder ein
angemessenes Kraftfahrzeug (ca. 5000 Euro) für jeden erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen. Auch ein selbst genutztes Hausgrundstück von ange-
messener Größe oder eine entsprechende Eigentumswohnung wird
nicht zum verwertbaren Vermögen gezählt. Als angemessen wird eine
Haus-/Wohnungsgröße bis ca. 130 qm und eine Grundstücksfläche von
ca. 500 qm im städtischen und ca. 800 qm im ländlichen Bereich angese-
hen.
Sofern Vermögen zur Beschaffung oder zum Erhalt eines angemessenen
Hausgrundstücks angespart wurde, erfolgt keine Vermögensanrech-
nung, wenn dieses zuWohnzwecken von behinderten oder pflegebedürf-
tigenMenschen dienen soll.
Bestimmte Beträge sind vom Vermögen abzusetzen. Zunächst gilt hier
ein Grundfreibetrag in Höhe von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr
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des Hilfebedürftigen und seines Partners, mindestens jeweils 3100 Euro,
maximal aber 9750 Euro. An die Stelle des Betrages von 9750 Euro tritt
für nach dem 31. 12. 1957 und vor dem 1. 1. 1964 Geborene ein Betrag
von 9900 Euro. Für nach dem 31. 12. 1963Geborene darf der Grundfrei-
betrag 10 050 Euro nicht übersteigen.

Wichtig: Für vor dem 1. 1. 1948 Geborene gilt nach einer Übergangs-
regelung in § 65 SGB II ein Freibetrag in Höhe von 520 Euro, bis zu
einer Höchstgrenze von jeweils 33 800 Euro.

Je Kind gibt es einen Freibetrag in Höhe von 3100 Euro. Abzusetzen
vom Vermögen ist zudem ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen
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   Übersicht: Vermögen

Grundsatz: Einzusetzen ist das gesamte verwertbare Vermögen
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Nicht zum Vermögen zählen:

Hausrat

Kraftfahrzeug je erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen

Vom Vermögen abzusetzen:

Grundfreibetrag je volljährigen 
Hilfebedürftigen und Partner

Freibetrag je Kind

Freibetrag für notwendige 
Anschaffungen je Mitglied der 

Bedarfsgemeinschaft

Altersvorsorge

soweit er angemessen ist

soweit es angemessen ist

150 EUR je vollendetem Lebensjahr, 
mindestens 3100 EUR, maximal 

9750 bzw. 9900 bzw. 10 050 EUR 
(Übergangsregelung: 33 800 EUR) 

3100 EUR

750 EUR

Geldwerte Ansprüche: 250 EUR je 
vollendetem Lebensjahr, maximal 

16 250 bzw. 16 500 bzw. 16 750 EUR
je Hilfebedürftigen und Partner

Staatlich gefördertes Vermögen 
(„Riester-Rente“), einschl. seiner 

Erträge und Beiträge
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in Höhe von 750 Euro für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende
Person (also z. B. auch Kinder unter 15 Jahren).
Altersvorsorge ist ebenfalls in bestimmtem Umfang vom Vermögen
abzusetzen. Dies gilt insbesondere für die Altersvorsorge in Höhe des
nach Bundesrecht ausdrücklich als Altersvorsorge geförderten Ver-
mögen („Riester-Rente“) einschließlich seiner Erträge und der geför-
derten laufenden Altersvorsorgebeiträge. Voraussetzung ist, dass der
Inhaber das Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig verwendet. Auch
geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, sind abzusetzen.
Das gilt allerdings nur, soweit der Inhaber sie vor dem Eintritt in den
Ruhestand auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung nicht verwerten
kann. DerWert der geldwerten Ansprüche darf 250 Euro je vollendetem
Lebensjahr des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und seines Partners,
höchstens jedoch jeweils 16 250 Euro nicht übersteigen. An die Stelle
des Betrages von 16 250 Euro tritt für nach dem 31. 12. 1957 und vor
dem 1. 1. 1964 Geborene ein Betrag von 16 500 Euro und für nach dem
31. 12. 1963Geborene ein solcher von 16 750 Euro.
§ 7 Abs. 1 der Alg II-V schließt die Berücksichtigung von Vermögens-
gegenständen aus, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsaus-
bildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind.
Durch eine Abkehr von steuerrechtlichen Bestimmungen wird in § 8
Alg II-V bestimmt, dass das Vermögen ohne Rücksicht auf steuerrecht-
liche Vorschriften mit seinemVerkehrswert zu berücksichtigen ist.

Soziale Absicherung während des Leistungsbezugs

In der Zeit, in der jemand Arbeitslosengeld II nach dem SGB II bezieht,
ist er versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Voraussetzung ist aber, dass kein Anspruch aus der Familienversiche-
rung besteht und die Leistung nicht als Darlehen gewährt wird. Das gilt
auch in der Pflege- und Rentenversicherung.
Bei Arbeitsunfähigkeit wird kein Krankengeld gezahlt, sondern die
Leistung (Arbeitslosengeld II) weiter gewährt.
Liegt eine Befreiung von der Kranken- und/oder Rentenversicherung
vor, haben die Betroffenen Anspruch auf einen Beitragszuschuss.
Die Beiträge für versicherungspflichtige Bezieher von Arbeitslosen-
geld II werden von der Bundesagentur für Arbeit getragen. Der Bei-
tragsberechnung wird seit 1. 7. 2006 gem. § 232a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) der dreißigste Teil des
0,3450fachen der monatlichen Bezugsgröße zugrunde gelegt. In Fällen,
in denen diese Personen weitere beitragspflichtige Einnahmen haben,
wird der Zahlbetrag des Arbeitslosengeldes II für die Beitragsbemes-
sung diesen beitragspflichtigen Einnahmen mit der Maßgabe hin-
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zugerechnet, dass als beitragspflichtige Einnahmen insgesamt der oben
aufgeführte Teil der Bezugsgröße gilt.
Für Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, gilt als Beitragssatz der
ermäßigte, bundeseinheitliche Beitragssatz der gesetzlichen Kranken-
versicherung (2009: 14,90 %). Dieser Beitragssatz wird von der Bundes-
regierung festgelegt.
In der Rentenversicherung besteht ebenfalls Versicherungspflicht. Aus-
genommen von der Versicherungspflicht sind Personen, die Arbeits-
losengeld II nur darlehensweise erhalten. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können Berechtigte sowohl in der Kranken- als auch in der
Rentenversicherung von der Versicherungspflicht befreit werden.
In der Rentenversicherung werden die Beiträge wie in der Kranken-
versicherung von der BA getragen. Der Beitragsberechnung wird bei
Beziehern von Arbeitslosengeld II ein Betrag von 205 Euro monatlich
zugrunde gelegt. Die seit 1. 1. 2007 vorgeschriebene Absenkung der
Beitragsbemessungsgrundlage zur gesetzlichen Rentenversicherung von
400 Euro auf 205 Euro führt später zu geringeren Leistungsansprüchen
an die gesetzliche Rentenversicherung, als dies vorher der Fall war.

Leistungsbeschränkungen

Mit der Absenkung und dem Wegfall des Arbeitslosengeldes II sowie
des befristeten Zuschlages beschäftigt sich § 31 SGB II. Diese Sanktio-
nen können mit dem Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I beim
Vorliegen einer Sperrzeit nach SGB III verglichen werden.
Eine Absenkung des Arbeitslosengeldes II kommt beispielsweise in
Frage, wenn sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung
über die Rechtsfolgen weigert, eine ihm angebotene Eingliederungsver-
einbarung abzuschließen. Das Gleiche gilt, wenn er sich weigert, die in
einer solchen Vereinbarung festgelegten Pflichten zu erfüllen. Es gilt
auch bei der Weigerung, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Einglie-
derungsmaßnahme, Arbeitsgelegenheit oder eine Tätigkeit mit einem
Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (beachten Sie dazu die
Ausführungen zum Thema „Aufgaben und Ziele: Fördern und For-
dern“) aufzunehmen oder fortzuführen. Die Rechtsfolgen treten auch
dann ein, wenn der Betreffende ein zumutbares Angebot nach § 15a
SGB II oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung verein-
barte Maßnahme ablehnt (beachten Sie dazu die Ausführungen zum
Thema „Aufgaben und Ziele: Fördern und Fordern“). Die Nichtaufnah-
me oder der Abbruch der Maßnahme muss ohne wichtigen Grund
geschehen sein.
Zunächst drohen in diesen Fällen Kürzungen von 30 % der Regelleis-
tung sowie die Streichung des ALG II-Zuschlags. Die Dauer dieser
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Sanktion beträgt drei Monate. Im Wiederholungsfall und bei jeder
weiteren Pflichtverletzung wird die Regelleistung um weitere 30 %
gekürzt. Diese Kürzung kann dann auch die Leistungen für Unterkunft,
Heizung und etwaige Mehrbedarfe betreffen. Bei der ersten wieder-
holten Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 1 SGB II wird das Arbeits-
losengeld II um 60 % der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen maß-
gebenden Regelleistung gemindert. Bei jeder weiteren wiederholten
Pflichtverletzung wird das Arbeitslosengeld II um 100 % gemindert.
Angesprochen sind hier – wie bereits erwähnt – nur die Pflichtverlet-
zungen nach § 31 Abs. 1 SGB II (Weigerung, eine Eingliederungsver-
einbarung abzuschließen, oder die hier vorgesehenen Pflichten zu erfül-
len oder zumutbare Arbeit auszuführen).
Besondere Sanktionen sind in § 31 Abs. 3 SGB II für den Fall vorgese-
hen, dass eine Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 2 SGB II vorliegt. Dort
ist zunächst vorgeschrieben, dass der Leistungsempfänger eine Absen-
kung seiner Leistung um 10 % hinnehmen muss, wenn er trotz schriftli-
cher Belehrung über die Rechtsfolgen einer Aufforderung des zuständi-
gen Trägers sich einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu
unterziehen, nicht nachkommt. Bei wiederholter Pflichtverletzung in
diesem Sinne kommt eine weitere Absenkung in Frage. Auch diese
Kürzungen dauern jeweils drei Monate.
Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 % kann
der zuständige Träger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleis-
tungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Solche Leistungen soll der
zuständige Träger erbringen, wenn der Hilfebedürftige mit minderjähri-
gen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt.

Wichtig: Erwerbsfähige Hilfebedürftige zwischen 15 und 25 Jahren, die
eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Eingliederungsmaßnahmen ab-
lehnen oder sich nicht ausreichend um einen Arbeitsplatz bemühen,
erhalten für die Dauer von drei Monaten keine Geldleistungen mehr, im
Bedarfsfall können Sachleistungen oder geldwerte Leistungen (z. B.
Lebensmittelgutscheine) erbracht werden. Die Miete wird in dieser Zeit
direkt an den Vermieter gezahlt. Der Zugang zu Beratung und Betreu-
ung bleibt aber bestehen.

Werden durch einen Ausländer ALG II oder sonstige Leistungen nach
dem SGB II bezogen, so besteht seit 1. 1. 2005 eine Teilnahmeverpflich-
tung zu Integrationskursen (insbesondere Sprachkurse), wenn die Aus-
länderbehörde ihn im Rahmen verfügbarer und zumutbar erreichbarer
Kursplätze zur Teilnahme am Integrationskurs auffordert und der Leis-
tungsträger die Teilnahme angeregt hat oder ein besonderes Integrati-
onsbedürfnis besteht. Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken,
dass erwerbsfähige Hilfebedürftige an diesen Maßnahmen teilnehmen.
Eine Verpflichtung zur Teilnahme ist in die Eingliederungsvereinbarung
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aufzunehmen (§ 3 Abs. 2b SGB II). Kommt ein Ausländer seiner Teil-
nahmepflicht aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach, kann ihn
die AusländerbehördemitMitteln des Verwaltungszwangs zur Erfüllung
seiner Teilnahmepflicht anhalten (§ 44aAbs. 3 AufenthG).

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nach § 6 Abs. 1 SGB II sind Träger der Leistungen nach dem SGB II
die BA, aber auch die kreisfreien Städte und Kreise (kommunale
Träger). Die Zuständigkeit der kommunalen Träger erstreckt sich
zunächst auf die zusätzlichen („weiteren“) Leistungen, die für die
Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbs-
leben erforderlich sind.

Zuständig sind sie ferner für die Betreuung minderjähriger oder behin-
derter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuld-
nerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung.

Die kommunalen Träger sind auch für die Leistungen nach den §§ 22
und 23 Abs. 3 SGB II zuständig. Es geht hier um die Leistungen für
Unterkunft und Heizung sowie um Leistungen, die nicht von der Regel-
leistung umfasst sind, soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Zur
einheitlichen Wahrnehmung der anstehenden Aufgaben werden Ar-
beitsgemeinschaften (§ 44b SGB II) gebildet. Dies kann zwischen den
Trägern durch öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag ge-
schehen.

Anstelle der Agentur für Arbeit oder den Arbeitsgemeinschaften kann
auch die Kommune selbst eigenständig für die Aufgaben des SGB II
verantwortlich sein (§ 6a SGB II), soweit sie zugelassen wurde. Die
Kommunalträger-Zulassungsverordnung enthält ein Verzeichnis der
kommunalen Träger, die als Leistungsträger nach dem SGB II zugelas-
sen werden. Insoweit treten sie an die Stelle der für ihr Gebiet jeweils
zuständigen Agentur für Arbeit. Die Zulassung ist für die Zeit vom 1. 1.
2005 bis 31. 12. 2010 erfolgt. Kommunale Träger wurden lediglich für 13
der 16 Bundesländer zugelassen. Wegen der kommunalen Besonderhei-
ten in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ist für diese
Länder keine Zulassung erfolgt.

Rechtsmittel

Durch eine Änderung des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) ist erreicht
worden, dass die Sozialgerichtsbarkeit für alle Streitigkeiten aus dem
Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende zuständig ist (§ 51
Abs. 1 Nr. 4 SGG). Ein Hilfebedürftiger, der sich gegen die Entschei-
dung eines Trägers der Grundsicherung wenden will, ist verpflichtet,
zunächst Widerspruch gegen einen negativen Bescheid (Verwaltungs-
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akt) zu erheben.Wird dieserWiderspruch abschlägig beschieden, erfolgt
Klage vor dem Sozialgericht.

Kinderzuschlag

Das vierte Hartz-Gesetz hat unter anderem auch das Bundeskinder-
geldgesetz (BKGG) geändert. Insbesondere ist § 6a BKGG eingefügt
worden. Die Vorschrift ist letztmals durch das Änderungsgesetz vom
24. 9. 2008 (BGBl. I S. 1854) geändert worden. Ein besonderer „Kinder-
zuschlag“ soll Situationen vorbeugen, in denen Familien allein wegen
ihrer Kinder zusätzlich auf Grundsicherung, also auf Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld, angewiesen sind.

Der Kinderzuschlag (KiZ) ist demnach für einkommensschwache Eltern
bestimmt, die zwar
K mit ihren Einkünften undVermögen ihren eigenen Bedarf abdecken,
K aber wegen des Bedarfs der Kinder Anspruch auf Arbeitslosengeld II
hätten.

Anspruch auf den Kinderzuschlag besteht deshalb für Eltern minder-
jähriger Kinder nicht, wenn sie lediglich Arbeitslosengeld II oder Sozial-
geld beziehen, daneben aber kein Einkommen oder Vermögen haben.

Für jedes zu berücksichtigende Kind beträgt der Kinderzuschlag jeweils
bis zu 140 Euro monatlich. Die Summe der Kinderzuschläge (bei mehre-
ren Kindern) bildet den Gesamtkinderzuschlag. Nach § 6a Abs. 4
BKGG mindert sich der Kinderzuschlag um das nach den §§ 11 und 12
SGB II zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen des Kindes.
Sowohl das Wohngeld als auch der Kinderzuschlag selbst bleiben hier
außer Betracht.

Zum Einkommen gehören beispielsweise Unterhaltsleistungen, Leis-
tungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Ausbildungsvergütung,
Förderung nach demBAföG.

Die Mindesteinkommensgrenze, die erreicht sein muss, um in den Ge-
nuss des Kinderzuschlags zu kommen, setzt sich zusammen aus
K den Regelleistungen (§ 20 SGB II) und eventuellen Mehrbedarfe
(§ 21 SGB II) für die Eltern; wird ein befristeter Zuschlag zum
Arbeitslosengeld II (§ 24 SGB II) oder werden Leistungen aufgrund
einmaliger Bedarfe (§ 23 Abs. 3 SGB II) gezahlt, werden diese nicht
berücksichtigt.

K den angemessenen anteiligen Kosten für Unterkunft und Heizung für
die Eltern (Wohnkostenanteil).

Bei der Ermittlung desWohnkostenanteils der Eltern wird der Existenz-
minimumsbericht 2008 der Bundesregierung verwendet (Bundestags-
Drucksache 16/3265).
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Wichtig: Die Höchsteinkommensgrenze, bei deren Überschreiten kein
Anspruch auf den Kinderzuschlag besteht, setzt sich zusammen aus der
Mindesteinkommensgrenze und dem Kinderzuschlag, der um das Ein-
kommen und Vermögen des jeweiligen Kindes bereinigt ist. Bei mehre-
ren Kindern werden die jeweiligen Kinderzuschläge zu einem bereinig-
ten Gesamtkinderzuschlag zusammengezählt.

Wird die Höchsteinkommensgrenze nicht überschritten, findet noch
eine Vergleichsberechnung statt. Hier wird das Elterneinkommen
(einschl. Vermögen) der Mindesteinkommensgrenze gegenübergestellt.
Es findet eine Minderung um Einkommen bzw. Vermögen der Eltern
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statt. Wegen des elterlichen Einkommens vgl. die Ausführungen zum
Thema „Zu berücksichtigendes Einkommen“.
Überschreiten Einkommen oder Vermögen diese Grenze, wird der
Kinderzuschlag gemäß § 6a Abs. 3 BKGG gemindert. Dabei wird das
Einkommen undVermögen wie folgt berücksichtigt:
Vermögen und Einkünfte, die nicht aus einer Arbeitstätigkeit
(Erwerbseinkommen) resultieren, wenn diese Einnahmen die
Mindesteinkommensgrenze (unterer Grenzbetrag) überschreiten: 100 %
Erwerbseinkommen, wenn sonstige Einkünfte und das Vermögen
die Mindesteinkommensgrenze (unterer Grenzbetrag) überschrei-
ten:

7 EUR je volle 10 EUR
Überschreitung

Erwerbseinkommen, wenn es zusammen mit sonstigen Einkünften
und Vermögen, das niedriger ist als die Mindesteinkommensgren-
ze, die Mindesteinkommensgrenze (unterer Grenzbetrag) über-
schreitet:

7 EUR je volle 10 EUR
Überschreitung

Der Kinderzuschlag ist schriftlich bei der Familienkasse der für den
Wohnort zuständigen Agentur für Arbeit zu beantragen (§ 9 Abs. 1
BKGG). Ein solcher Antrag kann auch rückwirkend gestellt werden.
Der Kinderzuschlag soll jeweils für sechsMonate bewilligt werden.

Wichtig: Ein Anspruch auf Zahlung des Kinderzuschlags für ein Kind
besteht nicht für Zeiträume, in denen zumutbare Anstrengungen unter-
lassen wurden, um Einkommen des Kindes zu erzielen. Im Übrigen
entfällt ein Anspruch auf Kinderzuschlag, wenn der Berechtigte erklärt,
ihn für einen bestimmten Zeitraum wegen eines damit verbundenen
Verlustes von anderen höheren Ansprüchen nicht geltend machen zu
wollen. In diesen Fällen unterrichtet die Familienkasse den zuständigen
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über die Erklärung. Die
Erklärung kann lediglich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den.
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Sozialgesetzbuch (SGB)
Zweites Buch (II)

– Grundsicherung für Arbeitsuchende –
(SGB II)

Vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954; 2004 S. 2014)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416) 1)

I nha l t süber s i ch t

Kapitel 1
Fördern und Fordern

§ 1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung
für Arbeitsuchende

§ 2 Grundsatz des Forderns
§ 3 Leistungsgrundsätze
§ 4 Leistungsarten
§ 5 Verhältnis zu anderen Leistungen
§ 6 Träger der Grundsicherung für

Arbeitsuchende
§ 6a Experimentierklausel
§ 6b Rechtsstellung der zugelassenen

kommunalen Träger
§ 6c Wirkungsforschung zur

Experimentierklausel

Kapitel 2
Anspruchsvoraussetzungen

§ 7 Berechtigte
§ 7a Altersgrenze
§ 8 Erwerbsfähigkeit
§ 9 Hilfebedürftigkeit
§ 10 Zumutbarkeit
§ 11 Zu berücksichtigendes Einkommen
§ 12 Zu berücksichtigendes Vermögen
§ 12a Vorrangige Leistungen
§ 13 Verordnungsermächtigung

Kapitel 3
Leistungen
Abschnitt 1
Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit

§ 14 Grundsatz des Förderns
§ 15 Eingliederungsvereinbarung
§ 15a Sofortangebot
§ 16 Leistungen zur Eingliederung

§ 16a Kommunale Eingliederungsleistungen
§ 16b Einstiegsgeld
§ 16c Leistungen zur Eingliederung von

Selbständigen
§ 16d Arbeitsgelegenheiten
§ 16e Leistungen zur

Beschäftigungsförderung
§ 16f Freie Förderung
§ 16g Förderung bei Wegfall der

Hilfebedürftigkeit
§ 17 Einrichtungen und Dienste für

Leistungen zur Eingliederung
§ 18 Örtliche Zusammenarbeit
§ 18a Zusammenarbeit mit den für die

Arbeitsförderung zuständigen Stellen

Abschnitt 2
Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts
Unterabschnitt 1
Arbeitslosengeld II und befristeter
Zuschlag

§ 19 Arbeitslosengeld II
§ 20 Regelleistung zur Sicherung des

Lebensunterhalts
§ 21 Leistungen für Mehrbedarfe beim

Lebensunterhalt
§ 22 Leistungen für Unterkunft und Heizung
§ 23 Abweichende Erbringung von

Leistungen
§ 24 Befristeter Zuschlag nach Bezug von

Arbeitslosengeld
§ 24a Zusätzliche Leistung für die Schule
§ 25 Leistungen bei medizinischer

Rehabilitation der Rentenversicherung
und bei Anspruch auf Verletztengeld
aus der Unfallversicherung
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§ 26 Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen
§ 27 Verordnungsermächtigung

Unterabschnitt 2
Sozialgeld

§ 28 Sozialgeld

Unterabschnitt 3
Anreize und Sanktionen

§ 29 (weggefallen)
§ 30 Freibeträge bei Erwerbstätigkeit
§ 31 Absenkung und Wegfall des

Arbeitslosengeldes II und des
befristeten Zuschlages

§ 32 Absenkung und Wegfall des
Sozialgeldes

Unterabschnitt 4
Verpflichtungen anderer

§ 33 Übergang von Ansprüchen
§ 34 Ersatzansprüche
§ 34a Ersatzansprüche der Träger der

Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach sonstigen Vorschriften

§ 35 Erbenhaftung

Kapitel 4
Gemeinsame Vorschriften für
Leistungen
Abschnitt 1
Zuständigkeit und Verfahren

§ 36 Örtliche Zuständigkeit
§ 36a Kostenerstattung bei Aufenthalt im

Frauenhaus
§ 37 Antragserfordernis
§ 38 Vertretung der Bedarfsgemeinschaft
§ 39 Sofortige Vollziehbarkeit
§ 40 Anwendung von

Verfahrensvorschriften
§ 41 Berechnung der Leistungen
§ 42 Auszahlung der Geldleistungen
§ 43 Aufrechnung
§ 44 Veränderung von Ansprüchen

Abschnitt 2
Einheitliche Entscheidung

§ 44a Feststellung von Erwerbsfähigkeit und
Hilfebedürftigkeit

§ 44b Arbeitsgemeinschaften
§ 45 Gemeinsame Einigungsstelle

Kapitel 5
Finanzierung und Aufsicht

§ 46 Finanzierung aus Bundesmitteln
§ 47 Aufsicht
§ 48 Zielvereinbarungen
§ 49 Innenrevision

Kapitel 6
Datenübermittlung und
Datenschutz

§ 50 Datenübermittlung
§ 51 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

von Sozialdaten durch nichtöffentliche
Stellen

§ 51a Kundennummer
§ 51b Datenerhebung und -verarbeitung

durch die Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende

§ 51c Verordnungsermächtigung
§ 52 Automatisierter Datenabgleich
§ 52a Überprüfung von Daten

Kapitel 7
Statistik und Forschung

§ 53 Statistik und Übermittlung statistischer
Daten

§ 53a Arbeitslose
§ 54 Eingliederungsbilanz
§ 55 Wirkungsforschung

Kapitel 8
Mitwirkungspflichten

§ 56 Anzeige- und Bescheinigungspflicht
bei Arbeitsunfähigkeit

§ 57 Auskunftspflicht von Arbeitgebern
§ 58 Einkommensbescheinigung
§ 59 Meldepflicht
§ 60 Auskunftspflicht und

Mitwirkungspflicht Dritter
§ 61 Auskunftspflichten bei Leistungen zur

Eingliederung in Arbeit
§ 62 Schadenersatz

Kapitel 9
Bußgeldvorschriften

§ 63 Bußgeldvorschriften

Kapitel 10
Bekämpfung von
Leistungsmissbrauch

§ 64 Zuständigkeit
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Kapitel 11
Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 65 Allgemeine Übergangsvorschriften
§ 65a (weggefallen)
§ 65b (weggefallen)
§ 65c Übergang bei verminderter

Leistungsfähigkeit
§ 65d Übermittlung von Daten
§ 65e Übergangsregelung zur Aufrechnung
§ 66 Rechtsänderungen bei Leistungen zur

Eingliederung in Arbeit
§ 67 Freibetragsneuregelungsgesetz
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Kapitel 1
Fördern und Fordern

§ 1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung
für Arbeitsuchende

(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende
soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen und Personen, die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben,
stärken und dazu beitragen, dass sie ihren
Lebensunterhalt unabhängig von der Grund-
sicherung aus eigenen Mitteln und Kräften
bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hil-
febedürftige bei der Aufnahme oder Beibehal-
tung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und
den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn
nicht auf andere Weise bestreiten können.
Die Gleichstellung von Männern und Frauen
ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. Die
Leistungen der Grundsicherung sind ins-
besondere darauf auszurichten, dass
1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftig-

keit vermieden oder beseitigt, die Dauer
der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der
Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert
wird,

2. die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen
erhalten, verbessert oder wieder her-
gestellt wird,

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen entgegen-
gewirkt wird,

4. die familienspezifischen Lebensverhältnis-
se von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
die Kinder erziehen oder pflegebedürftige
Angehörige betreuen, berücksichtigt wer-
den,

5. behindertenspezifische Nachteile über-
wunden werden.

(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende
umfasst Leistungen
1. zur Beendigung oder Verringerung der Hil-

febedürftigkeit insbesondere durch Einglie-
derung in Arbeit und

2. zur Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 2 Grundsatz des Forderns
(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden
Personen müssen alle Möglichkeiten zur Be-

endigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürf-
tigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige muss aktiv an allen Maßnahmen
zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken,
insbesondere eine Eingliederungsverein-
barung abschließen. Wenn eine Erwerbstätig-
keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in
absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat der
erwerbsfähige Hilfebedürftige eine ihm ange-
botene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu
übernehmen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden
Personen haben in eigener Verantwortung
alle Möglichkeiten zu nutzen, ihren Lebens-
unterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu
bestreiten. Erwerbsfähige Hilfebedürftige
müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des
Lebensunterhalts für sich und die mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Per-
sonen einsetzen.

§ 3 Leistungsgrundsätze
(1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
können erbracht werden, soweit sie zur Ver-
meidung oder Beseitigung, Verkürzung oder
Verminderung der Hilfebedürftigkeit für die
Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit sind
1. die Eignung,
2. die individuelle Lebenssituation, insbeson-

dere die familiäre Situation,
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürf-

tigkeit und
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu be-
rücksichtigen. Vorrangig sollen Maßnahmen
eingesetzt werden, die die unmittelbare Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen.
Bei der Leistungserbringung sind die Grund-
sätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
zu beachten.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
sind unverzüglich nach Antragstellung auf
Leistungen nach diesem Buch in eine Arbeit,
eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit
zu vermitteln. Können Hilfebedürftige ohne
Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung ver-
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mittelt werden, soll die Agentur für Arbeit
darauf hinwirken, dass die vermittelte Arbeit
oder Arbeitsgelegenheit auch zur Verbes-
serung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten beiträgt.
(2a) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das
58. Lebensjahr vollendet haben, sind unver-
züglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegen-
heit zu vermitteln.
(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hin-
zuwirken, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige,
die nicht über deutsche Sprachkenntnisse ent-
sprechend dem Niveau B1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
verfügen und die
1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs

nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes berech-
tigt sind,

2. nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes ver-
pflichtet werden können oder

3. einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesvertriebenengesetzes haben,

an einem Integrationskurs nach § 43 des
Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, sofern sie
nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder
Arbeit vermittelt werden können und ihnen
eine Teilnahme an einem Integrationskurs da-
neben nicht zumutbar ist. Eine Verpflichtung
zur Teilnahme ist in die Eingliederungsverein-
barung als vorrangige Maßnahme aufzuneh-
men.
(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts dürfen nur erbracht werden, soweit die
Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt
werden kann; die nach diesem Buch vorgese-
henen Leistungen decken den Bedarf der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden
Personen. Eine davon abweichende Fest-
legung der Bedarfe ist ausgeschlossen.

§ 4 Leistungsarten
(1) Die Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende werden in Form von
1. Dienstleistungen, insbesondere durch In-

formation, Beratung und umfassende Un-
terstützung durch einen persönlichen An-
sprechpartner mit dem Ziel der Einglie-
derung in Arbeit,

2. Geldleistungen, insbesondere zur Einglie-
derung der erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen in Arbeit und zur Sicherung des Le-
bensunterhalts der erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen und der mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen,
und

3. Sachleistungen

erbracht.
(2) Die nach § 6 zuständigen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende wirken
darauf hin, dass erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge und die mit ihnen in einer Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen die erforderliche
Beratung und Hilfe anderer Träger, insbeson-
dere der Kranken- und Rentenversicherung,
erhalten.

§ 5 Verhältnis zu anderen Leistungen
(1) Auf Rechtsvorschriften beruhende Leis-
tungen Anderer, insbesondere der Träger an-
derer Sozialleistungen, werden durch dieses
Buch nicht berührt. Ermessensleistungen dür-
fen nicht deshalb versagt werden, weil dieses
Buch entsprechende Leistungen vorsieht.
(2) Der Anspruch auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach diesem Buch
schließt Leistungen nach dem Dritten Kapitel
des Zwölften Buches aus. Leistungen nach
dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches sind
gegenüber dem Sozialgeld vorrangig.
(3) Stellen Hilfebedürftige trotz Aufforderung
einen erforderlichen Antrag auf Leistungen
eines anderen Trägers nicht, können die Leis-
tungsträger nach diesem Buch den Antrag
stellen sowie Rechtsbehelfe und Rechtsmittel
einlegen. Der Ablauf von Fristen, die ohne
Verschulden der Leistungsträger nach diesem
Buch verstrichen sind, wirkt nicht gegen die
Leistungsträger nach diesem Buch; dies gilt
nicht für Verfahrensfristen, soweit die Leis-
tungsträger nach diesem Buch das Verfahren
selbst betreiben.

§ 6 Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende

(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch
sind:
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1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundes-
agentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes
bestimmt,

2. die kreisfreien Städte und Kreise für die
Leistungen nach § 16a, §§ 22 und 23
Abs. 3, soweit durch Landesrecht nicht
andere Träger bestimmt sind (kommunale
Träger).

Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit
der Wahrnehmung von Aufgaben beauftra-
gen; sie sollen einen Außendienst zur Be-
kämpfung von Leistungsmissbrauch einrich-
ten.
(2) Die Länder können bestimmen, dass und
inwieweit die Kreise ihnen zugehörige Ge-
meinden oder Gemeindeverbände zur Durch-
führung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ge-
nannten Aufgaben nach diesem Gesetz he-
ranziehen und ihnen dabei Weisungen ertei-
len können; in diesen Fällen erlassen die
Kreise den Widerspruchsbescheid nach dem
Sozialgerichtsgesetz. § 44b Abs. 3 Satz 3
bleibt unberührt. Die Sätze 1 und 2 gelten
auch in den Fällen des § 6a mit der Maß-
gabe, dass eine Heranziehung auch für die
Aufgaben nach § 6b Abs. 1 Satz 1 erfolgen
kann.
(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg
werden ermächtigt, die Vorschriften dieses
Gesetzes über die Zuständigkeit von Behör-
den für die Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer
Länder anzupassen.

§ 6a Experimentierklausel
(1) Zur Weiterentwicklung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende sollen an Stelle der
Agenturen für Arbeit als Träger der Leistung
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 im Wege der
Erprobung kommunale Träger im Sinne des
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zugelassen werden
können. Die Erprobung ist insbesondere auf
alternative Modelle der Eingliederung von Ar-
beitsuchenden im Wettbewerb zu den Einglie-
derungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit
ausgerichtet.
(2) Auf Antrag werden kommunale Träger
vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les als Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates zugelassen, wenn sie
sich zur Schaffung einer besonderen Einrich-
tung nach Absatz 6 und zur Mitwirkung an
der Wirkungsforschung nach § 6c verpflichtet
haben (zugelassene kommunale Träger). Für
die Antragsberechtigung gilt § 6 Abs. 3 ent-
sprechend.

(3) Die Zahl der zugelassenen kommunalen
Träger beträgt höchstens 69. Zur Bestimmung
der zuzulassenden kommunalen Träger wer-
den zunächst bis zum Erreichen von Länder-
kontingenten, die sich aus der Stimmenvertei-
lung im Bundesrat (Artikel 51 des Grund-
gesetzes) ergeben, die von den Ländern nach
Absatz 4 benannten kommunalen Träger be-
rücksichtigt. Nicht ausgeschöpfte Länderkon-
tingente werden verteilt, indem die Länder
nach ihrer Einwohnerzahl nach den Erhebun-
gen des Statistischen Bundesamtes zum
31. Dezember 2002 in eine Reihenfolge ge-
bracht werden. Entsprechend dieser Länder-
reihenfolge wird bei der Zulassung von kom-
munalen Trägern jeweils der in der Nennung
des Landes nach Absatz 4 am höchsten ge-
reihte kommunale Träger berücksichtigt, der
bis dahin noch nicht für die Zulassung vor-
gesehen war.

(4) Der Antrag des kommunalen Trägers ist
an die Zustimmung der zuständigen obersten
Landesbehörde gebunden. Stellen in einem
Land mehr kommunale Träger einen Antrag
auf Zulassung als Träger im Sinne des § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, als nach Absatz 3 zugelas-
sen werden können, schlägt die oberste Lan-
desbehörde dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales vor, in welcher Reihenfolge
die antragstellenden kommunalen Träger zu-
gelassen werden sollen.

(5) Der Antrag kann bis zum 15. September
2004 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005
gestellt werden. Die Zulassung wird für einen
Zeitraum von sechs Jahren erteilt. Die zuge-
lassenen kommunalen Träger nehmen die
Trägerschaft für diesen Zeitraum wahr.

(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben an Stelle
der Bundesagentur errichten die zugelasse-
nen kommunalen Träger besondere Einrich-
tungen für die Erfüllung der Aufgaben nach
diesem Buch.
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(7) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann mit Zustimmung der obersten
Landesbehörde durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die Zu-
lassung widerrufen. Auf Antrag des zugelas-
senen kommunalen Trägers, der der Zustim-
mung der obersten Landesbehörde bedarf,
widerruft das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales die Zulassung durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates.
In den Fällen des Satzes 2 endet die Träger-
schaft, wenn eine Arbeitsgemeinschaft mit
der Agentur für Arbeit gebildet worden ist,
im Übrigen ein Jahr nach der Antragstel-
lung.

§ 6b Rechtsstellung der zugelassenen
kommunalen Träger

(1) Die zugelassenen kommunalen Träger
sind an Stelle der Bundesagentur im Rahmen
ihrer örtlichen Zuständigkeit Träger der Auf-
gaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit
Ausnahme der sich aus den §§ 44b, 50, 51a,
51b, 53, 55 und 65d ergebenden Aufgaben.
Sie haben insoweit die Rechte und Pflichten
der Agentur für Arbeit.
(2) Der Bund trägt die Aufwendungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende ein-
schließlich der Verwaltungskosten mit Aus-
nahme der Aufwendungen für Aufgaben nach
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. § 46 Abs. 1 Satz 4,
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. § 46 Abs. 5
bis 8 bleibt unberührt.
(3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt,
die Leistungsgewährung zu prüfen.

§ 6c Wirkungsforschung zur
Experimentierklausel

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les untersucht die Wahrnehmung der Auf-
gaben durch die zugelassenen kommunalen
Träger im Vergleich zur Aufgabenwahrneh-
mung durch die Agenturen für Arbeit und
berichtet den gesetzgebenden Körperschaften
des Bundes bis zum 31. Dezember 2008 über
die Erfahrungen mit den Regelungen nach
den §§ 6a und 6b. Die Länder sind bei der
Entwicklung der Untersuchungsansätze und
der Auswertung der Untersuchung zu betei-
ligen.

Kapitel 2
Anspruchsvoraussetzungen

§ 7 Berechtigte
(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten
Personen, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Al-

tersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht
haben,

2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der

Bundesrepublik Deutschland haben
(erwerbsfähige Hilfebedürftige). Ausgenom-
men sind
1. Ausländer, die weder in der Bundesrepub-

lik Deutschland Arbeitnehmer oder Selb-
ständige noch auf Grund des § 2 Abs. 3
des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügig-
keitsberechtigt sind, und ihre Familien-
angehörigen für die ersten drei Monate
ihres Aufenthalts,

2. Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich al-
lein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt,
und ihre Familienangehörigen,

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbe-
werberleistungsgesetzes.

Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländer, die sich
mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2
Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der
Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Auf-
enthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben un-
berührt.
(2) Leistungen erhalten auch Personen, die
mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer
Bedarfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen
und Sachleistungen werden ihnen nur er-
bracht, wenn dadurch
1. die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der

Bedarfsgemeinschaft beendet oder verrin-
gert,

2. Hemmnisse bei der Eingliederung der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen beseitigt
oder vermindert

werden.
(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören
1. die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der

im Haushalt lebende Elternteil eines unver-
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heirateten erwerbsfähigen Kindes, welches
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, und der im Haushalt lebende Partner
dieses Elternteils,

3. als Partner der erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen
a) der nicht dauernd getrennt lebende

Ehegatte,
b) der nicht dauernd getrennt lebende Le-

benspartner,
c) eine Person, die mit dem erwerbsfähi-

gen Hilfebedürftigen in einem gemein-
samen Haushalt so zusammenlebt, dass
nach verständiger Würdigung der
wechselseitige Wille anzunehmen ist,
Verantwortung füreinander zu tragen
und füreinander einzustehen,

4. die dem Haushalt angehörenden unverhei-
rateten Kinder der in den Nummern 1 bis 3
genannten Personen, wenn sie das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
soweit sie die Leistungen zur Sicherung
ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem
Einkommen oder Vermögen beschaffen
können.

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung
füreinander zu tragen und füreinander ein-
zustehen, wird vermutet, wenn Partner
1. länger als ein Jahr zusammenleben,
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammen-

leben,
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt ver-

sorgen oder
4. befugt sind, über Einkommen oder Ver-

mögen des anderen zu verfügen.
(4) Leistungen nach diesem Buch erhält
nicht, wer in einer stationären Einrichtung
untergebracht ist, Rente wegen Alters oder
Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnli-
che Leistungen öffentlich-rechtlicher Art be-
zieht. Dem Aufenthalt in einer stationären
Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Ein-
richtung zum Vollzug richterlich angeord-
neter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Ab-
weichend von Satz 1 erhält Leistungen nach
diesem Buch,
1. wer voraussichtlich für weniger als sechs

Monate in einem Krankenhaus (§ 107 des
Fünften Buches) untergebracht ist oder

2. wer in einer stationären Einrichtung unter-
gebracht und unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens 15 Stunden wöchentlich er-
werbstätig ist.

(4a) Leistungen nach diesem Buch erhält
nicht, wer sich ohne Zustimmung des per-
sönlichen Ansprechpartners außerhalb des
in der Erreichbarkeits-Anordnung vom
23. Oktober 1997 (ANBA 1997, 1685), ge-
ändert durch die Anordnung vom
16. November 2001 (ANBA 2001, 1476),
definierten zeit- und ortsnahen Bereiches
aufhält; die übrigen Bestimmungen dieser
Anordnung gelten entsprechend.
(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rah-
men des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes oder der §§ 60 bis 62 des Dritten Buches
dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben
keinen Anspruch auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts. In besonderen
Härtefällen können Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts als Darlehen geleistet
werden.
(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf
Auszubildende,
1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundes-

ausbildungsförderungsgesetzes keinen An-
spruch auf Ausbildungsförderung oder auf
Grund von § 64 Abs. 1 des Dritten Buches
keinen Anspruch auf Berufsausbildungs-
beihilfe haben,

2. deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten
Buches bemisst oder

3. die eine Abendhauptschule, eine Abend-
realschule oder ein Abendgymnasium be-
suchen, sofern sie aufgrund von § 10
Abs. 3 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes keinen Anspruch auf Ausbil-
dungsförderung haben.

§ 7a Altersgrenze
Personen, die vor dem 1. Januar 1947 gebo-
ren sind, erreichen die Altersgrenze mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres. Für Personen,
die nach dem 31. Dezember 1946 geboren
sind, wird die Altersgrenze wie folgt angeho-
ben:
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für den
Geburtsjahr-

gang

erfolgt eine
Anhebung
umMonate

auf Vollendung eines
Lebensalters von

1947 1 65 Jahren und 1 Monat
1948 2 65 Jahren und 2 Monaten
1949 3 65 Jahren und 3 Monaten
1950 4 65 Jahren und 4 Monaten
1951 5 65 Jahren und 5 Monaten
1952 6 65 Jahren und 6 Monaten
1953 7 65 Jahren und 7 Monaten
1954 8 65 Jahren und 8 Monaten
1955 9 65 Jahren und 9 Monaten
1956 10 65 Jahren

und 10 Monaten
1957 11 65 Jahren

und 11 Monaten
1958 12 66 Jahren
1959 14 66 Jahren und 2 Monaten
1960 16 66 Jahren und 4 Monaten
1961 18 66 Jahren und 6 Monaten
1962 20 66 Jahren und 8 Monaten
1963 22 66 Jahren

und 10 Monaten
ab 1964 24 67 Jahren.

§ 8 Erwerbsfähigkeit
(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krank-
heit oder Behinderung auf absehbare Zeit
außerstande ist, unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes min-
destens drei Stunden täglich erwerbstätig zu
sein.
(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer
nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die Auf-
nahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder
erlaubt werden könnte.

§ 9 Hilfebedürftigkeit
(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunter-
halt, seine Eingliederung in Arbeit und den
Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen nicht oder
nicht ausreichend aus eigenen Kräften und
Mitteln, vor allem nicht
1. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit,
2. aus dem zu berücksichtigenden Einkom-

men oder Vermögen
sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht
von anderen, insbesondere von Angehörigen

oder von Trägern anderer Sozialleistungen
erhält.
(2) Bei Personen, die in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, sind das Einkommen und Ver-
mögen des Partners zu berücksichtigen. Bei
unverheirateten Kindern, die mit ihren Eltern
oder einem Elternteil in einer Bedarfsgemein-
schaft leben und die die Leistungen zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts nicht aus ihrem
eigenen Einkommen oder Vermögen beschaf-
fen können, sind auch das Einkommen und
Vermögen der Eltern oder des Elternteils und
dessen in Bedarfsgemeinschaft lebenden
Partners zu berücksichtigen. Ist in einer Be-
darfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf
aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt
jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Ver-
hältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamt-
bedarf als hilfebedürftig.
(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung
auf ein Kind, das schwanger ist oder sein Kind
bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
betreut.
(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der
sofortige Verbrauch oder die sofortige Ver-
wertung von zu berücksichtigendem Ver-
mögen nicht möglich ist oder für den dies
eine besondere Härte bedeuten würde.
(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemein-
schaft mit Verwandten oder Verschwägerten,
so wird vermutet, dass sie von ihnen Leis-
tungen erhalten, soweit dies nach deren Ein-
kommen und Vermögen erwartet werden
kann.

§ 10 Zumutbarkeit
(1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist
jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass
1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich,

geistig oder seelisch nicht in der Lage ist,
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige

Ausübung seiner bisherigen überwiegen-
den Arbeit wesentlich erschweren würde,
weil die bisherige Tätigkeit besondere kör-
perliche Anforderungen stellt,

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung
seines Kindes oder eines Kindes seines
Partners gefährden würde; die Erziehung
des Kindes, das das dritte Lebensjahr voll-
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endet hat, ist in der Regel nicht gefährdet,
soweit seine Betreuung in einer Tagesein-
richtung oder in Tagespflege im Sinne der
Vorschriften des Achten Buches oder auf
sonstige Weise sichergestellt ist; die zu-
ständigen kommunalen Träger sollen da-
rauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erzie-
henden vorrangig ein Platz zur Tages-
betreuung des Kindes angeboten wird,

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege
eines Angehörigen nicht vereinbar wäre
und die Pflege nicht auf andere Weise
sichergestellt werden kann,

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger
wichtiger Grund entgegensteht.

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzu-
mutbar, weil
1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätig-

keit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
entspricht, für die er ausgebildet ist oder
die er ausgeübt hat,

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als gerin-
gerwertig anzusehen ist,

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter
entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs-
oder Ausbildungsort,

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind
als bei den bisherigen Beschäftigungen
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätig-
keit verbunden ist, es sei denn, es liegen
begründete Anhaltspunkte vor, dass durch
die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebe-
dürftigkeit beendet werden kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teil-
nahme an Maßnahmen zu Eingliederung in
Arbeit entsprechend.

§ 11 Zu berücksichtigendes Einkommen
(1) Als Einkommen zu berücksichtigen sind
Einnahmen in Geld oder Geldeswert mit Aus-
nahme der Leistungen nach diesem Buch, der
Grundrente nach dem Bundesversorgungs-
gesetz und nach den Gesetzen, die eine ent-
sprechende Anwendung des Bundesversor-
gungsgesetzes vorsehen und der Renten oder
Beihilfen, die nach dem Bundesentschädi-

gungsgesetz für Schaden an Leben sowie an
Körper oder Gesundheit erbracht werden, bis
zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz. Der Kinder-
zuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldge-
setzes ist als Einkommen dem jeweiligen Kind
zuzurechnen. Dies gilt auch für das Kinder-
geld für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende
Kinder, soweit es bei dem jeweiligen Kind zur
Sicherung des Lebensunterhalts benötigt
wird.
(2) Vom Einkommen sind abzusetzen
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung ein-

schließlich der Beiträge zur Arbeitsförde-
rung,

3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Ver-
sicherungen oder ähnlichen Einrichtungen,
soweit diese Beiträge gesetzlich vor-
geschrieben oder nach Grund und Höhe
angemessen sind; hierzu gehören Beiträge
a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit

und der Pflegebedürftigkeit für Per-
sonen, die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht versicherungspflich-
tig sind,

b) zur Altersvorsorge von Personen, die
von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit
sind,

soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezu-
schusst werden,

4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach
§ 82 des Einkommensteuergesetzes, so-
weit sie den Mindesteigenbeitrag nach
§ 86 des Einkommensteuergesetzes nicht
überschreiten,

5. die mit der Erzielung des Einkommens ver-
bundenen notwendigen Ausgaben,

6. für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach
§ 30,

7. Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher
Unterhaltsverpflichtungen bis zu dem in
einem Unterhaltstitel oder in einer notariell
beurkundeten Unterhaltsvereinbarung
festgelegten Betrag,

8. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,
deren Einkommen nach dem Vierten Ab-
schnitt des Bundesausbildungsförderungs-
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gesetzes oder § 71 oder § 108 des Dritten
Buches bei der Berechnung der Leistungen
der Ausbildungsförderung für mindestens
ein Kind berücksichtigt wird, der nach den
Vorschriften der Ausbildungsförderung be-
rücksichtigte Betrag.

Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die er-
werbstätig sind, ist an Stelle der Beträge nach
Satz 1 Nr. 3 bis 5 ein Betrag von insgesamt
100 Euro monatlich abzusetzen. Beträgt das
monatliche Einkommen mehr als 400 Euro,
gilt Satz 2 nicht, wenn der erwerbsfähige
Hilfebedürftige nachweist, dass die Summe
der Beträge nach Satz 1 Nr. 3 bis 5 den Betrag
von 100 Euro übersteigt.
(3) Nicht als Einkommen sind zu berücksichti-
gen
1. Einnahmen, soweit sie als

a) zweckbestimmte Einnahmen,
b) Zuwendungen der freien Wohlfahrts-

pflege
einem anderen Zweck als die Leistungen
nach diesem Buch dienen und die Lage des
Empfängers nicht so günstig beeinflussen,
dass daneben Leistungen nach diesem
Buch nicht gerechtfertigt wären,

2. Entschädigungen, die wegen eines Scha-
dens, der nicht Vermögensschaden ist,
nach § 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs geleistet werden.

(3a) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3
wird der Teil des Elterngeldes, der die nach
§ 10 des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setzes anrechnungsfreien Beträge übersteigt,
in voller Höhe berücksichtigt.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3
wird der Teil des Pflegegeldes nach dem
Achten Buch, der für den erzieherischen Ein-
satz gewährt wird,
1. für das erste und zweite Pflegekind nicht,
2. für das dritte Pflegekind zu 75 vom Hun-

dert,
3. für das vierte und jedes weitere Pflegekind

in voller Höhe
berücksichtigt.

§ 12 Zu berücksichtigendes Vermögen
(1) Als Vermögen sind alle verwertbaren Ver-
mögensgegenstände zu berücksichtigen.

(2) Vom Vermögen sind abzusetzen
1. ein Grundfreibetrag in Höhe von

150 Euro je vollendetem Lebensjahr des
volljährigen Hilfebedürftigen und seines
Partners, mindestens aber jeweils
3100 Euro; der Grundfreibetrag darf für
den volljährigen Hilfebedürftigen und sei-
nen Partner jeweils den nach Satz 2 maß-
gebenden Höchstbetrag nicht überstei-
gen,

1a. ein Grundfreibetrag in Höhe von
3100 Euro für jedes hilfebedürftige min-
derjährige Kind,

2. Altersvorsorge in Höhe des nach Bundes-
recht ausdrücklich als Altersvorsorge ge-
förderten Vermögens einschließlich seiner
Erträge und der geförderten laufenden
Altersvorsorgebeiträge, soweit der Inha-
ber das Altersvorsorgevermögen nicht
vorzeitig verwendet,

3. geldwerte Ansprüche, die der Altersvor-
sorge dienen, soweit der Inhaber sie vor
dem Eintritt in den Ruhestand auf Grund
einer vertraglichen Vereinbarung nicht
verwerten kann und der Wert der geld-
werten Ansprüche 250 Euro je vollende-
tem Lebensjahr des erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen und seines Partners, höch-
stens jedoch jeweils den nach Satz 2
maßgebenden Höchstbetrag nicht über-
steigt,

4. ein Freibetrag für notwendige Anschaf-
fungen in Höhe von 750 Euro für jeden in
der Bedarfsgemeinschaft lebenden Hilfe-
bedürftigen.

Bei Personen, die
1. vor dem 1. Januar 1958 geboren sind, darf

der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 je-
weils 9750 Euro und der Wert der geld-
werten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 je-
weils 16 250 Euro,

2. nach dem 31. Dezember 1957 und vor
dem 1. Januar 1964 geboren sind, darf der
Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils
9900 Euro und der Wert der geldwerten
Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils
16 500 Euro,

3. nach dem 31. Dezember 1963 geboren
sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1
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Nr. 1 jeweils 10 050 Euro und der Wert der
geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3
jeweils 16 750 Euro

nicht übersteigen.

(3) Als Vermögen sind nicht zu berücksichti-
gen
1. angemessener Hausrat,

2. ein angemessenes Kraftfahrzeug für jeden
in der Bedarfsgemeinschaft lebenden er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen,

3. vom Inhaber als für die Altersvorsorge be-
stimmt bezeichnete Vermögensgegenstän-
de in angemessenem Umfang, wenn der
erwerbsfähige Hilfebedürftige oder sein
Partner von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreit
ist,

4. ein selbst genutztes Hausgrundstück von
angemessener Größe oder eine entspre-
chende Eigentumswohnung,

5. Vermögen, solange es nachweislich zur
baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines
Hausgrundstücks von angemessener
Größe bestimmt ist, soweit dieses zu
Wohnzwecken behinderter oder pflegebe-
dürftiger Menschen dient oder dienen soll
und dieser Zweck durch den Einsatz oder
die Verwertung des Vermögens gefährdet
würde,

6. Sachen und Rechte, soweit ihre Verwer-
tung offensichtlich unwirtschaftlich ist
oder für den Betroffenen eine besondere
Härte bedeuten würde.

Für die Angemessenheit sind die Lebens-
umstände während des Bezugs der Leis-
tungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de maßgebend.

(4) Das Vermögen ist mit seinem Verkehrs-
wert zu berücksichtigen. Für die Bewertung
ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der
Antrag auf Bewilligung oder erneute Bewil-
ligung der Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende gestellt wird, bei späterem
Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des Er-
werbs. Wesentliche Änderungen des Ver-
kehrswertes sind zu berücksichtigen.

§ 12a Vorrangige Leistungen
Hilfebedürftige sind verpflichtet, Sozialleis-
tungen anderer Träger in Anspruch zu neh-
men und die dafür erforderlichen Anträge zu
stellen, sofern dies zur Vermeidung, Beseiti-
gung, Verkürzung oder Verminderung der Hil-
febedürftigkeit erforderlich ist. Abweichend
von Satz 1 sind Hilfebedürftige bis zur Voll-
endung des 63. Lebensjahres nicht verpflich-
tet, eine Rente wegen Alters vorzeitig in An-
spruch zu nehmen.

§ 13 Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen
ohne Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung zu bestimmen,
1. welche weiteren Einnahmen nicht als Ein-

kommen zu berücksichtigen sind und wie
das Einkommen im Einzelnen zu berech-
nen ist,

2. welche weiteren Vermögensgegenstände
nicht als Vermögen zu berücksichtigen
sind und wie der Wert des Vermögens zu
ermitteln ist,

3. welche Pauschbeträge für die von dem
Einkommen abzusetzenden Beträge zu be-
rücksichtigen sind.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, ohne Zustimmung
des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen
und für welche Dauer Hilfebedürftige nach
Vollendung des 63. Lebensjahres ausnahms-
weise zur Vermeidung von Unbilligkeiten
nicht verpflichtet sind, eine Rente wegen Al-
ters vorzeitig in Anspruch zu nehmen.

Kapitel 3
Leistungen
Abschnitt 1

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

§ 14 Grundsatz des Förderns
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch
unterstützen erwerbsfähige Hilfebedürftige
umfassend mit dem Ziel der Eingliederung
in Arbeit. Die Agentur für Arbeit soll einen
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persönlichen Ansprechpartner für jeden er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen und die mit
ihm in einer Bedarfsgemeinschaft Lebenden
benennen. Die Träger der Leistungen nach
diesem Buch erbringen unter Berücksichti-
gung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit alle im Einzelfall für die
Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leis-
tungen.

§ 15 Eingliederungsvereinbarung
(1) Die Agentur für Arbeit soll im Einverneh-
men mit dem kommunalen Träger mit jedem
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die für seine
Eingliederung erforderlichen Leistungen ver-
einbaren (Eingliederungsvereinbarung). Die
Eingliederungsvereinbarung soll insbesonde-
re bestimmen,
1. welche Leistungen der Erwerbsfähige zur

Eingliederung in Arbeit erhält,
2. welche Bemühungen der erwerbsfähige

Hilfebedürftige in welcher Häufigkeit zur
Eingliederung in Arbeit mindestens unter-
nehmen muss und in welcher Form er die
Bemühungen nachzuweisen hat,

3. welche Leistungen Dritter, insbesondere
Träger anderer Sozialleistungen, der er-
werbsfähige Hilfebedürftige zu beantragen
hat.

Die Eingliederungsvereinbarung soll für
sechs Monate geschlossen werden. Danach
soll eine neue Eingliederungsvereinbarung
abgeschlossen werden. Bei jeder folgenden
Eingliederungsvereinbarung sind die bisher
gewonnenen Erfahrungen zu berücksichti-
gen. Kommt eine Eingliederungsverein-
barung nicht zustande, sollen die Regelun-
gen nach Satz 2 durch Verwaltungsakt erfol-
gen.
(2) In der Eingliederungsvereinbarung kann
auch vereinbart werden, welche Leistungen
die Personen erhalten, die mit dem erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfs-
gemeinschaft leben. Diese Personen sind hier-
bei zu beteiligen.
(3) Wird in der Eingliederungsvereinbarung
eine Bildungsmaßnahme vereinbart, ist
auch zu regeln, in welchem Umfang und
unter welchen Voraussetzungen der er-
werbsfähige Hilfebedürftige schadenersatz-

pflichtig ist, wenn er die Maßnahme aus
einem von ihm zu vertretenden Grund nicht
zu Ende führt.

§ 15a Sofortangebot
Erwerbsfähigen Personen, die innerhalb der
letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen,
die der Sicherung des Lebensunterhalts die-
nen, weder nach diesem Buch noch nach dem
Dritten Buch bezogen haben, sollen bei der
Beantragung von Leistungen nach diesem
Buch unverzüglich Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit angeboten werden.

§ 16 Leistungen zur Eingliederung
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die
Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 des
Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Drit-
ten Kapitel, im Ersten und Sechsten Abschnitt
des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im
Ersten Abschnitt des Sechsten Kapitels und
die in den §§ 417, 421f, 421g, 421k, 421n,
421o, 421p, 421q und 421t Absatz 4 bis 6 des
Dritten Buches geregelten Leistungen erbrin-
gen. Für Eingliederungsleistungen an er-
werbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach
diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100
Nr. 1 und 4, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die
§§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 und die
§§ 109 und 111 des Dritten Buches entspre-
chend. § 1 Abs. 2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3
und § 77 Abs. 3 des Dritten Buches sind
entsprechend anzuwenden.
(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes
regelt, gelten für die Leistungen nach Absatz 1
die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des
Dritten Buches mit Ausnahme der Verord-
nungsermächtigung nach § 47 des Dritten
Buches sowie der Anordnungsermächtigun-
gen für die Bundesagentur und mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengel-
des das Arbeitslosengeld II tritt. § 45 Abs. 3
Satz 3 des Dritten Buches gilt mit der Maß-
gabe, dass die Förderung aus dem Vermitt-
lungsbudget auch die anderen Leistungen
nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken,
ersetzen oder umgehen darf. Die Arbeitsgele-
genheiten nach diesem Buch stehen den in
§ 421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches ge-
nannten Maßnahmen der öffentlich geförder-
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ten Beschäftigung und den in § 421g Abs. 1
Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeits-
beschaffungs- und Strukturanpassungsmaß-
nahmen gleich.
(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches können Leistungen auch für
die Anbahnung und Aufnahme einer schu-
lischen Berufsausbildung erbracht werden.
(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende kann die
Ausbildungsvermittlung durch die für die Ar-
beitsförderung zuständigen Stellen der Bun-
desagentur wahrnehmen lassen. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates das Nähere über
die Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung
und den Zeitpunkt der Fälligkeit der Erstat-
tung von Aufwendungen bei der Ausführung
des Auftrags nach Satz 1 festzulegen.
(5) Die Entscheidung über Leistungen und
Maßnahmen nach §§ 45, 46 des Dritten Bu-
ches trifft der nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
oder der nach § 6b Abs. 1 zuständige Träger.

§ 16a Kommunale Eingliederungs-
leistungen

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und
umfassenden Betreuung und Unterstützung
bei der Eingliederung in Arbeit können die
folgenden Leistungen, die für die Einglie-
derung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
in das Erwerbsleben erforderlich sind, er-
bracht werden:
1. die Betreuung minderjähriger oder behin-

derter Kinder oder die häusliche Pflege von
Angehörigen,

2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung.

§ 16b Einstiegsgeld
(1) Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit
kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die ar-
beitslos sind, bei Aufnahme einer sozialver-
sicherungspflichtigen oder selbständigen Er-
werbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbracht wer-
den, wenn dies zur Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das

Einstiegsgeld kann auch erbracht werden,
wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach
Aufnahme der Erwerbstätigkeit entfällt.
(2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen
Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht, für
höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Be-
messung der Höhe des Einstiegsgeldes sollen
die vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit
sowie die Größe der Bedarfsgemeinschaft be-
rücksichtigt werden, in der der erwerbsfähige
Hilfebedürftige lebt.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen
ohne Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, wie das
Einstiegsgeld zu bemessen ist. Bei der Bemes-
sung ist neben der Berücksichtigung der in
Absatz 2 Satz 2 genannten Kriterien auch ein
Bezug zu der für den erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen jeweils maßgebenden Regelleistung
herzustellen.

§ 16c Leistungen zur Eingliederung von
Selbständigen

(1) Leistungen zur Eingliederung von erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen, die eine selbständi-
ge, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder
ausüben, können nur gewährt werden, wenn
zu erwarten ist, dass die selbständige Tätig-
keit wirtschaftlich tragfähig ist und die Hilfe-
bedürftigkeit durch die selbständige Tätigkeit
innerhalb eines angemessenen Zeitraums
dauerhaft überwunden oder verringert wird.
Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der selb-
ständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit
die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle
verlangen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die eine
selbständige, hauptberufliche Tätigkeit auf-
nehmen oder ausüben, können Darlehen und
Zuschüsse für die Beschaffung von Sach-
gütern erhalten, die für die Ausübung der
selbständigen Tätigkeit notwendig und ange-
messen sind. Zuschüsse dürfen einen Betrag
von 5000 Euro nicht übersteigen.

§ 16d Arbeitsgelegenheiten
Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine
Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegen-
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heiten geschaffen werden. Werden Gelegen-
heiten für im öffentlichen Interesse liegende,
zusätzliche Arbeiten gefördert, ist den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum
Arbeitslosengeld II eine angemessene Ent-
schädigung für Mehraufwendungen zu zah-
len; diese Arbeiten begründen kein Arbeits-
verhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; die Vor-
schriften über den Arbeitsschutz und das Bun-
desurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelun-
gen über das Urlaubsentgelt sind entspre-
chend anzuwenden; für Schäden bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige
Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer.

§ 16e Leistungen zur
Beschäftigungsförderung

(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Vermitt-
lungshemmnissen in Arbeit einen Beschäfti-
gungszuschuss als Ausgleich der zu erwarten-
den Minderleistungen des Arbeitnehmers und
einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhalten.
Voraussetzung ist, dass
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige das

18. Lebensjahr vollendet hat, langzeit-
arbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten
Buches ist und in seinen Erwerbsmöglich-
keiten durch mindestens zwei weitere in
seiner Person liegende Vermittlungs-
hemmnisse besonders schwer beeinträch-
tigt ist,

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der
Grundlage einer Eingliederungsverein-
barung für einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten betreut wurde und Einglie-
derungsleistungen unter Einbeziehung der
übrigen Leistungen nach diesem Buch er-
halten hat,

3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt voraussichtlich innerhalb der
nächsten 24 Monate ohne die Förderung
nach Satz 1 nicht möglich ist und

4. zwischen dem Arbeitgeber und dem er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen ein Arbeits-
verhältnis mit in der Regel voller Arbeits-
zeit unter Vereinbarung des tariflichen Ar-
beitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Re-
gelung keine Anwendung findet, des für

vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Ar-
beitsentgelts begründet wird. Die verein-
barte Arbeitszeit darf die Hälfte der vollen
Arbeitszeit nicht unterschreiten.

(2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses
richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis
zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen
Arbeitsentgelts betragen. Berücksichtigungs-
fähig sind
1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt

oder, wenn eine tarifliche Regelung keine
Anwendung findet, das für vergleichbare
Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende Ar-
beitsentgelt und

2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag ab-
züglich des Beitrags zur Arbeitsförderung.

Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Aus-
gleichssystems Arbeitsentgelt erstattet, ist für
den Zeitraum der Erstattung der Beschäfti-
gungszuschuss entsprechend zu mindern.
(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann
erbracht werden
1. für Kosten für eine begleitende Qualifizie-

rung in pauschalierter Form bis zu einer
Höhe von 200 Euro monatlich sowie

2. in besonders begründeten Einzelfällen ein-
malig für weitere notwendige Kosten des
Arbeitgebers für besonderen Aufwand
beim Aufbau von Beschäftigungsmöglich-
keiten. Die Übernahme von Investitions-
kosten ist ausgeschlossen.

(4) Die Förderdauer beträgt
1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu

24 Monate. Der Beschäftigungszuschuss
soll anschließend ohne zeitliche Unterbre-
chung unbefristet erbracht werden, wenn
eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt ohne die Förderung nach Ab-
satz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb der
nächsten 24 Monate nicht möglich ist,

2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3
Nr. 1 bis zu zwölf Monate je Arbeitnehmer.

(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach
Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann der Beschäfti-
gungszuschuss gegenüber der bisherigen För-
derhöhe um bis zu 10 Prozentpunkte vermin-
dert werden, soweit die Leistungsfähigkeit
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des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuge-
nommen hat und sich die Vermittlungshemm-
nisse verringert haben.
(6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger
für die Dauer der Erbringung des Beschäfti-
gungszuschusses eingestellt, liegt ein sachli-
cher Grund vor, der die Befristung des Ar-
beitsverhältnisses rechtfertigt.
(7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn fest-
steht, dass der Arbeitnehmer in eine konkrete
zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach
Absatz 1 Satz 1 vermittelt werden kann. Die
Förderung ist auch aufzuheben, wenn nach
jeweils zwölf Monaten der Förderdauer fest-
steht, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare
Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1
Satz 1 aufnehmen kann. Eine Förderung ist
nur für die Dauer des Bestehens des Arbeits-
verhältnisses möglich.
(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhal-
tung einer Frist gekündigt werden
1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbs-

tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt aufnehmen kann,

2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Förderung nach Absatz 7 Satz 1
oder 2 aufgehoben wird.

(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn
zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber
1. die Beendigung eines anderen Beschäfti-

gungsverhältnisses veranlasst hat, um
einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten
oder

2. eine bisher für das Beschäftigungsverhält-
nis erbrachte Förderung ohne besonderen
Grund nicht mehr in Anspruch nimmt.

(10) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales untersucht die Auswirkungen auf die
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit beson-
deren Vermittlungshemmnissen, den Arbeits-
markt und die öffentlichen Haushalte in den
Jahren 2008 bis 2010 und berichtet dem
Deutschen Bundestag hierüber bis zum
31. Dezember 2011.

§ 16f Freie Förderung
(1) Die Agentur für Arbeit kann bis zu 10 Pro-
zent der nach § 46 Abs. 2 auf sie entfallenden
Eingliederungsmittel für Leistungen zur Ein-

gliederung in Arbeit einsetzen, um die Mög-
lichkeiten der gesetzlich geregelten Einglie-
derungsleistungen durch freie Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Die frei-
en Leistungen müssen den Zielen und Grund-
sätzen dieses Buches entsprechen.

(2) Die Ziele der Maßnahmen sind vor För-
derbeginn zu beschreiben. Eine Kombination
oder Modularisierung von Maßnahmeinhal-
ten ist zulässig. Die Maßnahmen dürfen
gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder
aufstocken. Ausgenommen hiervon sind
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, bei
denen in angemessener Zeit von in der
Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht auf
Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen die-
ses Buches oder des Dritten Buches zurück-
gegriffen werden kann. In Fällen des Satzes
4 ist ein Abweichen von den Voraussetzun-
gen und der Förderhöhe gesetzlich geregel-
ter Maßnahmen zulässig. Bei Leistungen an
Arbeitgeber ist darauf zu achten, Wett-
bewerbsverfälschungen zu vermeiden. Pro-
jektförderungen im Sinne von Zuwendungen
sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der
Bundeshaushaltsordnung zulässig. Bei län-
gerfristig angelegten Maßnahmen ist der
Erfolg regelmäßig zu überprüfen und zu
dokumentieren.

§ 16g Förderung bei Wegfall der
Hilfebedürftigkeit

(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbs-
fähigen während einer Maßnahme zur Ein-
gliederung, kann sie weiter gefördert werden,
wenn dies wirtschaftlich erscheint und der
Erwerbsfähige die Maßnahme voraussichtlich
erfolgreich abschließen wird. Die Förderung
soll als Darlehen erbracht werden.

(2) Für die Dauer einer Förderung des Ar-
beitgebers oder eines Trägers durch eine
Geldleistung nach § 16 Abs. 1, § 16d Satz 1
oder § 16e können auch Leistungen nach
dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5 des Dritten Buches oder nach § 16a
Nr. 1 bis 4 und § 16b erbracht werden,
wenn die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähi-
gen auf Grund des zu berücksichtigenden
Einkommens entfallen ist. Während der För-
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derdauer nach Satz 1 gilt § 15 entspre-
chend.

§ 17 Einrichtungen und Dienste für
Leistungen zur Eingliederung

(1) Zur Erbringung von Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit sollen die zuständigen Trä-
ger der Leistungen nach diesem Buch eigene
Einrichtungen und Dienste nicht neu schaffen,
soweit geeignete Einrichtungen und Dienste
Dritter vorhanden sind, ausgebaut oder in
Kürze geschaffen werden können. Die zustän-
digen Träger der Leistungen nach diesem
Buch sollen Träger der freien Wohlfahrtspfle-
ge in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der
Grundsicherung für Arbeitsuchende angemes-
sen unterstützen.
(2) Wird die Leistung von einem Dritten er-
bracht und sind im Dritten Buch keine Anfor-
derungen geregelt, denen die Leistung ent-
sprechen muss, sind die Träger der Leistungen
nach diesem Buch zur Vergütung für die Leis-
tung nur verpflichtet, wenn mit dem Dritten
oder seinem Verband eine Vereinbarung ins-
besondere über
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistun-

gen,
2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen

und Beträgen für einzelne Leistungsberei-
che zusammensetzen kann, und

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und
Qualität der Leistungen

besteht. Die Vereinbarungen müssen den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsam-
keit und Leistungsfähigkeit entsprechen.

§ 18 Örtliche Zusammenarbeit
(1) Die Agenturen für Arbeit arbeiten bei der
Erbringung von Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit unter Berücksichtigung ihrer Auf-
gaben nach dem Dritten Buch mit den Betei-
ligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbeson-
dere den Gemeinden, den Kreisen und Bezir-
ken, den Trägern der freien Wohlfahrtspflege,
den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sowie den Kammern und berufsstän-
dischen Organisationen zusammen, um die
gleichmäßige oder gemeinsame Durchfüh-
rung von Maßnahmen zu beraten oder zu
sichern und Leistungsmissbrauch zu verhin-

dern oder aufzudecken. Die örtlichen Träger
der Sozialhilfe sind verpflichtet, mit den
Agenturen für Arbeit zusammenzuarbeiten.
(1a) Absatz 1 gilt für die kommunalen Träger
und die zugelassenen kommunalen Träger
entsprechend.
(2) Die Leistungen nach diesem Buch sind in
das regionale Arbeitsmarktmonitoring der
Agenturen für Arbeit nach § 9 Abs. 2 des
Dritten Buches einzubeziehen.
(3) Die Agenturen für Arbeit sollen mit Ge-
meinden, Kreisen und Bezirken auf deren Ver-
langen Vereinbarungen über das Erbringen
von Leistungen zur Eingliederung nach die-
sem Gesetz mit Ausnahme der Leistungen
nach § 16 Abs. 1 schließen, wenn sie den
durch eine Rechtsverordnung festgelegten
Mindestanforderungen entsprechen. Satz 1
gilt nicht für die zugelassenen kommunalen
Träger.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, ohne Zustimmung
des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, welchen Anforderungen eine Ver-
einbarung nach Absatz 3 mindestens genü-
gen muss.

§ 18a Zusammenarbeit mit den für die
Arbeitsförderung zuständigen
Stellen

Beziehen erwerbsfähige Hilfebedürftige auch
Leistungen der Arbeitsförderung, so sind die
Agenturen für Arbeit, die zugelassenen kom-
munalen Träger und die Arbeitsgemeinschaf-
ten verpflichtet, bei der Wahrnehmung der
Aufgaben nach diesem Buch mit den für die
Arbeitsförderung zuständigen Dienststellen
der Bundesagentur für Arbeit eng zusammen-
zuarbeiten. Sie unterrichten diese unverzüg-
lich über die ihnen insoweit bekannten, für
die Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeits-
förderung erforderlichen Tatsachen, ins-
besondere über
1. die für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die

auch Leistungen der Arbeitsförderung be-
ziehen, vorgesehenen und erbrachten Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit,

2. den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei die-
sen Personen.
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Abschnitt 2
Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhalts

Unterabschnitt 1
Arbeitslosengeld II und befristeter Zuschlag

§ 19 Arbeitslosengeld II

Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten als
Arbeitslosengeld II Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts einschließlich der ange-
messenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Der Zuschuss nach § 22 Abs. 7 gilt nicht als
Arbeitslosengeld II.

Das zu berücksichtigende Einkommen und
Vermögen mindert die Geldleistungen der
Agentur für Arbeit; soweit Einkommen und
Vermögen darüber hinaus zu berücksichtigen
ist, mindert es die Geldleistungen der kom-
munalen Träger.

§ 20 Regelleistung zur Sicherung des
Lebensunterhalts

(1) Die Regelleistung zur Sicherung des Le-
bensunterhalts umfasst insbesondere Ernäh-
rung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haus-
haltsenergie ohne die auf die Heizung entfal-
lenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens
sowie in vertretbarem Umfang auch Bezie-
hungen zur Umwelt und eine Teilnahme am
kulturellen Leben.

(2) Die monatliche Regelleistung beträgt für
Personen, die allein stehend oder allein erzie-
hend sind oder deren Partner minderjährig ist,
345 Euro. Die Regelleistung für sonstige er-
werbsfähige Angehörige der Bedarfsgemein-
schaft beträgt 80 vom Hundert der Regelleis-
tung nach Satz 1.

(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 erhalten
Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und ohne Zusicherung des
zuständigen kommunalen Trägers nach § 22
Abs. 2a umziehen, bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 80 vom Hundert der Regel-
leistung.

(3) Haben zwei Partner der Bedarfsgemein-
schaft das 18. Lebensjahr vollendet, beträgt
die Regelleistung jeweils 90 vom Hundert der
Regelleistung nach Absatz 2.

(4) Die Regelleistung nach Absatz 2 Satz 1
wird jeweils zum 1. Juli eines Jahres um den
Vomhundertsatz angepasst, um den sich der
aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung verändert. Für die Neube-
messung der Regelleistung findet § 28 Abs. 3
Satz 5 des Zwölften Buches entsprechende
Anwendung. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales gibt jeweils spätestens zum
30. Juni eines Kalenderjahres die Höhe der
Regelleistung nach Absatz 2, die für die fol-
genden zwölf Monate maßgebend ist, im
Bundesgesetzblatt bekannt. Bei der Anpas-
sung nach Satz 1 sind Beträge, die nicht
volle Euro ergeben, bis zu 0,49 Euro abzurun-
den und von 0,50 Euro an aufzurunden.

Höhe der Regelleistung nach § 20 Abs. 2
Satz 1 SGB II für die Zeit ab 1. Juli 2009
(Bek. vom 17. Juni 2009, BGBl. I S. 1342):
Die Höhe der monatlichen Regelleistung nach
§ 20 Abs. 2 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch beträgt für die Zeit ab 1. Juli 2009 für
Personen, die alleinstehend oder alleinerziehend
sind oder deren Partner minderjährig ist,
359 Euro.
Diese monatliche Regelleistung betrug für die
Zeit von 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 351 Euro
(Bek. vom 26. Juni 2008, BGBl. I S. 1102).

§ 21 Leistungen für Mehrbedarfe beim
Lebensunterhalt

(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen Be-
darfe nach den Absätzen 2 bis 5, die nicht
durch die Regelleistung abgedeckt sind.
(2) Werdende Mütter, die erwerbsfähig und
hilfebedürftig sind, erhalten nach der
12. Schwangerschaftswoche einen Mehr-
bedarf von 17 vom Hundert der nach § 20
maßgebenden Regelleistung.
(3) Für Personen, die mit einem oder mehre-
ren minderjährigen Kindern zusammen leben
und allein für deren Pflege und Erziehung
sorgen, ist ein Mehrbedarf anzuerkennen
1. in Höhe von 36 vom Hundert der nach § 20

Abs. 2 maßgebenden Regelleistung, wenn
sie mit einem Kind unter sieben Jahren
oder mit zwei oder drei Kindern unter
sechzehn Jahren zusammen leben, oder

2. in Höhe von 12 vom Hundert der nach § 20
Abs. 2 maßgebenden Regelleistung für
jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer
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Vomhundertsatz als nach der Nummer 1
ergibt, höchstens jedoch in Höhe von
60 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2
maßgebenden Regelleistung.

(4) Erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige,
denen Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben nach § 33 des Neunten Buches sowie
sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeig-
neten Platzes im Arbeitsleben oder Einglie-
derungshilfen nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 des Zwölften Buches erbracht werden,
erhalten einen Mehrbedarf von 35 vom Hun-
dert der nach § 20 maßgebenden Regelleis-
tung. Satz 1 kann auch nach Beendigung der
dort genannten Maßnahmen während einer
angemessenen Übergangszeit, vor allem
einer Einarbeitungszeit, angewendet werden.
(5) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus me-
dizinischen Gründen einer kostenaufwändi-
gen Ernährung bedürfen, erhalten einen
Mehrbedarf in angemessener Höhe.
(6) Die Summe des insgesamt gezahlten
Mehrbedarfs darf die Höhe der für erwerbs-
fähige Hilfebedürftige maßgebenden Regel-
leistung nicht übersteigen.

§ 22 Leistungen für Unterkunft und
Heizung

(1) Leistungen für Unterkunft und Heizung
werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen erbracht, soweit diese angemessen
sind. Erhöhen sich nach einem nicht erforder-
lichen Umzug die angemessenen Aufwendun-
gen für Unterkunft und Heizung, werden die
Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis
dahin zu tragenden angemessenen Aufwen-
dungen erbracht. Soweit die Aufwendungen
für die Unterkunft den der Besonderheit des
Einzelfalles angemessenen Umfang überstei-
gen, sind sie als Bedarf des allein stehenden
Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemein-
schaft so lange zu berücksichtigen, wie es
dem allen stehenden Hilfebedürftigen oder
der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder
nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungs-
wechsel, durch Vermieten oder auf andere
Weise die Aufwendungen zu senken, in der
Regel jedoch längstens für sechs Monate.
Rückzahlungen und Guthaben, die den Kos-
ten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen

sind, mindern die nach dem Monat der Rück-
zahlung oder der Gutschrift entstehenden
Aufwendungen; Rückzahlungen, die sich auf
die Kosten für Haushaltsenergie beziehen,
bleiben insoweit außer Betracht.
(2) Vor Abschluss eines Vertrages über eine
neue Unterkunft soll der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige die Zusicherung des für die Leis-
tungserbringung bisher örtlich zuständigen
kommunalen Trägers zu den Aufwendungen
für die neue Unterkunft einholen. Der kom-
munale Träger ist nur zur Zusicherung ver-
pflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist und
die Aufwendungen für die neue Unterkunft
angemessen sind; der für den Ort der neuen
Unterkunft örtlich zuständige kommunale
Träger ist zu beteiligen.
(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, umziehen, wer-
den ihnen Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung für die Zeit nach einem Umzug bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres nur er-
bracht, wenn der kommunale Träger dies vor
Abschluss des Vertrages über die Unterkunft
zugesichert hat. Der kommunale Träger ist
zur Zusicherung verpflichtet, wenn
1. der Betroffene aus schwerwiegenden so-

zialen Gründen nicht auf die Wohnung der
Eltern oder eines Elternteils verwiesen wer-
den kann,

2. der Bezug der Unterkunft zur Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist
oder

3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender
Grund vorliegt.

Unter den Voraussetzungen des Satzes 2
kann vom Erfordernis der Zusicherung abge-
sehen werden, wenn es dem Betroffenen aus
wichtigem Grund nicht zumutbar war, die
Zusicherung einzuholen. Leistungen für Un-
terkunft und Heizung werden Personen, die
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, nicht erbracht, wenn diese vor der Bean-
tragung von Leistungen in eine Unterkunft in
der Absicht umziehen, die Voraussetzungen
für die Gewährung der Leistungen herbei-
zuführen.
(3) Wohnungsbeschaffungskosten und Um-
zugskosten können bei vorheriger Zusiche-
rung durch den bis zum Umzug örtlich zustän-
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digen kommunalen Träger übernommen wer-
den; eine Mietkaution kann bei vorheriger
Zusicherung durch den am Ort der neuen
Unterkunft zuständigen kommunalen Träger
übernommen werden. Die Zusicherung soll
erteilt werden, wenn der Umzug durch den
kommunalen Träger veranlasst oder aus an-
deren Gründen notwendig ist und wenn ohne
die Zusicherung eine Unterkunft in einem
angemessenen Zeitraum nicht gefunden wer-
den kann. Eine Mietkaution soll als Darlehen
erbracht werden.
(4) Die Kosten für Unterkunft und Heizung
sollen von dem kommunalen Träger an den
Vermieter oder andere Empfangsberechtigte
gezahlt werden, wenn die zweckentsprechen-
de Verwendung durch den Hilfebedürftigen
nicht sichergestellt ist.
(5) Sofern Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung erbracht werden, können auch Schulden
übernommen werden, soweit dies zur Siche-
rung der Unterkunft oder zur Behebung einer
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie
sollen übernommen werden, wenn dies ge-
rechtfertigt und notwendig ist und sonst
Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Ver-
mögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 ist vorrangig
einzusetzen. Geldleistungen sollen als Darle-
hen erbracht werden.
(6) Geht bei einem Gericht eine Klage auf
Räumung von Wohnraum im Falle der Kündi-
gung des Mietverhältnisses nach § 543
Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 569
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein, teilt
das Gericht dem örtlich zuständigen Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder
der von diesem beauftragten Stelle zur Wahr-
nehmung der in Absatz 5 bestimmten Auf-
gaben unverzüglich
1. den Tag des Eingangs der Klage,
2. die Namen und die Anschriften der Partei-

en,
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden

Miete,
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrück-

standes und der geltend gemachten Ent-
schädigung und

5. den Termin zur mündlichen Verhandlung,
sofern dieser bereits bestimmt ist,

mit. Außerdem kann der Tag der Rechtshän-
gigkeit mitgeteilt werden. Die Übermittlung
unterbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete
nach dem Inhalt der Klageschrift offensicht-
lich nicht auf Zahlungsunfähigkeit des Mie-
ters beruht.
(7) Abweichend von § 7 Abs. 5 erhalten Aus-
zubildende, die Berufsausbildungsbeihilfe
oder Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch
oder Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz erhalten und deren
Bedarf sich nach § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 3,
§ 101 Abs. 3, § 105 Abs. 1 Nr. 1, 4, § 106
Abs. 1 Nr. 2 des Dritten Buches oder nach
§ 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes bemisst, einen
Zuschuss zu ihren ungedeckten angemesse-
nen Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22
Abs. 1 Satz 1). Satz 1 gilt nicht, wenn die
Übernahme der Leistungen für Unterkunft
und Heizung nach Absatz 2a ausgeschlossen
ist.

§ 23 Abweichende Erbringung von
Leistungen

(1) Kann im Einzelfall ein von den Regelleis-
tungen umfasster und nach den Umständen
unabweisbarer Bedarf zur Sicherung des Le-
bensunterhalts weder durch das Vermögen
nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 noch auf andere Weise
gedeckt werden, erbringt die Agentur für Ar-
beit bei entsprechendem Nachweis den Be-
darf als Sachleistung oder als Geldleistung
und gewährt dem Hilfebedürftigen ein ent-
sprechendes Darlehen. Bei Sachleistungen
wird das Darlehen in Höhe des für die Agentur
für Arbeit entstandenen Anschaffungswertes
gewährt. Das Darlehen wird durch monatliche
Aufrechnung in Höhe von bis zu 10 vom Hun-
dert der an den erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft
lebenden Angehörigen jeweils zu zahlenden
Regelleistung getilgt. Weitergehende Leis-
tungen sind ausgeschlossen.
(2) Solange sich der Hilfebedürftige, insbeson-
dere bei Drogen- oder Alkoholabhängigkeit
sowie im Falle unwirtschaftlichen Verhaltens,
als ungeeignet erweist, mit der Regelleistung
nach § 20 seinen Bedarf zu decken, kann die
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Regelleistung in voller Höhe oder anteilig in
Form von Sachleistungen erbracht werden.
(3) Leistungen für
1. Erstausstattungen für die Wohnung ein-

schließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erst-

ausstattungen bei Schwangerschaft und
Geburt sowie

3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der
schulrechtlichen Bestimmungen

sind nicht von der Regelleistung umfasst. Sie
werden gesondert erbracht. Die Leistungen
nach Satz 1 werden auch erbracht, wenn
Hilfebedürftige keine Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts einschließlich der
angemessenen Kosten für Unterkunft und
Heizung benötigen, den Bedarf nach Satz 1
jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht
voll decken können. In diesem Falle kann das
Einkommen berücksichtigt werden, das Hilfe-
bedürftige innerhalb eines Zeitraumes von bis
zu sechs Monaten nach Ablauf des Monats
erwerben, in dem über die Leistung entschie-
den worden ist. Die Leistungen nach Satz 1
Nr. 1 und 2 können als Sachleistung oder
Geldleistung, auch in Form von Pauschal-
beträgen, erbracht werden. Bei der Bemes-
sung der Pauschalbeträge sind geeignete An-
gaben über die erforderlichen Aufwendungen
und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu be-
rücksichtigen.
(4) Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts können als Darlehen erbracht werden,
soweit in dem Monat, für den die Leistungen
erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen
anfallen.
(5) Soweit Hilfebedürftigen der sofortige Ver-
brauch oder die sofortige Verwertung von zu
berücksichtigendem Vermögen nicht möglich
ist oder für sie eine besondere Härte bedeuten
würde, sind Leistungen als Darlehen zu er-
bringen. Sie können davon abhängig gemacht
werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung
dinglich oder in anderer Weise gesichert wird.
(6) In Fällen des § 22 Abs. 2a werden Leis-
tungen für Erstausstattungen für die Woh-
nung nur erbracht, wenn der kommunale
Träger die Übernahme der Leistungen für
Unterkunft und Heizung zugesichert hat oder

vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen
werden konnte.

§ 24 Befristeter Zuschlag nach Bezug von
Arbeitslosengeld

(1) Soweit der erwerbsfähige Hilfebedürftige
Arbeitslosengeld II innerhalb von zwei Jahren
nach dem Ende des Bezugs von Arbeitslosen-
geld bezieht, erhält er in diesem Zeitraum
einen monatlichen Zuschlag. Nach Ablauf des
ersten Jahres wird der Zuschlag um 50 vom
Hundert vermindert.
(2) Der Zuschlag beträgt zwei Drittel des
Unterschiedsbetrages zwischen
1. dem von dem erwerbsfähigen Hilfebedürf-

tigen zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld
und dem nach dem Wohngeldgesetz erhal-
tenen Wohngeld und

2. dem dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
und den mit ihm in Bedarfsgemeinschaft
lebenden Angehörigen erstmalig nach
dem Ende des Bezuges von Arbeitslosen-
geld zustehenden Arbeitslosengeld II nach
§ 19 oder Sozialgeld nach § 28; verlässt
ein Partner die Bedarfsgemeinschaft, ist
der Zuschlag neu festzusetzen.

(3) Der Zuschlag ist im ersten Jahr
1. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf

höchstens 160 Euro,
2. bei Partnern auf insgesamt höchstens

320 Euro und
3. für die mit dem Zuschlagsberechtigten in

Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden
Kinder auf höchstens 60 Euro pro Kind

begrenzt.
(4) Der Zuschlag ist im zweiten Jahr
1. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf

höchstens 80 Euro,
2. bei Partnern auf höchstens 160 Euro und
3. für die mit dem Zuschlagsberechtigten in

Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden
Kinder auf höchstens 30 Euro pro Kind

begrenzt.

§ 24a Zusätzliche Leistung für die Schule
Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und die eine allgemeinbil-
dende oder eine andere Schule mit dem Ziel
des Erwerbs eines allgemeinbildenden Schul-
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abschlusses besuchen, erhalten bis zum Ab-
schluss der Jahrgangsstufe 10 eine zusätz-
liche Leistung für die Schule in Höhe von
100 Euro, wenn mindestens ein im Haushalt
lebender Elternteil am 1. August des jeweili-
gen Jahres Anspruch auf Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts nach diesem
Buch hat. Schüler, die nicht im Haushalt ihrer
Eltern oder eines Elternteils leben, erhalten
unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 2a
die Leistung nach Satz 1, wenn sie am 1. Au-
gust des jeweiligen Jahres Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem
Buch erhalten. Der zuständige Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende kann im
begründeten Einzelfall einen Nachweis über
eine zweckentsprechende Verwendung der
Leistung verlangen.

§ 25 Leistungen bei medizinischer
Rehabilitation der
Rentenversicherung und bei
Anspruch auf Verletztengeld aus
der Unfallversicherung

Hat ein Bezieher von Arbeitslosengeld II dem
Grunde nach Anspruch auf Übergangsgeld
bei medizinischen Leistungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung, erbringen die Trä-
ger der Leistungen nach diesem Buch die
bisherigen Leistungen als Vorschuss auf die
Leistungen der Rentenversicherung weiter;
dies gilt entsprechend bei einem Anspruch
auf Verletztengeld aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Werden Vorschüsse länger
als einen Monat geleistet, erhalten die Träger
der Leistungen nach diesem Buch von den zur
Leistung verpflichteten Trägern monatliche
Abschlagszahlungen in Höhe der Vorschüsse
des jeweils abgelaufenen Monats. § 102 des
Zehnten Buches gilt entsprechend.

§ 26 Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen
(1) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b
des Sechsten Buches), erhalten einen Zu-
schuss zu den Beiträgen, die für die Dauer des
Leistungsbezugs freiwillig an die gesetzliche
Rentenversicherung, eine berufsständische
Versorgungseinrichtung oder für eine private

Alterssicherung oder wegen einer Pflichtver-
sicherung an die Alterssicherung der Land-
wirte gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die
Höhe des Betrages begrenzt, der ohne die
Befreiung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen
wäre.
(2) Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder
Sozialgeld, die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht versicherungspflichtig und
nicht familienversichert sind und die für den
Fall der Krankheit
1. bei einem privaten Krankenversicherungs-

unternehmen versichert sind, gilt § 12
Abs. 1c Satz 5 und 6 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes,

2. freiwillig in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert sind, wird für die
Dauer des Leistungsbezugs der Beitrag
übernommen; für Personen, die allein
durch den Beitrag zur freiwilligen Versiche-
rung hilfebedürftig würden, wird der Bei-
trag im notwendigen Umfang übernom-
men.

(3) Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder
Sozialgeld, die in der sozialen Pflegeversiche-
rung nicht versicherungspflichtig und nicht
familienversichert sind, werden für die Dauer
des Leistungsbezugs die Aufwendungen für
eine angemessene private Pflegeversicherung
im notwendigen Umfang übernommen.
Satz 1 gilt entsprechend, soweit Personen
allein durch diese Aufwendungen hilfebedürf-
tig würden.
(4) Die Bundesagentur kann den Zusatzbei-
trag zur gesetzlichen Krankenversicherung
nach § 242 des Fünften Buches für Bezieher
von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld über-
nehmen, für die der Wechsel der Krankenkas-
se nach § 175 des Fünften Buches eine beson-
dere Härte bedeuten würde. Satz 1 gilt ent-
sprechend, soweit Personen allein durch
diese Aufwendungen hilfebedürftig würden.

§ 27 Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen durch
Rechtsverordnung zu bestimmen,
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1. welche Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung angemessen sind und unter wel-
chen Voraussetzungen die Kosten für Un-
terkunft und Heizung pauschaliert werden
können,

2. bis zu welcher Höhe Umzugskosten über-
nommen werden,

3. unter welchen Voraussetzungen und wie
die Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2 pauschaliert werden können.

Unterabschnitt 2
Sozialgeld

§ 28 Sozialgeld
(1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Bedarfs-
gemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, so-
weit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach
dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches
haben. Das Sozialgeld umfasst die sich aus
§ 19 Satz 1 ergebenden Leistungen. Hierbei
gelten ergänzend folgende Maßgaben:
1. Die Regelleistung beträgt bis zur Voll-

endung des 14. Lebensjahres 60 vom Hun-
dert und im 15. Lebensjahr 80 vom Hun-
dert der nach § 20 Abs. 2 Satz 1 maß-
gebenden Regelleistung;

2. Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21
Abs. 4 werden auch an behinderte Men-
schen, die das 15. Lebensjahr vollendet
haben, gezahlt, wenn Eingliederungshilfe
nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften
Buches erbracht wird;

3. § 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendi-
gung der in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
Zwölften Buches genannten Maßnahmen;

4. nichterwerbsfähige Personen, die voll er-
werbsgemindert nach dem Sechsten Buch
sind, erhalten einen Mehrbedarf von
17 vom Hundert der nach § 20 maßgeben-
den Regelleistung, wenn sie Inhaber eines
Ausweises nach § 69 Abs. 5 des Neunten
Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies
gilt nicht, wenn bereits ein Anspruch auf
einen Mehrbedarf wegen Behinderung
nach § 21 Abs. 4 oder § 28 Abs. 1 Nr. 2
oder 3 besteht.

(2) § 19 Satz 3 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 3
Anreize und Sanktionen

§ 29 (weggefallen)

§ 30 Freibeträge bei Erwerbstätigkeit
Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die er-
werbstätig sind, ist von dem monatlichen
Einkommen aus Erwerbstätigkeit ein weiterer
Betrag abzusetzen. Dieser beläuft sich
1. für den Teil des monatlichen Einkommens,

das 100 Euro übersteigt und nicht mehr als
800 Euro beträgt, auf 20 vom Hundert und

2. für den Teil des monatlichen Einkommens,
das 800 Euro übersteigt und nicht mehr als
1200 Euro beträgt, auf 10 vom Hundert.

An Stelle des Betrages von 1200 Euro tritt für
erwerbsfähige Hilfebedürftige, die entweder
mit mindestens einem minderjährigen Kind in
Bedarfsgemeinschaft leben oder die mindes-
tens ein minderjähriges Kind haben, ein Be-
trag von 1500 Euro.

§ 31 Absenkung undWegfall des
Arbeitslosengeldes II und des
befristeten Zuschlages

(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall
des Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe
um 30 vom Hundert der für den erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden
Regelleistung abgesenkt, wenn
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich

trotz Belehrung über die Rechtsfolgen wei-
gert,
a) eine ihm angebotene Eingliederungs-

vereinbarung abzuschließen,
b) in der Eingliederungsvereinbarung fest-

gelegte Pflichten zu erfüllen, insbeson-
dere in ausreichendem Umfang Eigen-
bemühungen nachzuweisen,

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Ar-
beitsgelegenheit, eine mit einem Be-
schäftigungszuschuss nach § 16a geför-
derte Arbeit, ein zumutbares Angebot
nach § 15a oder eine sonstige in der
Eingliederungsvereinbarung vereinbar-
te Maßnahme aufzunehmen oder fort-
zuführen, oder

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3
Satz 2 auszuführen,
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2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Be-
lehrung über die Rechtsfolgen eine zumut-
bare Maßnahme zur Eingliederung in Ar-
beit abgebrochen oder Anlass für den Ab-
bruch gegeben hat.

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige einen wichtigen Grund für sein
Verhalten nachweist.
(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechts-
folgen einer Aufforderung des zuständigen
Trägers, sich bei ihr zu melden oder bei
einem ärztlichen oder psychologischen Un-
tersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach
und weist er keinen wichtigen Grund für
sein Verhalten nach, wird das
Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zu-
schlags nach § 24 in einer ersten Stufe um
10 vom Hundert der für den erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden
Regelleistung abgesenkt.
(3) Bei der ersten wiederholten Pflichtverlet-
zung nach Absatz 1 wird das Arbeitslosen-
geld II um 60 vom Hundert der für den
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20
maßgebenden Regelleistung gemindert. Bei
jeder weiteren wiederholten Pflichtverlet-
zung nach Absatz 1 wird das Arbeits-
losengeld II um 100 vom Hundert gemin-
dert. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach
Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II um
den Vomhundertsatz gemindert, der sich
aus der Summe des in Absatz 2 genannten
Vomhundertsatzes und dem der jeweils vo-
rangegangenen Absenkung nach Absatz 2
zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt.
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht
vor, wenn der Beginn des vorangegangenen
Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zu-
rückliegt. Bei Minderung des Arbeits-
losengeldes II nach Satz 2 kann der Träger
unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls die Minderung auf 60 vom Hun-
dert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung
begrenzen, wenn der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige sich nachträglich bereit erklärt, sei-
nen Pflichten nachzukommen. Bei einer
Minderung des Arbeitslosengeldes II um
mehr als 30 vom Hundert der nach § 20

maßgebenden Regelleistung kann der zu-
ständige Träger in angemessenem Umfang
ergänzende Sachleistungen oder geldwerte
Leistungen erbringen. Der zuständige Träger
soll Leistungen nach Satz 6 erbringen, wenn
der Hilfebedürftige mit minderjährigen Kin-
dern in Bedarfsgemeinschaft lebt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend
1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürfti-

gen, der nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres sein Einkommen oder Vermögen in
der Absicht vermindert hat, die Vorausset-
zungen für die Gewährung oder Erhöhung
des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,

2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen, der trotz Belehrung über die Rechts-
folgen sein unwirtschaftliches Verhalten
fortsetzt,

3. bei einemerwerbsfähigenHilfebedürftigen,
a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld

ruht oder erloschen ist, weil die Agentur
für Arbeit den Eintritt einer Sperrzeit
oder das Erlöschen des Anspruchs nach
den Vorschriften des Dritten Buches
festgestellt hat oder

b) der die in dem Dritten Buch genannten
Voraussetzungen für den Eintritt einer
Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder
Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeits-
losengeld begründen.

(5) Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die
das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das
25. Lebensjahr vollendet haben, wird das
Arbeitslosengeld II unter den in den Ab-
sätzen 1 und 4 genannten Voraussetzungen
auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; die
nach § 22 Abs. 1 angemessenen Kosten für
Unterkunft und Heizung sollen an den Ver-
mieter oder andere Empfangsberechtigte ge-
zahlt werden. Bei wiederholter Pflichtverlet-
zung nach Absatz 1 oder 4 wird das
Arbeitslosengeld II um 100 vom Hundert ge-
mindert. Bei wiederholter Pflichtverletzung
nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II
um den Vomhundertsatz gemindert, der sich
aus der Summe des in Absatz 2 genannten
Vomhundertsatzes und dem der jeweils vo-
rangegangenen Absenkung nach Absatz 2 zu-
grunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Ab-
satz 3 Satz 4 gilt entsprechend. Bei einer
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Minderung des Arbeitslosengeldes II nach
Satz 2 kann der Träger unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls Leistungen für
Unterkunft und Heizung erbringen, wenn der
erwerbsfähige Hilfebedürftige sich nachträg-
lich bereit erklärt, seinen Pflichten nach-
zukommen. Die Agentur für Arbeit kann Leis-
tungen nach Absatz 3 Satz 6 an den erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen erbringen.
(6) Absenkung und Wegfall treten mit
Wirkung des Kalendermonats ein, der auf
das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes,
der die Absenkung oder den Wegfall der
Leistung feststellt, folgt; in den Fällen von
Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a treten Absen-
kung und Wegfall mit Beginn der Sperrzeit
oder dem Erlöschen des Anspruchs nach
dem Dritten Buch ein. Absenkung und
Wegfall dauern drei Monate. Bei erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen, die das
15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das
25. Lebensjahr vollendet haben, kann der
Träger die Absenkung und den Wegfall
der Regelleistung unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls auf sechs
Wochen verkürzen. Während der Absen-
kung oder des Wegfalls der Leistung be-
steht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe
zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften
des Zwölften Buches.

§ 32 Absenkung undWegfall des
Sozialgeldes

§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie 6 gilt entsprechend
für Bezieher von Sozialgeld, wenn bei diesen
Personen die in § 31 Abs. 2 oder Abs. 4
Nr. 1 und 2 genannten Voraussetzungen
vorliegen.

Unterabschnitt 4
Verpflichtungen anderer

§ 33 Übergang von Ansprüchen
(1) Haben Empfänger von Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts für die Zeit, für
die Leistungen erbracht werden, einen An-
spruch gegen einen anderen, der nicht Leis-
tungsträger ist, geht der Anspruch bis zur
Höhe der geleisteten Aufwendungen auf die
Träger der Leistungen nach diesem Buch

über, wenn bei rechtzeitiger Leistung des
anderen Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nicht erbracht worden wären.
Satz 1 gilt auch, soweit Kinder unter Berück-
sichtigung von Kindergeld nach § 11 Abs. 1
Satz 3 keine Leistungen empfangen haben
und bei rechtzeitiger Leistung des Anderen
keine oder geringere Leistungen an die Mit-
glieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht
worden wären. Der Übergang wird nicht da-
durch ausgeschlossen, dass der Anspruch
nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet
werden kann. Unterhaltsansprüche nach bür-
gerlichem Recht gehen zusammen mit dem
unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf
die Träger der Leistungen nach diesem Buch
über.
(2) Ein Unterhaltsanspruch nach bürgerlichem
Recht geht nicht über, wenn die unterhalts-
berechtigte Person
1. mit dem Verpflichteten in einer Bedarfs-

gemeinschaft lebt,
2. mit dem Verpflichteten verwandt ist und

den Unterhaltsanspruch nicht geltend
macht; dies gilt nicht für Unterhaltsansprü-
che
a) minderjähriger Hilfebedürftiger,
b) von Hilfebedürftigen, die das 25. Le-

bensjahr noch nicht vollendet und die
Erstausbildung noch nicht abgeschlos-
sen haben,

gegen ihre Eltern,
3. in einem Kindschaftsverhältnis zum Ver-

pflichteten steht und
a) schwanger ist oder
b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung

seines sechsten Lebensjahres betreut.
Der Übergang ist auch ausgeschlossen, so-
weit der Unterhaltsanspruch durch laufende
Zahlung erfüllt wird. Der Anspruch geht nur
über, soweit das Einkommen und Vermögen
der unterhaltsverpflichteten Person das nach
den §§ 11 und 12 zu berücksichtigende Ein-
kommen und Vermögen übersteigt.
(3) Für die Vergangenheit können die Träger
der Leistungen nach diesem Buch außer unter
den Voraussetzungen des bürgerlichen Rechts
nur von der Zeit an den Anspruch geltend
machen, zu welcher sie dem Verpflichteten
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die Erbringung der Leistung schriftlich mit-
geteilt haben. Wenn die Leistung voraussicht-
lich auf längere Zeit erbracht werden muss,
können die Träger der Leistungen nach die-
sem Buch bis zur Höhe der bisherigen monat-
lichen Aufwendungen auch auf künftige Leis-
tungen klagen.
(4) Die Träger der Leistungen nach diesem
Buch können den auf sie übergegangenen
Anspruch im Einvernehmen mit dem Empfän-
ger der Leistungen auf diesen zur gericht-
lichen Geltendmachung rückübertragen und
sich den geltend gemachten Anspruch abtre-
ten lassen. Kosten, mit denen der Leistungs-
empfänger dadurch selbst belastet wird, sind
zu übernehmen. Über die Ansprüche nach
Absatz 1 Satz 3 ist im Zivilrechtsweg zu ent-
scheiden.
(5) Die §§ 115 und 116 des Zehnten Buches
gehen der Regelung des Absatzes 1 vor.

§ 34 Ersatzansprüche
(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres
vorsätzlich oder grob fahrlässig
1. die Voraussetzungen für seine Hilfebedürf-

tigkeit oder die Hilfebedürftigkeit von Per-
sonen, die mit ihm in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, oder

2. die Zahlung von Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts an sich oder an Per-
sonen, die mit ihm in einer Bedarfsgemein-
schaft leben,

ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist
zum Ersatz der deswegen gezahlten Leis-
tungen verpflichtet. Von der Geltendmachung
des Ersatzanspruches ist abzusehen, soweit
sie den Ersatzpflichtigen künftig von Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
nach diesem Buch oder von Leistungen nach
dem Zwölften Buch abhängig machen würde.
(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflich-
tung zum Ersatz der Leistungen geht auf den
Erben über. Sie ist auf den Nachlasswert im
Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt.
(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre
nach Ablauf des Jahres, in dem die Leistung
erbracht worden ist. Die Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Hem-
mung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn

und die Wirkung der Verjährung gelten sinn-
gemäß; der Erhebung der Klage steht der
Erlass eines Leistungsbescheides gleich.

§ 34a Ersatzansprüche der Träger der
Grundsicherung für
Arbeitsuchende nach sonstigen
Vorschriften

Bestimmt sich das Recht des Trägers der
Grundsicherung für Arbeitsuchende, Ersatz
seiner Aufwendungen von einem anderen zu
verlangen, gegen den die Leistungsberechtig-
ten einen Anspruch haben, nach sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, die dem § 33 vor-
gehen, gelten als Aufwendungen auch solche
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts, die an den nicht getrennt lebenden
Ehegatten oder Lebenspartner des Hilfebe-
dürftigen erbracht wurden sowie an dessen
unverheiratete Kinder, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet hatten.

§ 35 Erbenhaftung

(1) Der Erbe eines Empfängers von Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts ist zum
Ersatz der Leistungen verpflichtet, soweit
diese innerhalb der letzten zehn Jahre vor
dem Erbfall erbracht worden sind und
1700 Euro übersteigen. Die Ersatzpflicht ist
auf den Nachlasswert im Zeitpunkt des Erb-
falles begrenzt.

(2) Der Ersatzanspruch ist nicht geltend zu
machen,
1. soweit der Wert des Nachlasses unter

15 500 Euro liegt, wenn der Erbe der
Partner des Leistungsempfängers war oder
mit diesem verwandt war und nicht nur
vorübergehend bis zum Tode des Leis-
tungsempfängers mit diesem in häuslicher
Gemeinschaft gelebt und ihn gepflegt hat,

2. soweit die Inanspruchnahme des Erben
nach der Besonderheit des Einzelfalles eine
besondere Härte bedeuten würde.

(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre
nach dem Tod des Leistungsempfängers. § 34
Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.
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Kapitel 4
Gemeinsame Vorschriften für

Leistungen
Abschnitt 1

Zuständigkeit und Verfahren

§ 36 Örtliche Zuständigkeit
Für die Leistungen der Grundsicherung nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 ist die Agentur für Arbeit
zuständig, in deren Bezirk der erwerbsfähige
Hilfebedürftige seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Für die Leistungen der Grundsiche-
rung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist der
kommunale Träger zuständig, in dessen Be-
zirk der erwerbsfähige Hilfebedürftige seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist ein gewöhn-
licher Aufenthaltsort nicht feststellbar, so ist
der Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende örtlich zuständig, in dessen Bereich
sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige tat-
sächlich aufhält.

§ 36a Kostenerstattung bei Aufenthalt
im Frauenhaus

Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zu-
flucht, ist der kommunale Träger am bisheri-
gen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflich-
tet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus
zuständigen kommunalen Träger am Ort des
Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Auf-
enthaltes im Frauenhaus zu erstatten.

§ 37 Antragserfordernis
(1) Die Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende werden auf Antrag erbracht.
(2) Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende werden nicht für Zeiten vor der
Antragstellung erbracht. Treten die An-
spruchsvoraussetzungen an einem Tag ein,
an dem der zuständige Träger von Leistungen
nach diesem Buch nicht geöffnet hat, wirkt
ein unverzüglich gestellter Antrag auf diesen
Tag zurück.

§ 38 Vertretung der
Bedarfsgemeinschaft

Soweit Anhaltspunkte nicht entgegenstehen,
wird vermutet, dass der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige bevollmächtigt ist, Leistungen

nach diesem Buch auch für die mit ihm in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Per-
sonen zu beantragen und entgegenzuneh-
men. Leben mehrere erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige in einer Bedarfsgemeinschaft, gilt
diese Vermutung zugunsten desjenigen, der
die Leistungen beantragt.

§ 39 Sofortige Vollziehbarkeit
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
einen Verwaltungsakt,
1. der Leistungen der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende aufhebt, zurücknimmt, wi-
derruft oder herabsetzt oder Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei
der Eingliederung in Arbeit regelt,

2. der den Übergang eines Anspruchs be-
wirkt,

3. mit dem zur Beantragung einer vorrangi-
gen Leistung oder

4. mit dem nach § 59 in Verbindung mit
§ 309 des Dritten Buches zur persönlichen
Meldung bei der Agentur für Arbeit auf-
gefordert wird,

haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 40 Anwendung von
Verfahrensvorschriften

(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt
das Zehnte Buch. Die Vorschriften des Dritten
Buches über
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten

(§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4),
1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328),
2. die vorläufige Zahlungseinstellung

(§ 331) und
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kran-

ken-, Renten- und Pflegeversicherung
(§ 335 Abs. 1, 2 und 5)

sind entsprechend anwendbar.
(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches
sind 56 vom Hundert der bei der Leistung
nach § 19 Satz 1 und 3 sowie § 28 berück-
sichtigten Kosten für Unterkunft, mit Ausnah-
me der Kosten für Heizungs- und Warmwas-
serversorgung, nicht zu erstatten. Satz 1 gilt
nicht in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des
Zehnten Buches, des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
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des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen
die Bewilligung lediglich teilweise aufgeho-
ben wird.
(3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der
Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich nach
Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung
oder Erstattung der anderen Leistung bindend
geworden ist, nachzuholen ist.

§ 41 Berechnung der Leistungen
(1) Anspruch auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts besteht für jeden Kalen-
dertag. Der Monat wird mit 30 Tagen berech-
net. Stehen die Leistungen nicht für einen
vollen Monat zu, wird die Leistung anteilig
erbracht. Die Leistungen sollen jeweils für
sechs Monate bewilligt und monatlich im
Voraus erbracht werden. Die Leistung nach
§ 24a wird jeweils zum 1. August eines Jahres
erbracht. Der Bewilligungszeitraum kann auf
bis zu zwölf Monate bei Berechtigten verlän-
gert werden, bei denen eine Veränderung der
Verhältnisse in diesem Zeitraum nicht zu er-
warten ist.
(2) Beträge, die nicht volle Euro ergeben, sind
bis zu 0,49 Euro abzurunden und von
0,50 Euro an aufzurunden.

§ 42 Auszahlung der Geldleistungen
Geldleistungen nach diesem Buch werden auf
das im Antrag angegebene inländische Konto
bei einem Geldinstitut überwiesen. Werden
sie an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt des Berechtigten übermittelt, sind die
dadurch veranlassten Kosten abzuziehen.
Dies gilt nicht, wenn der Berechtigte nach-
weist, dass ihm die Einrichtung eines Kontos
bei einem Geldinstitut ohne eigenes Verschul-
den nicht möglich ist.

§ 43 Aufrechnung
Geldleistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts können bis zu einem Betrag in
Höhe von 30 vom Hundert der für den Hilfe-
bedürftigen maßgebenden Regelleistung mit
Ansprüchen der Träger von Leistungen nach
diesem Buch aufgerechnet werden, wenn es
sich um Ansprüche auf Erstattung oder Scha-
denersatz handelt, die der Hilfebedürftige
durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich-

tige oder unvollständige Angaben veranlasst
hat. Der befristete Zuschlag nach § 24 kann
zusätzlich in die Aufrechnung nach Satz 1
einbezogen werden. Die Aufrechnungsmög-
lichkeit ist auf drei Jahre beschränkt.

§ 44 Veränderung von Ansprüchen

Die Träger von Leistungen nach diesem Buch
dürfen Ansprüche erlassen, wenn deren Ein-
ziehung nach Lage des einzelnen Falles unbil-
lig wäre.

Abschnitt 2
Einheitliche Entscheidung

§ 44a Feststellung von Erwerbsfähigkeit
und Hilfebedürftigkeit

(1) Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob der
Arbeitsuchende erwerbsfähig und hilfebe-
dürftig ist. Sofern
1. der kommunale Träger,
2. ein anderer Leistungsträger, der bei voller

Erwerbsminderung zuständig wäre oder
3. die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit

Leistungen der Krankenversicherung zu er-
bringen hätte,

der Feststellung widerspricht, entscheidet die
gemeinsame Einigungsstelle; der Wider-
spruch ist zu begründen. Bis zur Entscheidung
der Einigungsstelle erbringen die Agentur für
Arbeit und der kommunale Träger Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

(2) Entscheidet die gemeinsame Einigungs-
stelle, dass ein Anspruch auf Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht be-
steht, steht der Agentur für Arbeit und dem
kommunalen Träger ein Erstattungsanspruch
entsprechend § 103 des Zehnten Buches zu,
wenn dem Hilfebedürftigen eine andere Leis-
tung zur Sicherung des Lebensunterhalts zu-
erkannt wird. § 103 Abs. 3 des Zehnten
Buches gilt mit der Maßgabe, dass Zeitpunkt
der Kenntnisnahme der Leistungsverpflich-
tung des Trägers der Sozialhilfe, der Kriegs-
opferfürsorge und der Jugendhilfe der Tag des
Widerspruchs gegen die Feststellung der
Agentur für Arbeit ist.
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§ 44b Arbeitsgemeinschaften
(1) Zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach diesem Buch errichten die Träger
der Leistungen nach diesem Buch durch pri-
vatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Ver-
träge Arbeitsgemeinschaften. Befinden sich
im Bereich eines kommunalen Trägers mehre-
re Agenturen für Arbeit, ist eine Agentur als
federführend zu benennen. Die Ausgestaltung
und Organisation der Arbeitsgemeinschaften
soll die Besonderheiten der beteiligten Träger,
des regionalen Arbeitsmarktes und der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen.
(2) Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft
führt ein Geschäftsführer. Er vertritt die Ar-
beitsgemeinschaft außergerichtlich und ge-
richtlich. Können die Agentur für Arbeit und
die Kommunen sich bei der Errichtung der
Arbeitsgemeinschaft nicht auf ein Verfahren
zur Bestimmung des Geschäftsführers einigen,
wird er von der Agentur für Arbeit und den
Kommunen abwechselnd jeweils für ein Jahr
einseitig bestimmt. Das Los entscheidet, ob
die erste einseitige Bestimmung durch die
Agentur für Arbeit oder die Kommunen er-
folgt.
(3) Die Arbeitsgemeinschaft nimmt die Auf-
gaben der Agentur für Arbeit als Leistungs-
träger nach diesem Buch wahr. Die kom-
munalen Träger sollen der Arbeitsgemein-
schaft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach diesem Buch übertragen; § 94 Abs. 4 in
Verbindung mit § 88 Abs. 2 Satz 2 des Zehn-
ten Buches gilt nicht. Die Arbeitsgemeinschaft
ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide
zu erlassen. Die Aufsicht über die Arbeits-
gemeinschaft führt die zuständige oberste
Landesbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle im Benehmen mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales.
(4) Die Agentur für Arbeit und der kommunale
Träger teilen sich alle Tatsachen mit, von
denen sie Kenntnis erhalten und die für die
Leistungen des jeweils anderen Trägers er-
heblich sein können.

Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts
Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 20. Dezember 2007 – 2 BvR 2433/04,

2 BvR – 2434/04 wird folgende Entscheidungs-
formel veröffentlicht:
§ 44b SGB II ist mit Artikel 28 Absatz 2 Satz 1
und 2 in Verbindung mit Artikel 83 des Grund-
gesetzes unvereinbar. Die Vorschrift bleibt bis
zum 31. Dezember 2010 anwendbar, wenn der
Gesetzgeber nicht zuvor eine andere Regelung
trifft.
Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß
§ 31 Abs. 2 des Bundesverfassungsgerichtsgeset-
zes Gesetzeskraft.

§ 45 Gemeinsame Einigungsstelle

(1) Der gemeinsamen Einigungsstelle gehören
ein Vorsitzender und jeweils ein Vertreter der
Agentur für Arbeit und des Trägers nach
§ 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 an, der der
Feststellung der Agentur für Arbeit wider-
spricht. Widerspricht die Krankenkasse, die
bei Erwerbsfähigkeit Leistungen der Kranken-
versicherung zu erbringen hätte, gehört der
gemeinsamen Einigungsstelle auch der Leis-
tungsträger nach § 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
und 2 an. Die Krankenkasse kann die gemein-
same Einigungsstelle anrufen und an ihren
Sitzungen teilnehmen. Der Vorsitzende wird
von beiden Trägern gemeinsam bestimmt.
Einigen sich die Träger nicht auf einen Vor-
sitzenden, ist Vorsitzender für jeweils sechs
Monate abwechselnd ein Mitglied der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit und der
Leiter des Trägers der anderen Leistung.

(2) Die gemeinsame Einigungsstelle soll eine
einvernehmliche Entscheidung anstreben. Sie
zieht im notwendigen Umfang Sachverständi-
ge hinzu und entscheidet mit der Mehrheit
der Mitglieder. Die Sachverständigen erhalten
Entschädigungen nach dem Gesetz über die
Entschädigung von Zeugen und Sachverstän-
digen. Die Aufwendungen trägt der Bund. Die
gemeinsame Einigungsstelle kann in geeig-
neten Fällen bei der Begutachtung der Er-
werbsfähigkeit von Arbeitsuchenden den me-
dizinischen Dienst der Krankenversicherung
(§ 275 des Fünften Buches) als Sachverständi-
gen hinzuziehen.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium für Gesundheit durch
Rechtsverordnung Grundsätze zum Verfahren
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für die Arbeit der gemeinsamen Einigungs-
stelle zu bestimmen.

Kapitel 5
Finanzierung und Aufsicht

§ 46 Finanzierung aus Bundesmitteln
(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende ein-
schließlich der Verwaltungskosten, soweit die
Leistungen von der Bundesagentur erbracht
werden. Der Bundesrechnungshof prüft die
Leistungsgewährung. Dies gilt auch, soweit
die Aufgaben von Arbeitsgemeinschaften
nach § 44b wahrgenommen werden. Eine
Pauschalierung von Eingliederungsleistungen
und Verwaltungskosten ist zulässig. Die Mit-
tel für die Erbringung von Eingliederungsleis-
tungen und Verwaltungskosten werden in
einem Gesamtbudget veranschlagt.
(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen
Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 Satz 4
auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind.
Bei der Zuweisung wird die Zahl der erwerbs-
fähigen Bezieher von Leistungen zur Grund-
sicherung zugrunde gelegt. Bei der Zuwei-
sung der Mittel für die Leistungen nach § 16e
wird die Zahl der erwerbsfähigen Bezieher der
Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende, die länger als ein Jahr arbeitslos
sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben,
zugrunde gelegt. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates andere oder ergänzende
Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach
Absatz 1 Satz 4 festlegen.
(3) Nicht verausgabte Mittel nach Absatz 1
Satz 5 sind zur Hälfte in das Folgejahr über-
tragbar. Die übertragbaren Mittel dürfen
einen Betrag von 10 vom Hundert des Ge-
samtbudgets des laufenden Jahres nicht über-
steigen.
(4) Die Bundesagentur leistet an den Bund
einen Eingliederungsbeitrag in Höhe der Hälf-
te der jährlichen, vom Bund zu tragenden
Aufwendungen für Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit und Verwaltungskosten

nach Absatz 1 Satz5 und § 6b Abs. 2. Jeweils
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November leistet die Bundesagentur an
den Bund Abschlagszahlungen in Höhe von
einem Achtel des im Bundeshaushaltsplan
veranschlagten Betrags für Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit und Verwaltungskos-
ten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Bis
zum 30. Januar des Folgejahres sind die ge-
leisteten Abschlagszahlungen den hälftigen
tatsächlichen Aufwendungen des Bundes für
Eingliederungsleistungen und Verwaltungs-
kosten des Vorjahres gegenüberzustellen. Ein
zu hoch gezahlter Eingliederungsbeitrag ist
mit der Zahlung zum 15. Februar des Folge-
jahres zu verrechnen, ein zu gering gezahlter
Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung
zum 15. Februar des Folgejahres zusätzlich an
den Bund abzuführen. Ist der Haushaltsplan
des Bundes noch nicht in Kraft getreten, sind
die Abschlagszahlungen nach Satz 2 auf der
Grundlage des Haushaltsplans des Vorjahres
zu bemessen.
(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an
den Leistungen für Unterkunft und Heizung
nach § 22 Abs. 1, um sicherzustellen, dass die
Kommunen durch das Vierte Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
unter Berücksichtigung der sich aus ihm erge-
benden Einsparungen der Länder um jährlich
2,5 Milliarden Euro entlastet werden.
(6) Der Bund trägt in den Jahren 2005 und
2006 jeweils 29,1 vom Hundert der in Ab-
satz 5 genannten Leistungen. Im Jahr 2007
trägt der Bund von den in Absatz 5 genannten
Leistungen im Land Baden-Württemberg
35,2 vom Hundert, im Land Rheinland-Pfalz
41,2 vom Hundert und in den übrigen Län-
dern 31,2 vom Hundert. Im Jahr 2008 betra-
gen diese Sätze im Land Baden-Württemberg
32,6 vom Hundert, im Land Rheinland-Pfalz
38,6 vom Hundert und in den übrigen Län-
dern 28,6 vom Hundert. Im Jahr 2009 betra-
gen diese Sätze im Land Baden-Württemberg
29,4 vom Hundert, im Land Rheinland-Pfalz
35,4 vom Hundert und in den übrigen Län-
dern 25,4 vom Hundert.
(7) Ab 2008 ergibt sich die in den Ländern
jeweils geltende Höhe der Beteiligung des
Bundes an den in Absatz 5 genannten Leis-
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tungen nach Maßgabe der Entwicklung der
Bedarfsgemeinschaften. Sie bestimmt sich
nach der Formel

BBt+1 = D BGt,t-1 * 0,7 + BBt
Dabei sind:
D BGt,t-1 = (JD BGt / JD BGt1 – 1) * 100
BBt+1 = Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5

genannten Leistungen im Folgejahr in Pro-
zent

BBt = Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5
genannten Leistungen im Jahr der Feststel-
lung in Prozent

JD BGt = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfs-
gemeinschaften von der Jahresmitte des
Vorjahres bis zur Jahresmitte des Jahres der
Feststellung

JD BGt-1 = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfs-
gemeinschaften von der Jahresmitte des
Vorvorjahres bis zur Jahresmitte des Vor-
jahres

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der Be-
darfsgemeinschaften wird auf Grundlage der
nach § 53 erstellten Statistik ermittelt.

(8) Die sich jeweils nach Absatz 7 ergebende
Höhe der Beteiligung des Bundes wird jährlich
durch Bundesgesetz festgelegt. Einer Neufest-
legung der Beteiligung des Bundes bedarf es
nicht, wenn die maßgebliche Veränderung
der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht
mehr als 0,5 vom Hundert beträgt; in diesem
Fall gilt die zuletzt festgelegte Höhe der Betei-
ligung des Bundes weiter fort. Sofern nach
Maßgabe der Entwicklung der Zahl der Be-
darfsgemeinschaften ein negativer Betei-
ligungssatz festgelegt werden müsste, ist die
Beteiligung auf 0 vom Hundert festzulegen.
Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den
in Absatz 5 genannten Leistungen beträgt
höchstens 49 vom Hundert.

(9) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5
genannten Leistungen wird den Ländern er-
stattet. Der Abruf der Erstattungen ist zur
Monatsmitte und zum Monatsende zulässig.
Soweit eine Bundesbeteiligung für Zahlungen
geltend gemacht wird, die wegen des frist-
gerechten Eingangs beim Empfänger bereits
am Ende eines Haushaltsjahres geleistet wur-
den, aber erst im folgenden Haushaltsjahr
fällig werden, ist die für das folgende Haus-
haltsjahr geltende Bundesbeteiligung maß-
geblich.

§ 47 Aufsicht
(1) Soweit die Bundesagentur Leistungen
nach diesem Buch erbringt, führt das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales die
Rechtsaufsicht und die Fachaufsicht. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales kann
der Bundesagentur Weisungen erteilen und
sie an seine Auffassung binden; es kann orga-
nisatorische Maßnahmen zur Wahrung der
Interessen des Bundes an der Umsetzung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende treffen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les kann allgemeine Verwaltungsvorschriften
für die Abrechnung der Aufwendungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende erlassen.
Die Aufsicht über die zugelassenen kom-
munalen Träger obliegt den zuständigen Lan-
desbehörden.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die Wahrneh-
mung von Aufgaben nach Absatz 1 auf eine
Bundesoberbehörde übertragen.

§ 48 Zielvereinbarungen
Im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um der Finanzen soll das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales mit der Bundesagentur
Vereinbarungen zur Erreichung der Ziele nach
diesem Buch abschließen. Die Vereinbarun-
gen können
1. erforderliche Genehmigungen oder Zu-

stimmungen des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales ersetzen,

2. die Selbstbewirtschaftung von Haushalts-
mitteln für Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit sowie für Verwaltungskosten zulas-
sen.

§ 49 Innenrevision
(1) Die Bundesagentur stellt durch organisa-
torische Maßnahmen sicher, dass in allen
Dienststellen und Arbeitsgemeinschaften
nach § 44b durch eigenes, nicht der Dienst-
stelle angehörendes Personal geprüft wird,
ob von ihr Leistungen nach diesem Buch
unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen nicht hätten erbracht werden dürfen
oder zweckmäßiger oder wirtschaftlicher hät-
ten eingesetzt werden können. Mit der Durch-
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führung der Prüfungen können Dritte beauf-
tragt werden.
(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist
für die Zeit seiner Prüftätigkeit fachlich unmit-
telbar der Leitung der Dienststelle unterstellt,
in der es beschäftigt ist.
(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Ab-
satz 1 unverzüglich dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales vor.

Kapitel 6
Datenübermittlung und Datenschutz
§ 50 Datenübermittlung
(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Trä-
ger, die zugelassenen kommunalen Träger,
die für die Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch und illegaler Beschäftigung zuständi-
gen Stellen und mit der Wahrnehmung von
Aufgaben beauftragte Dritte sollen sich ge-
genseitig Sozialdaten übermitteln, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem
Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist.
(2) Soweit Arbeitsgemeinschaften die Auf-
gaben der Agenturen für Arbeit wahrnehmen
(§ 44b Abs. 3 Satz 1), ist die Bundesagentur
verantwortliche Stelle nach § 67 Abs. 9 des
Zehnten Buches.

§ 51 Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Sozialdaten durch
nichtöffentliche Stellen

Die Träger der Leistungen nach diesem Buch
dürfen abweichend von § 80 Abs. 5 des
Zehnten Buches zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nach diesem Buch einschließlich der Erbrin-
gung von Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit und Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch nichtöffentliche Stellen mit der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von Sozial-
daten beauftragen, auch soweit die Speiche-
rung der Daten den gesamten Datenbestand
umfasst.

§ 51a Kundennummer
Jeder Person, die Leistungen nach diesem
Gesetz bezieht, wird einmalig eine eindeuti-
ge, von der Bundesagentur oder im Auftrag

der Bundesagentur von den zugelassenen
kommunalen Trägern vergebene Kunden-
nummer zugeteilt. Die Kundennummer ist
vom Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende als Identifikationsmerkmal zu nut-
zen und dient ausschließlich diesem Zweck
sowie den Zwecken nach § 51b Abs. 4. Soweit
vorhanden, ist die schon beim Vorbezug von
Leistungen nach dem Dritten Buch vergebene
Kundennummer der Bundesagentur zu ver-
wenden. Die Kundennummer bleibt der jewei-
ligen Person auch zugeordnet, wenn sie den
Träger wechselt. Bei erneuter Leistung nach
längerer Zeit ohne Inanspruchnahme von
Leistungen nach diesem Buch oder nach dem
Dritten Buch wird eine neue Kundennummer
vergeben. Diese Regelungen gelten entspre-
chend auch für Bedarfsgemeinschaften. Bei
der Übermittlung der Daten verwenden die
Träger eine eindeutige, von der Bundesagen-
tur vergebene Trägernummer.

§ 51b Datenerhebung und -verarbeitung
durch die Träger der
Grundsicherung für
Arbeitsuchende

(1) Die zuständigen Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende erheben laufend die
sich bei der Durchführung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende ergebenden Daten
über
1. die Empfänger von Leistungen nach die-

sem Gesetz, einschließlich aller Mitglieder
von Bedarfsgemeinschaften,

2. die Art und Dauer der gewährten Leis-
tungen und Maßnahmen sowie die Art der
Eingliederung in den allgemeinen Arbeits-
markt,

3. die Ausgaben und Einnahmen im Rahmen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

4. die Stellenangebote, die ihnen von den
Arbeitgebern mit einem Auftrag zur Ver-
mittlung gemeldet wurden.

Die kommunalen Träger und die zugelasse-
nen kommunalen Träger übermitteln der Bun-
desagentur die Daten nach Satz 1 als per-
sonenbezogene Datensätze unter Angabe der
Kundennummer sowie der Nummer der Be-
darfsgemeinschaft nach § 51a. Für jedes der
in Satz 1 Nr. 4 genannten Stellenangebote
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übermitteln die zuständigen Träger einen Da-
tensatz unter Angabe eines eindeutigen Iden-
tifikationsmerkmals.

(2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind
Angaben über
1. Familien- und Vornamen; Anschrift; Famili-

enstand; Geschlecht; Geburtsdatum;
Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch
der aufenthaltsrechtliche Status; Merkma-
le des Migrationshintergrundes; Sozialver-
sicherungsnummer, soweit bekannt; Stel-
lung innerhalb der Bedarfsgemeinschaft;
Zahl aller Mitglieder und Zusammenset-
zung nach Altersstruktur der Bedarfs-
gemeinschaft; Änderungen der Zusam-
mensetzung der Bedarfsgemeinschaft;
Zahl aller Haushaltsmitglieder; Art der ge-
währten Mehrbedarfszuschläge;

2. Datum der Antragstellung, Beginn und
Ende, Art und Höhe der Leistungen und
Maßnahmen an die einzelnen Leistungs-
empfänger (einschließlich der Leistungen
nach § 16a Nr. 1 bis 4), Anspruch und
Bruttobedarf je Monat, anerkannte monat-
liche Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund,
Art und Umfang von Sanktionen nach den
§§ 31 und 32 sowie von Leistungen nach
§ 16b und Anreizen nach § 30; Beendigung
der Hilfe auf Grund der Einstellung der
Leistungen;

3. Art und Höhe der angerechneten Einkom-
men, übergegangenen Ansprüche und des
Vermögens für alle Leistungsempfänger;

4. für 15- bis unter 67-jährige Leistungsemp-
fänger zusätzlich zu den unter Nummer 1
und Nummer 2 genannten Merkmalen:
höchster Schulabschluss an allgemein bil-
denden Schulen; höchster Berufsbildungs-
bzw. Studienabschluss (Beruf); Angaben
zur Erwerbsfähigkeit sowie zu Art und Um-
fang einer Erwerbsminderung; Zumutbar-
keit der Arbeitsaufnahme oder Gründe, die
einer Zumutbarkeit entgegenstehen; Betei-
ligung am Erwerbsleben einschließlich Art
und Umfang der Erwerbstätigkeit; Arbeits-
suche und Arbeitslosigkeit nach § 118 des
Dritten Buches; Angaben zur Anwendung
von § 65 Abs. 4

zu erheben und zu übermitteln.

(3) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 3 sind Art
und Sitz der zuständigen Agentur für Arbeit,
des zuständigen zugelassenen kommunalen
Trägers oder des zuständigen kommunalen
Trägers, Einnahmen und Ausgaben nach
Höhe sowie Einnahme- und Leistungsarten zu
erheben und zu übermitteln.
(3a) Im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4
sind Angaben über Betriebsnummer oder
Name und Anschrift des Betriebes, die Anzahl
der gemeldeten und offenen Stellen, die Art
der Stellen und deren frühestmöglichen Be-
setzungstermin, die geforderte Arbeitszeit,
den gewünschten Beruf, Altersbegrenzungen
der Stellen, den Arbeitsort sowie den Wirt-
schaftszweig des meldenden Betriebes und –
sofern es sich um befristete Stellen handelt –
die Befristungsdauer zu erheben und zu über-
mitteln. Für Ausbildungsstellen sind darüber
hinaus Angaben zur Ausbildungseignung des
meldenden Betriebes und zum Ausbildungs-
beginn erforderlich.
(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3a erhobenen
und übermittelten Daten können nur – unbe-
schadet auf sonstiger gesetzlicher Grund-
lagen bestehender Mitteilungspflichten – zu
folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt
werden:
1. bei der zukünftigen Gewährung von Leis-

tungen nach diesem und dem Dritten Buch
an die von den Erhebungen betroffenen
Personen,

2. bei Überprüfungen der Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende auf korrekte
und wirtschaftliche Leistungserbringung,

3. bei der Erstellung von Statistiken, Einglie-
derungsbilanzen und Controllingberichten
durch die Bundesagentur, der laufenden
Berichterstattung und der Wirkungsfor-
schung nach § 6c und den §§ 53 bis 55,

4. bei der Durchführfung des automatisierten
Datenabgleichs nach § 52 sowie

5. bei der Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch.

(5) Die Bundesagentur regelt im Benehmen
mit den kommunalen Spitzenverbänden auf
Bundesebene den genauen Umfang der nach
den Absätzen 1 bis 3 zu übermittelnden Infor-
mationen, einschließlich einer Inventurmel-
dung, sowie die Fristen für deren Übermitt-
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lung. Sie regelt ebenso die zu verwendenden
Systematiken, die Art der Übermittlung der
Datensätze einschließlich der Datenformate,
sowie Aufbau, Vergabe, Verwendung und Lö-
schungsfristen von Kunden- und Bedarfs-
gemeinschaftsnummern nach § 51a.

§ 51c Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
grundsätzliche Festlegungen zu Art und Um-
fang der Datenübermittlungen nach § 51b,
insbesondere zu Inhalten nach den
Absätzen 2 und 3, vorzunehmen.

§ 52 Automatisierter Datenabgleich
(1) Die Bundesagentur und die zugelassenen
kommunalen Träger überprüfen Personen, die
Leistungen nach diesem Buch beziehen, zum
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober im
Wege des automatisierten Datenabgleichs
daraufhin,
1. ob und in welcher Höhe und für welche

Zeiträume von ihnen Leistungen der Träger
der gesetzlichen Unfall- oder Rentenver-
sicherung bezogen werden oder wurden,

2. ob und in welchem Umfang Zeiten des
Leistungsbezuges nach diesem Buch mit
Zeiten einer Versicherungspflicht oder Zei-
ten einer geringfügigen Beschäftigung zu-
sammentreffen,

3. ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1
und § 45e des Einkommensteuergesetzes
an das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt worden sind,

4. ob und in welcher Höhe ein Kapital nach
§ 12 Abs. 2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck
einer geförderten zusätzlichen Altersvor-
sorge im Sinne des § 10a oder des
Abschnitts XI des Einkommensteuergeset-
zes dient,

5. ob und in welcher Höhe und für welche
Zeiträume von ihnen Leistungen der Träger
der Sozialhilfe bezogen werden oder wur-
den,

6. ob und in welcher Höhe und für welche
Zeiträume von ihnen Leistungen der Bun-
desagentur als Träger der Arbeitsförderung
nach dem Dritten Buch bezogen werden
oder wurden,

7. ob und in welcher Höhe und für welche
Zeiträume von ihnen Leistungen anderer
Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende bezogen werden oder wurden.

(2) Zur Durchführung des automatisierten Da-
tenabgleichs dürfen die Träger der Leistungen
nach diesem Buch die folgenden Daten einer
Person, die Leistungen nach diesem Buch
bezieht, an die in Absatz 1 genannten Stellen
übermitteln:
1. Name und Vorname,
2. Geburtsdatum und -ort,
3. Anschrift,
4. Versicherungsnummer.

(2a) Die Datenstelle der Rentenversicherungs-
träger darf als Vermittlungsstelle die nach
den Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten
speichern und nutzen, soweit dies für die
Datenabgleiche nach den Absätzen 1 und 2
erforderlich ist. Sie darf die Daten der Stamm-
satzdatei (§ 150 des Sechsten Buches) und
der bei ihr für die Prüfung bei den Arbeit-
gebern geführten Datei (§ 28p Abs. 8 Satz 2
des Vierten Buches) nutzen, soweit die Daten
für die Datenabgleiche erforderlich sind. Die
nach Satz 1 bei der Datenstelle der Renten-
versicherungsträger gespeicherten Daten sind
unverzüglich nach Abschluss des Daten-
abgleichs zu löschen.

(3) Die den in Absatz 1 genannten Stellen
überlassenen Daten und Datenträger sind
nach Durchführung des Abgleichs unverzüg-
lich zurückzugeben, zu löschen oder zu ver-
nichten. Die Träger der Leistungen nach die-
sem Buch dürfen die ihnen übermittelten
Daten nur zur Überprüfung nach Absatz 1
nutzen. Die übermittelten Daten der Per-
sonen, bei denen die Überprüfung zu keinen
abweichenden Feststellungen führt, sind un-
verzüglich zu löschen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nähere über das Verfahren des
automatisierten Datenabgleichs und die Kos-
ten des Verfahrens zu regeln; dabei ist vor-
zusehen, dass die Zuleitung an die Auskunfts-
stellen durch eine zentrale Vermittlungsstelle
(Kopfstelle) zu erfolgen hat, deren Zuständig-
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keitsbereich zumindest das Gebiet eines Bun-
deslandes umfasst.

§ 52a Überprüfung von Daten
(1) Die Agentur für Arbeit darf bei Personen,
die Leistungen nach diesem Buch beantragt
haben, beziehen oder bezogen haben, Aus-
kunft einholen
1. über die in § 39 Abs. 1 Nr. 5 und 11 des

Straßenverkehrsgesetzes angeführten
Daten über ein Fahrzeug, für das die Per-
son als Halter eingetragen ist, bei dem
Zentralen Fahrzeugregister;

2. aus dem Melderegister nach § 21 des
Melderechtsrahmengesetzes und dem
Ausländerzentralregister,

soweit dies zur Bekämpfung von Leistungs-
missbrauch erforderlich ist.
(2) Die Agentur für Arbeit darf Daten von
Personen, die Leistungen nach diesem Buch
beantragt haben, beziehen oder bezogen
haben und die Wohngeld beantragt haben,
beziehen oder bezogen haben, an die nach
dem Wohngeldgesetz zuständige Behörde
übermitteln, soweit dies zur Feststellung der
Voraussetzungen des Ausschlusses vom
Wohngeld (§§ 7 und 8 Abs. 1 des Wohn-
geldgesetzes) erforderlich ist. Die Übermitt-
lung der in § 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten
Daten ist zulässig. Die in Absatz 1 genannten
Behörden führen die Überprüfung durch und
teilen das Ergebnis der Überprüfungen der
Agentur für Arbeit unverzüglich mit. Die in
Absatz 1 und Satz 1 genannten Behörden
haben die ihnen übermittelten Daten nach
Abschluss der Überprüfung unverzüglich zu
löschen.

Kapitel 7
Statistik und Forschung

§ 53 Statistik und Übermittlung
statistischer Daten

(1) Die Bundesagentur erstellt aus den bei der
Durchführung der Grundsicherung für Arbeit-
suchende von ihr nach § 51b erhaltenen und
den ihr von den kommunalen Trägern und
den zugelassenen kommunalen Trägern nach
§ 51b übermittelten Daten Statistiken. Sie

übernimmt die laufende Berichterstattung
und bezieht die Leistungen nach diesem Buch
in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann Art und Umfang sowie Tat-
bestände und Merkmale der Statistiken und
der Berichterstattung näher bestimmen.
(3) Die Bundesagentur legt die Statistiken
nach Absatz 1 dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales vor und veröffentlicht sie
in geeigneter Form. Sie gewährleistet, dass
auch kurzfristigem Informationsbedarf des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
entsprochen werden kann.
(4) Die Bundesagentur stellt den statistischen
Stellen der Kreise und kreisfreien Städte die
für Zwecke der Planungsunterstützung und
für die Sozialberichterstattung erforderlichen
Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und
Grundsicherungsstatistik zur Verfügung.
(5) Die Bundesagentur kann dem Statisti-
schen Bundesamt und den statistischen Äm-
tern der Länder für Zwecke der Planungs-
unterstützung und für die Sozialberichterstat-
tung für ihren Zuständigkeitsbereich Daten
und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grund-
sicherungsstatistik zur Verfügung stellen. Sie
ist berechtigt, dem Statistischen Bundesamt
und den statistischen Ämtern der Länder für
ergänzende Auswertungen anonymisierte
und pseudonymisierte Einzeldaten zu über-
mitteln. Bei der Übermittlung von pseudony-
misierten Einzeldaten sind die Namen durch
jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu
ersetzen. Nicht pseudonymisierte Anschriften
dürfen nur zum Zwecke der Zuordnung zu
statistischen Blöcken übermittelt werden.
(6) Die Bundesagentur ist berechtigt, für aus-
schließlich statistische Zwecke den zur Durch-
führung statistischer Aufgaben zuständigen
Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de für ihren Zuständigkeitsbereich Daten und
Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsiche-
rungsstatistik sowie anonymisierte und pseu-
donymisierte Einzeldaten zu übermitteln, so-
weit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5
Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes gegeben
sind. Bei der Übermittlung von pseudonymi-
sierten Einzeldaten sind die Namen durch
jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu
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ersetzen. Dabei dürfen nur Angaben zu klein-
räumigen Gebietseinheiten, nicht aber die ge-
nauen Anschriften übermittelt werden.
(7) Die §§ 280 und 281 des Dritten Buches
gelten entsprechend. § 282a des Dritten Bu-
ches gilt mit der Maßgabe, dass Daten und
Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsiche-
rungsstatistik auch den zur Durchführung sta-
tistischer Aufgaben zuständigen Stellen der
Kreise und kreisfreien Städte sowie der Ge-
meinden und Gemeindeverbänden übermit-
telt werden dürfen, soweit die Voraussetzun-
gen nach § 16 Abs. 5 Satz 2 des Bundes-
statistikgesetzes gegeben sind.

§ 53a Arbeitslose
(1) Arbeitslose im Sinne dieses Gesetzes sind
erwerbsfähige Hilfebedürftige, die die Vo-
raussetzungen des § 16 des Dritten Buches in
sinngemäßer Anwendung erfüllen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach
Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens
für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezo-
gen haben, ohne dass ihnen eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung angebo-
ten worden ist, gelten nach Ablauf dieses
Zeitraums für die Dauer des jeweiligen Leis-
tungsbezugs nicht als arbeitslos.

§ 54 Eingliederungsbilanz
Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit eine Ein-
gliederungsbilanz. § 11 des Dritten Buches
gilt entsprechend. Soweit einzelne Maßnah-
men nicht unmittelbar zur Eingliederung in
Arbeit führen, sind von der Bundesagentur
andere Indikatoren zu entwickeln, die den
Integrationsfortschritt der erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen in geeigneter Weise abbilden.

§ 55 Wirkungsforschung
Die Wirkungen der Leistungen zur Einglie-
derung und der Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts sind regelmäßig und zeit-
nah zu untersuchen und in die Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung nach § 282 des Dritten
Buches einzubeziehen. Das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales und die Bundes-
agentur können in Vereinbarungen Einzelhei-

ten der Wirkungsforschung festlegen. Soweit
zweckmäßig, können Dritte mit der Wirkungs-
forschung beauftragt werden.

Kapitel 8
Mitwirkungspflichten

§ 56 Anzeige- und Bescheinigungspflicht
bei Arbeitsunfähigkeit

(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
beantragt haben oder beziehen, sind ver-
pflichtet, der Agentur für Arbeit
1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und

deren voraussichtliche Dauer unverzüglich
anzuzeigen und

2. spätestens vor Ablauf des dritten Kalen-
dertages nach Eintritt der Arbeitsunfähig-
keit eine ärztliche Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussicht-
liche Dauer vorzulegen.

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vor-
lage der ärztlichen Bescheinigung früher zu
verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit län-
ger als in der Bescheinigung angegeben, so
ist der Agentur für Arbeit eine neue ärztliche
Bescheinigung vorzulegen. Die Bescheinigun-
gen müssen einen Vermerk des behandelnden
Arztes darüber enthalten, dass dem Träger
der Krankenversicherung unverzüglich eine
Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit
mit Angaben über den Befund und die voraus-
sichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit über-
sandt wird. Zweifelt die Agentur für Arbeit an
der Arbeitsunfähigkeit des erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen, so gilt § 275 Abs. 1 Nr. 3b
und Abs. 1a des Fünften Buches entspre-
chend.

(2) Die Bundesagentur erstattet den Kranken-
kassen die Kosten für die Begutachtung durch
den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung nach Absatz 1 Satz 5. Die Bundes-
agentur und der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen vereinbaren das Nähere über
das Verfahren und die Höhe der Kostener-
stattung; der Medizinische Dienst des Spit-
zenverbands Bund der Krankenkassen ist zu
beteiligen. In der Vereinbarung kann auch
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eine pauschale Abgeltung der Kosten geregelt
werden.

§ 57 Auskunftspflicht von Arbeitgebern
Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit auf
deren Verlangen Auskunft über solche Tatsa-
chen zu geben, die für die Entscheidung über
einen Anspruch auf Leistungen nach diesem
Buch erheblich sein können; die Agentur für
Arbeit kann hierfür die Benutzung eines Vor-
drucks verlangen. Die Auskunftspflicht er-
streckt sich auch auf Angaben über das Ende
und den Grund für die Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses.

§ 58 Einkommensbescheinigung
(1) Wer jemanden, der laufende Geldleistun-
gen nach diesem Buch beantragt hat oder
bezieht, gegen Arbeitsentgelt beschäftigt, ist
verpflichtet, diesem unverzüglich Art und
Dauer dieser Erwerbstätigkeit sowie die Höhe
des Arbeitsentgelts oder der Vergütung für
die Zeiten zu bescheinigen, für die diese Leis-
tung beantragt worden ist oder bezogen
wird. Dabei ist der von der Agentur für Arbeit
vorgesehene Vordruck zu benutzen. Die Be-
scheinigung ist demjenigen, der die Leistung
beantragt hat oder bezieht, unverzüglich aus-
zuhändigen.
(2) Wer eine laufende Geldleistung nach die-
sem Buch beantragt hat oder bezieht und
gegen Arbeitsentgelt beschäftigt wird, ist ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber den für die Be-
scheinigung des Arbeitsentgelts vorgeschrie-
benen Vordruck unverzüglich vorzulegen.

§ 59 Meldepflicht
Die Vorschriften über die allgemeine Melde-
pflicht, § 309 des Dritten Buches, und über
die Meldepflicht bei Wechsel der Zuständig-
keit, § 310 des Dritten Buches, sind entspre-
chend anzuwenden.

§ 60 Auskunftspflicht und
Mitwirkungspflicht Dritter

(1) Wer jemanden, der Leistungen nach die-
sem Buch beantragt hat oder bezieht, Leis-
tungen erbringt, die geeignet sind, diese Leis-
tungen nach diesem Buch auszuschließen
oder zu mindern, hat der Agentur für Arbeit

auf Verlangen hierüber Auskunft zu erteilen,
soweit es zur Durchführung der Aufgaben
nach diesem Buch erforderlich ist.

(2) Wer jemandem, der eine Leistung nach
diesem Buch beantragt hat oder bezieht, zu
Leistungen verpflichtet ist, die geeignet sind,
Leistungen nach diesem Buch auszuschließen
oder zu mindern, oder wer für ihn Guthaben
führt oder Vermögensgegenstände verwahrt,
hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen
hierüber sowie über damit im Zusammenhang
stehendes Einkommen oder Vermögen Aus-
kunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich
ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt
entsprechend. Für die Feststellung einer Un-
terhaltsverpflichtung ist § 1605 Abs. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(3) Wer jemanden, der
1. Leistungen nach diesem Buch beantragt

hat oder bezieht oder dessen Partner oder
2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist,

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf
Verlangen über die Beschäftigung, insbeson-
dere über das Arbeitsentgelt, Auskunft zu
erteilen, soweit es zur Durchführung der Auf-
gaben nach diesem Buch erforderlich ist.

(4) Sind Einkommen oder Vermögen des Part-
ners zu berücksichtigen, haben
1. dieser Partner,
2. Dritte, die für diesen Partner Guthaben

führen oder Vermögensgegenstände ver-
wahren,

der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber
Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchfüh-
rung der Aufgaben nach diesem Buch erfor-
derlich ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten
Buches gilt entsprechend.

(5) Wer jemanden, der Leistungen nach die-
sem Buch beantragt hat, bezieht oder bezo-
gen hat beschäftigt, hat der Agentur für Ar-
beit auf Verlangen Einsicht in Geschäfts-
bücher, Geschäftsunterlagen und Belege
sowie in Listen, Entgeltverzeichnisse und Ent-
geltbelege für Heimarbeiter zu gewähren, so-
weit es zur Durchführung der Aufgaben nach
diesem Buch erforderlich ist.
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§ 61 Auskunftspflichten bei Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit

(1) Träger, die eine Leistung zur Eingliederung
in Arbeit erbracht haben oder erbringen,
haben der Agentur für Arbeit unverzüglich
Auskunft über Tatsachen zu erteilen, die Auf-
schluss darüber geben, ob und inwieweit
Leistungen zu Recht erbracht worden sind
oder werden. Sie haben Änderungen, die für
die Leistungen erheblich sind, unverzüglich
der Agentur für Arbeit mitzuteilen.
(2) Die Teilnehmer an Maßnahmen zur Ein-
gliederung sind verpflichtet,
1. der Agentur für Arbeit auf Verlangen Aus-

kunft über den Eingliederungserfolg der
Maßnahme sowie alle weiteren Auskünfte
zu erteilen, die zur Qualitätsprüfung benö-
tigt werden, und

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres
Verhaltens durch den Maßnahmeträger zu-
zulassen.

Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, ihre
Beurteilungen des Teilnehmers unverzüglich
der Agentur für Arbeit zu übermitteln.

§ 62 Schadenersatz
Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. eine Einkommensbescheinigung nicht,

nicht richtig oder nicht vollständig ausfüllt,
2. eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht,

nicht richtig oder nicht vollständig erteilt,
ist zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet.

Kapitel 9
Bußgeldvorschriften

§ 63 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht,

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt,

2. entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art
oder Dauer der Erwerbstätigkeit oder die
Höhe des Arbeitsentgelts oder der Ver-
gütung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder

eine Bescheinigung nicht oder nicht recht-
zeitig aushändigt,

3. entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht
oder nicht rechtzeitig vorlegt,

4. entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3
oder 4 Satz 1 oder als privater Träger
entgegen § 61 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

5. entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder
nicht rechtzeitig gewährt oder

6. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Ersten Buches eine Änderung in den Ver-
hältnissen, die für einen Anspruch auf eine
laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße bis
zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro
geahndet werden.

Kapitel 10
Bekämpfung von

Leistungsmissbrauch
§ 64 Zuständigkeit
(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch gilt § 319 des Dritten Buches entspre-
chend.
(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten sind in den Fällen
1. des § 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 die Bundes-

agentur, in den Fällen des § 44b Abs. 3
Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den
Fällen des § 6a der zugelassene kommuna-
le Träger,

2. des § 63 Abs. 1 Nr. 6 die Bundesagentur,
in den Fällen des § 44b Abs. 3 Satz 1 die
Arbeitsgemeinschaft und in den Fällen des
§ 6a der zugelassene kommunale Träger
und die Behörden der Zollverwaltung je-
weils für ihren Geschäftsbereich.
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Kapitel 11
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 65 Allgemeine Übergangsvorschriften
(1) Die Träger von Leistungen nach diesem
Buch sollen ab 1. Oktober 2004 bei erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen, die Arbeitslosenhil-
fe, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler oder
Sozialhilfe beziehen, und den mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Per-
sonen die für die Erbringung von Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch ab 1. Januar 2005 erforderlichen
Angaben erheben. Sie können die Angaben
nach Satz 1 bereits ab 1. August 2004 erhe-
ben. § 60 des Ersten Buches gilt entspre-
chend.
(2) Die Bundesagentur qualifiziert Mitarbeiter
für die Wahrnehmung der Aufgaben nach
diesem Buch.
(3) § 40 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend, wenn
neben der Leistung nach § 19 Satz 1 Nr. 1 und
Satz 2 sowie § 28 Wohngeld nach demWohn-
geldgesetz geleistet wurde.
(4) Abweichend von § 2 haben auch erwerbs-
fähige Hilfebedürftige Anspruch auf Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes,
die das 58. Lebensjahr vollendet haben und
die Regelvoraussetzungen des Anspruchs auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts allein deshalb nicht erfüllen, weil sie
nicht arbeitsbereit sind und nicht alle Mög-
lichkeiten nutzen und nutzen wollen, ihre
Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Ar-
beit zu beenden. Vom 1. Januar 2008 an gilt
Satz 1 nur noch, wenn der Anspruch vor dem
1. Januar 2008 entstanden ist und der er-
werbsfähige Hilfebedürftige vor diesem Tag
das 58. Lebensjahr vollendet hat. § 428 des
Dritten Buches gilt entsprechend. Satz 1 gilt
entsprechend für erwerbsfähige Personen, die
bereits vor dem 1. Januar 2008 unter den
Voraussetzungen des § 428 Abs. 1 des Dritten
Buches Arbeitslosengeld bezogen haben und
erstmals nach dem 31. Dezember 2007 hilfe-
bedürftig werden.
(5) § 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe,
dass für die in § 4 Abs. 2 Satz 2 der Arbeits-
losenhilfe-Verordnung vom 13. Dezember
2001 (BGBl. I S. 3734) in der Fassung vom

31. Dezember 2004 genannten Personen an
die Stelle des Grundfreibetrags in Höhe von
150 Euro je vollendetem Lebensjahr ein Frei-
betrag von 520 Euro, an die Stelle des Höchst-
freibetrags in Höhe von jeweils 9750 Euro ein
Höchstfreibetrag in Höhe von 33 800 Euro
tritt.
(6) § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2006 mit der Maßgabe, dass die Einglie-
derungsvereinbarung für bis zu zwölf Monate
geschlossen werden soll.

§ 65a (weggefallen)

§ 65b (weggefallen)

§ 65c Übergang bei verminderter
Leistungsfähigkeit

In Fällen, in denen am 31. Dezember 2004
1. Arbeitslosenhilfe auf Grund von § 198

Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 125 des
Dritten Buches erbracht wurde oder

2. über den Antrag auf Rente wegen Er-
werbsminderung eines Empfängers von
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz, der das 15. Lebens-
jahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, noch nicht entschieden
ist,

gilt die Einigungsstelle nach § 44a Abs. 1
Satz 2 und § 45 am 1. Januar 2005 als
angerufen.

§ 65d Übermittlung von Daten
(1) Der Träger der Sozialhilfe und die Agentur
für Arbeit machen dem zuständigen Leis-
tungsträger auf Verlangen die bei ihnen vor-
handenen Unterlagen über die Gewährung
von Leistungen für Personen, die Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende bean-
tragt haben oder beziehen, zugänglich, so-
weit deren Kenntnis im Einzelfall für die Erfül-
lung der Aufgaben nach diesem Buch erfor-
derlich ist.
(2) Die Bundesagentur erstattet den Trägern
der Sozialhilfe die Sachkosten, die ihnen
durch das Zugänglichmachen von Unterla-
gen entstehen; eine Pauschalierung ist zu-
lässig.
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§ 65e Übergangsregelung zur
Aufrechnung

Der zuständige Träger der Leistungen nach
diesem Buch kann mit Zustimmung des Trä-
gers der Sozialhilfe dessen Ansprüche gegen
den Hilfebedürftigen mit Geldleistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach den Vo-
raussetzungen des § 43 Satz 1 aufrechnen.
Die Aufrechnung wegen eines Anspruchs
nach Satz 1 ist auf die ersten zwei Jahre der
Leistungserbringung nach diesem Buch be-
schränkt.

§ 66 Rechtsänderungen bei Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit

(1) Wird dieses Gesetzbuch geändert, so sind,
soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, auf
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit bis
zum Ende der Leistungen oder der Maßnahme
die Vorschriften in der vor dem Tag des In-
krafttretens der Änderung geltenden Fassung
weiter anzuwenden, wenn vor diesem Tag
1. der Anspruch entstanden ist,
2. die Leistung zuerkannt worden ist oder
3. die Maßnahme begonnen hat, wenn die

Leistung bis zum Beginn der Maßnahme
beantragt worden ist.

(2) Ist eine Leistung nur für einen begrenzten
Zeitraum zuerkannt worden, richtet sich eine
Verlängerung nach den zum Zeitpunkt der
Entscheidung über die Verlängerung gelten-
den Vorschriften.

§ 67 Freibetragsneuregelungsgesetz
Die §§ 11 und 30 in der bis zum 30. September
2005 geltenden Fassung sind weiterhin anzu-
wenden für Bewilligungszeiträume (§ 41
Abs. 1 Satz 4), die vor dem 1. Oktober 2005
beginnen, längstens jedoch bis zur Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit.

§ 68 Gesetz zur Änderung des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze

(1) Die §§ 7, 9, 11 und 20 Abs. 1, 3 und 4 in
der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung
sind weiterhin anzuwenden für Bewilligungs-
zeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), die vor dem
1. Juli 2006 beginnen.

(2) § 22 Abs. 2a Satz 1 gilt nicht für Personen,
die am 17. Februar 2006 nicht mehr zum
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils ge-
hören.

§ 69 Gesetz zur Fortentwicklung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der bis zum
31. Juli 2006 geltenden Fassung ist weiterhin
anzuwenden für Bewilligungszeiträume, die
vor dem 1. August 2006 beginnen.
(2) § 31 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt mit der
Maßgabe, dass Pflichtverletzungen vor dem
1. Januar 2007 keine Berücksichtigung fin-
den.

§ 70 Übergangsregelung zum
Gesetz zur Umsetzung aufenthalts-
und asylrechtlicher Richtlinien
der Europäischen Union

Für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel nach
§ 104a Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes
erhalten, am 1. März 2007 leistungsberech-
tigt nach § 1 Abs. 1 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes waren und Sachleistungen er-
halten haben, kann durch Landesgesetz be-
stimmt werden, dass sie weiterhin Sachleis-
tungen entsprechend den Vorschriften des
Asylbewerberleistungsgesetzes vom Land er-
halten. Insoweit erhalten diese Personen
keine Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach diesem Buch.

§ 71 Zweites Gesetz zur Änderung des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch –
Perspektiven für Langzeit-
arbeitslose mit besonderen
Vermittlungshemmnissen –
JobPerspektive

(1) § 16e ist bis zum 31. März 2008 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass als Arbeitgeber
nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten
Buches und nur Arbeiten im Sinne des § 260
Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches geför-
dert werden können.
(2) § 16e Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe,
dass der Zeitraum von sechs Monaten nach
dem 30. September 2007 liegt. In besonders
begründeten Einzelfällen kann der Zeitraum
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von sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober
2007 liegen.

§ 72 Siebtes Gesetz zur Änderung des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch
und anderer Gesetze

Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 ist an
erwerbsfähige Hilfebedürftige geleistetes Ar-
beitslosengeld nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen, soweit es aufgrund des § 434r
des Dritten Buches für einen Zeitraum geleis-
tet wird, in dem sie und die mit ihnen in
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Leis-
tungen nach diesem Buch ohne Berücksichti-
gung des Arbeitslosengeldes erhalten haben.
Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfähige
Hilfebedürftige, denen aufgrund des § 434r
des Dritten Buches ein Gründungszuschuss
nach § 57 des Dritten Buches oder Leistungen
der Entgeltsicherung für Ältere nach § 421j
des Dritten Buches geleistet wird.

§ 73 Gesetz zur Neuausrichtung
der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente

§ 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 in der bis zum
31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist
weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeit-
räume, die vor dem 1. Januar 2009 beginnen.

§ 74 Gesetz zur Sicherung von
Beschäftigung und Stabilität
in Deutschland

Abweichend von § 28 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 1 beträgt die Regelleistung ab Beginn
des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres in der Zeit vom 1. Juli 2009
bis zum 31. Dezember 2011 70 vom Hundert
der nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden
Regelleistung.
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Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern
als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(Kommunalträger-Zulassungsverordnung – KomtrZV)
Vom 24. September 2004 (BGBl. I S. 2349)

Auf Grund des § 6a Abs. 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung
für Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954,
2955), der durch Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzes
vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014) eingefügt
worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit:

§ 1 Zugelassene kommunale Träger
(1) Die in der Anlage bezeichneten kommuna-
len Träger werden als Träger der Leistung
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch zugelassen. Sie tre-
ten insoweit an die Stelle der für ihr Gebiet
jeweils zuständigen Agentur für Arbeit.
(2) Die Zulassung wird für die Zeit vom
1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2010 erteilt.

§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember
2010 außer Kraft.
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Anlage
(zu § 1 Abs. 1)

Baden-Württemberg:
1. Landkreis Biberach
2. Landkreis Bodenseekreis
3. Landkreis Ortenaukreis
4. Landkreis Tuttlingen
5. Landkreis Waldshut
Bayern:
1. Stadt Erlangen
2. Landkreis Miesbach
3. Stadt Schweinfurt
4. Landkreis Würzburg
Brandenburg:
1. Landkreis Spree-Neiße
2. Landkreis Uckermark
3. Landkreis Oberhavel
4. Landkreis Ostprignitz-Ruppin
5. Landkreis Oder-Spree
Hessen:
1. Landkreis Main-Kinzig-Kreis
2. Stadt Wiesbaden
3. Landkreis Main-Taunus-Kreis
4. Landkreis Fulda
5. Landkreis Odenwaldkreis
6. Landkreis Marburg-Biedenkopf
7. Landkreis Hochtaunuskreis
8. Landkreis Vogelsbergkreis
9. Landkreis Hersfeld-Rotenburg
10. Landkreis Offenbach
12. Landkreis Darmstadt-Dieburg
12. Landkreis Bergstraße
13. Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis
Mecklenburg-Vorpommern:
Landkreis Ostvorpommern
Niedersachsen:
1. Landkreis Osnabrück
2. Landkreis Peine
3. Landkreis Emsland
4. Landkreis Osterode am Harz
5. Landkreis Osterholz
6. Landkreis Grafschaft Bentheim
7. Landkreis Leer
8. Landkreis Verden
9. Landkreis Oldenburg

10. Landkreis Göttingen
11. Landkreis Rotenburg (Wümme)
12. Landkreis Soltau-Fallingbostel
13. Landkreis Ammerland
Nordrhein-Westfalen:
1. Stadt Hamm
2. Stadt Mülheim a. d. Ruhr
3. Landkreis Steinfurt
4. Landkreis Coesfeld
5. Landkreis Düren
6. Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis
7. Landkreis Minden-Lübbecke
8. Landkreis Hochsauerlandkreis
9. Landkreis Kleve
10. Landkreis Borken
Rheinland-Pfalz:
1. Landkreis Daun
2. Landkreis Südwestpfalz
Saarland:
Landkreis St. Wendel
Sachsen:
1. Landkreis Bautzen
2. Landkreis Kamenz
3. Landkreis Döbeln
4. Landkreis Meißen
5. Landkreis Muldentalkreis
6. Landkreis Löbau-Zittau
Sachsen-Anhalt:
1. Landkreis Schönebeck
2. Landkreis Wernigerode
3. Landkreis Anhalt-Zerbst
4. Landkreis Merseburg-Querfurt
5. Landkreis Bernburg
Schleswig-Holstein:
1. Landkreis Nordfriesland
2. Landkreis Schleswig-Flensburg
Thüringen
1. Stadt Jena
2. Landkreis Eichsfeld
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Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch
Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente

(Unbilligkeitsverordnung – UnbilligkeitsV)
Vom 14. April 2008 (BGBl. I S. 734)

Auf Grund des § 13 Abs. 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung
für Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954,
2955), der durch Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe b
des Gesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I
S. 681) eingefügt worden ist, verordnet das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

§ 1 Grundsatz
Hilfebedürftige sind nach Vollendung des
63. Lebensjahres nicht verpflichtet, eine
Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu
nehmen, wenn die Inanspruchnahme unbillig
wäre.

§ 2 Verlust eines Anspruchs auf
Arbeitslosengeld

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn und
solange sie zum Verlust eines Anspruchs auf
Arbeitslosengeld führen würde.

§ 3 Bevorstehende abschlagsfreie
Altersrente

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn Hilfe-
bedürftige in nächster Zukunft die Altersrente
abschlagsfrei in Anspruch nehmen können.

§ 4 Erwerbstätigkeit
Unbillig ist die Inanspruchnahme, solange
Hilfebedürftige sozialversicherungspflichtig
beschäftigt sind oder aus sonstiger Erwerbs-
tätigkeit ein entsprechend hohes Einkommen
erzielen. Dies gilt nur, wenn die Beschäfti-
gung oder sonstige Erwerbstätigkeit den
überwiegenden Teil der Arbeitskraft in An-
spruch nimmt.

§ 5 Bevorstehende Erwerbstätigkeit
(1) Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn
Hilfebedürftige durch die Vorlage eines Ar-
beitsvertrages oder anderer ebenso verbindli-
cher, schriftlicher Zusagen glaubhaft machen,

dass sie in nächster Zukunft eine Erwerbstä-
tigkeit gemäß § 4 aufnehmen und nicht nur
vorübergehend ausüben werden.
(2) Haben Hilfebedürftige bereits einmal
glaubhaft gemacht, dass sie alsbald eine Er-
werbstätigkeit nach Absatz 1 aufnehmen, so
ist eine erneute Glaubhaftmachung aus-
geschlossen.
(3) Ist bereits vor dem Zeitpunkt der geplan-
ten Aufnahme der Beschäftigung oder Er-
werbstätigkeit anzunehmen, dass diese nicht
zu Stande kommen wird, entfällt die Unbil-
ligkeit.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom
1. Januar 2008 in Kraft.
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Verordnung zur Berechnung von Einkommen
sowie zur Nichtberücksichtigung
von Einkommen und Vermögen

beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung – Alg II-V)

Vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2942)
geändert durch Verordnung vom 18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2780)

Auf Grund des § 13 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Ar-
beitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes vom
24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954, 2955),
der durch Artikel 1 Nr. 11 des Gesetzes vom
20. Juli 2006 (BGBl. I S. 1706) geändert
worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen:

§ 1 Nicht als Einkommen zu
berücksichtigende Einnahmen

(1) Außer den in § 11 Abs. 3 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch genannten Einnah-
men sind nicht als Einkommen zu berücksich-
tigen:
1. einmalige Einnahmen und Einnahmen,

die in größeren als monatlichen Zeit-
abständen anfallen, wenn sie 50 Euro
jährlich nicht übersteigen,

2. Zuwendungen Dritter, die einem anderen
Zweck als die Leistungen nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch dienen, so-
weit sie die Lage des Empfängers nicht so
günstig beeinflussen, dass daneben Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nicht gerechtfertigt wären,

3. Zuwendungen der freien Wohlfahrtspfle-
ge, die dem gleichen Zweck wie die Leis-
tungen des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch dienen, soweit sie die Lage des
Empfängers nicht so günstig beeinflus-
sen, dass daneben Leistungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch nicht ge-
rechtfertigt wären,

4. nicht steuerpflichtige Einnahmen einer
Pflegeperson für Leistungen der Grund-
pflege und der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung,

5. bei Soldaten der Auslandsverwendungs-
zuschlag und der Leistungszuschlag,

6. die aus Mitteln des Bundes gezahlte
Überbrückungsbeihilfe nach Artikel IX
Abs. 4 des Abkommens zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrages über
die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-
Truppenstatut) vom 19. Juni 1951
(BGBl. 1961 II S. 1190) an ehemalige
Arbeitnehmer bei den Stationierungs-
streitkräften und nach Artikel 5 des Ge-
setzes zu den Notenwechseln vom
25. September 1990 und 23. September
1991 über die Rechtsstellung der in
Deutschland stationierten verbündeten
Streitkräfte und zu den Übereinkommen
vom 25. September 1990 zur Regelung
bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin
vom 3. Januar 1994 (BGBl. 1994 II S. 26)
an ehemalige Arbeitnehmer bei den alli-
ierten Streitkräften in Berlin,

7. die Eigenheimzulage, soweit sie nach-
weislich zur Finanzierung einer nach § 12
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch nicht als Vermögen zu
berücksichtigenden Immobilie verwendet
wird,

8. Kindergeld für Kinder des Hilfebedürfti-
gen, soweit es nachweislich an das nicht
im Haushalt des Hilfebedürftigen lebende
Kind weitergeleitet wird,

9. bei Sozialgeldempfängern, die das
15. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, so-
weit sie einen Betrag von 100 Euro mo-
natlich nicht übersteigen,

10. Leistungen der Ausbildungsförderung,
soweit sie für Fahrtkosten zur Ausbildung
oder für Ausbildungsmaterial verwendet
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werden; ist bereits mindestens ein Betrag
nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch von der Ausbil-
dungsvergütung absetzbar, gilt dies nur
für den darüber hinausgehenden Betrag,

11. Verpflegung, die außerhalb der in den
§§ 2, 3 und 4 Nummer 4 genannten
Einkommensarten bereitgestellt wird,

12. Geldgeschenke an Minderjährige anläss-
lich der Firmung, Kommunion, Konfirma-
tion oder vergleichbarer religiöser Feste
sowie anlässlich der Jugendweihe, soweit
sie den in § 12 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1a des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch genannten Betrag nicht überschrei-
ten,

13. vom Taschengeld nach § 2 Absatz 1
Nummer 3 des Jugendfreiwilligendiens-
tegesetzes, das ein Teilnehmer an einem
Jugendfreiwilligendienst erhält, ein Be-
trag in Höhe von 60 Euro.

(2) Bei der § 9 Abs. 5 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch zugrunde liegenden Ver-
mutung, dass Verwandte und Verschwägerte
an mit ihnen in Haushaltsgemeinschaft leben-
de Hilfebedürftige Leistungen erbringen, sind
die um die Absetzbeträge nach § 11 Abs. 2
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch berei-
nigten Einnahmen in der Regel nicht als Ein-
kommen zu berücksichtigen, soweit sie einen
Freibetrag in Höhe des doppelten Satzes der
nach § 20 Abs. 2 Satz 1 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch maßgebenden Regelleis-
tung zuzüglich der anteiligen Aufwendungen
für Unterkunft und Heizung sowie darüber
hinausgehend 50 Prozent der diesen Frei-
betrag übersteigenden bereinigten Einnah-
men nicht überschreiten. § 11 Abs. 1, 3, 3a
und 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
gilt entsprechend.
(3) Für Bewilligungszeiträume, die vor dem
1. Januar 2009 begonnen haben, ist Kinder-
geld nicht als Einkommen zu berücksichtigen,
soweit es die bis zum 31. Dezember 2008
geltenden Beträge nach § 66 Absatz 1 des
Einkommensteuergesetzes und § 6 Absatz 1
und 2 des Bundeskindergeldgesetzes über-
steigt. Satz 1 gilt bis zum Ende des Bewil-
ligungszeitraums, längstens jedoch bis zum
31. Mai 2009.

§ 2 Berechnung des Einkommens aus
nichtselbständiger Arbeit

(1) Bei der Berechnung des Einkommens aus
nichtselbständiger Arbeit (§ 14 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch) ist von den Brutto-
einnahmen auszugehen.
(2) Laufende Einnahmen sind für den Monat
zu berücksichtigen, in dem sie zufließen. Zu
den laufenden Einnahmen zählen auch Ein-
nahmen, die an einzelnen Tagen eines Mo-
nats auf Grund von kurzzeitigen Beschäfti-
gungsverhältnissen erzielt werden. Für lau-
fende Einnahmen, die in größeren als monat-
lichen Zeitabständen zufließen, gilt Absatz 4
entsprechend.
(3) Ist bei laufenden Einnahmen im Bewil-
ligungszeitraum zu erwarten, dass diese in
unterschiedlicher Höhe zufließen, kann als
Einkommen ein monatliches Durchschnitts-
einkommen zu Grunde gelegt werden. Als
monatliches Durchschnittseinkommen ist für
jeden Monat im Bewilligungszeitraum der Teil
des Einkommens zu berücksichtigen, der sich
bei der Teilung des Gesamteinkommens im
Bewilligungszeitraum durch die Anzahl der
Monate im Bewilligungszeitraum ergibt. So-
weit über die Gewährung von Leistungen
zum Lebensunterhalt nach § 40 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
vorläufig entschieden wurde, ist das bei der
vorläufigen Entscheidung berücksichtigte mo-
natliche Durchschnittseinkommen bei der ab-
schließenden Entscheidung als Einkommen
zu Grunde zu legen, wenn das tatsächliche
monatliche Durchschnittseinkommen das bei
der vorläufigen Entscheidung zu Grunde ge-
legte monatliche Durchschnittseinkommen
um nicht mehr als 20 Euro übersteigt.
(4) Einmalige Einnahmen sind von dem
Monat an zu berücksichtigen, in dem sie
zufließen. Abweichend von Satz 1 ist eine
Berücksichtigung der Einnahmen ab dem Mo-
nat, der auf den Monat des Zuflusses folgt,
zulässig, wenn Leistungen für den Monat des
Zuflusses bereits erbracht worden sind. Ein-
malige Einnahmen sind, soweit nicht im Ein-
zelfall eine andere Regelung angezeigt ist,
auf einen angemessenen Zeitraum aufzutei-
len und monatlich mit einem entsprechenden
Teilbetrag zu berücksichtigen.
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(5) Bei der Berechnung des Einkommens ist
der Wert der vom Arbeitgeber bereitgestellten
Vollverpflegung mit täglich 1 Prozent der
nach § 20 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch maßgebenden monatlichen Regelleis-
tung anzusetzen. Wird Teilverpflegung bereit-
gestellt, entfallen auf das Frühstück ein Anteil
von 20 Prozent und auf das Mittag- und
Abendessen Anteile von je 40 Prozent des
sich nach Satz 1 ergebenden Betrages.
(6) Sonstige Einnahmen in Geldeswert sind
mit ihrem Verkehrswert als Einkommen anzu-
setzen. Ist die Einnahme in Geldeswert auch
als Bedarf in der Regelleistung nach § 20 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch berücksich-
tigt, ist als Wert der Einnahme in Geldeswert
höchstens der Betrag anzusetzen, der sich aus
der Zusammensetzung des Eckregelsatzes in
der Sozialhilfe nach § 2 Absatz 2 der Regel-
satzverordnung ergibt.
(7) Das Einkommen kann nach Anhörung ge-
schätzt werden, wenn
1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-

suchende einmalig oder für kurze Zeit zu
erbringen sind oder Einkommen nur für
kurze Zeit zu berücksichtigen ist oder

2. die Entscheidung über die Erbringung von
Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende im Einzelfall keinen Aufschub
duldet.

§ 3 Berechnung des Einkommens aus
selbständiger Arbeit,
Gewerbebetrieb oder Land- und
Forstwirtschaft

(1) Bei der Berechnung des Einkommens aus
selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder
Land- und Forstwirtschaft ist von den Be-
triebseinnahmen auszugehen. Betriebsein-
nahmen sind alle aus selbständiger Arbeit,
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirt-
schaft erzielten Einnahmen, die im Bewil-
ligungszeitraum (§ 41 Abs. 1 Satz 4 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) tatsächlich
zufließen. Wird eine Erwerbstätigkeit nach
Satz 1 nur während eines Teils des Bewil-
ligungszeitraums ausgeübt, ist das Einkom-
men nur für diesen Zeitraum zu berechnen.
(2) Zur Berechnung des Einkommens sind von
den Betriebseinnahmen die im Bewilligungs-

zeitraum tatsächlich geleisteten notwendigen
Ausgaben mit Ausnahme der nach § 11
Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
abzusetzenden Beträge ohne Rücksicht auf
steuerrechtliche Vorschriften abzusetzen.
(3) Tatsächliche Ausgaben sollen nicht abge-
setzt werden, soweit diese ganz oder teilwei-
se vermeidbar sind oder offensichtlich nicht
den Lebensumständen während des Bezuges
der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeit-
suchende entsprechen. Nachgewiesene Ein-
nahmen können bei der Berechnung ange-
messen erhöht werden, wenn anzunehmen
ist, dass die nachgewiesene Höhe der Einnah-
men offensichtlich nicht den tatsächlichen
Einnahmen entspricht. Ausgaben können bei
der Berechnung nicht abgesetzt werden, so-
weit das Verhältnis der Ausgaben zu den
jeweiligen Erträgen in einem auffälligen Miss-
verhältnis steht.
(4) Für jeden Monat ist der Teil des Einkom-
mens zu berücksichtigen, der sich bei der
Teilung des Gesamteinkommens im Bewil-
ligungszeitraum durch die Anzahl der Monate
im Bewilligungszeitraum ergibt. Im Fall des
Absatzes 1 Satz 3 gilt als monatliches Ein-
kommen derjenige Teil des Einkommens, der
der Anzahl der in den in Absatz 1 Satz 3
genannten Zeitraum fallenden Monate ent-
spricht. Von dem Einkommen sind die Beträge
nach § 11 Abs. 2 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch abzusetzen.
(5) Ist auf Grund der Art der Erwerbstätigkeit
eine jährliche Berechnung des Einkommens
angezeigt, soll in die Berechnung des Einkom-
mens nach den Absätzen 2 bis 4 auch Ein-
kommen nach Absatz 1 Satz 1 einbezogen
werden, das der erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge innerhalb eines Zeitraums von sechs Mo-
naten vor wiederholter Antragstellung erzielt
hat, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige
darauf hingewiesen worden ist. Dies gilt
nicht, soweit das Einkommen bereits in dem
der wiederholten Antragstellung vorangegan-
genen Bewilligungszeitraum berücksichtigt
wurde oder bei Antragstellung in diesem Zeit-
raum hätte berücksichtigt werden müssen.
(6) Soweit über die Gewährung von Leis-
tungen zum Lebensunterhalt nach § 40 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1a des Zweiten Buches Sozialge-
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setzbuch vorläufig entschieden wurde, kann
das Einkommen im Bewilligungszeitraum für
die abschließende Entscheidung geschätzt
werden, wenn das tatsächliche Einkommen
nicht innerhalb eines Zeitraums von zwei Mo-
naten nach Ende des Bewilligungszeitraums
nachgewiesen wird.
(7) Wird ein Kraftfahrzeug überwiegend be-
trieblich genutzt, sind die tatsächlich geleis-
teten notwendigen Ausgaben für dieses Kraft-
fahrzeug als betriebliche Ausgabe abzuset-
zen. Für private Fahrten sind die Ausgaben
um 0,10 Euro für jeden gefahrenen Kilometer
zu vermindern. Ein Kraftfahrzeug gilt als über-
wiegend betrieblich genutzt, wenn es zu min-
destens 50 Prozent betrieblich genutzt wird.
Wird ein Kraftfahrzeug überwiegend privat
genutzt, sind die tatsächlichen Ausgaben
keine Betriebsausgaben. Für betriebliche
Fahrten können 0,10 Euro für jeden mit dem
privaten Kraftfahrzeug gefahrenen Kilometer
abgesetzt werden, soweit der erwerbsfähige
Hilfebedürftige nicht höhere notwendige Aus-
gaben für Kraftstoff nachweist.

§ 4 Berechnung des Einkommens in
sonstigen Fällen

Für die Berechnung des Einkommens aus Ein-
nahmen, die nicht unter die §§ 2 und 3 fallen,
ist § 2 entsprechend anzuwenden. Hierzu
gehören insbesondere Einnahmen aus
1. Sozialleistungen,
2. Vermietung und Verpachtung,
3. Kapitalvermögen sowie
4. Wehr- und Ersatzdienstverhältnissen.

§ 5 Begrenzung abzugsfähiger Ausgaben
Ausgaben sind höchstens bis zur Höhe der
Einnahmen aus derselben Einkunftsart abzu-
ziehen. Einkommen darf nicht um Ausgaben
einer anderen Einkommensart vermindert
werden.

§ 6 Pauschbeträge für vom Einkommen
abzusetzende Beträge

(1) Als Pauschbeträge sind abzusetzen
1. von dem Einkommen volljähriger Hilfebe-

dürftiger und von dem Einkommen min-
derjähriger Hilfebedürftiger, soweit diese

nicht mit volljährigen Hilfebedürftigen in
Bedarfsgemeinschaft leben, ein Betrag in
Höhe von 30 Euro monatlich für die Beiträ-
ge zu privaten Versicherungen nach § 11
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch, die nach Grund und
Höhe angemessen sind,

2. von dem Einkommen Erwerbstätiger für
die Beträge nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
a) monatlich ein Sechzigstel der steuer-

rechtlichen Werbungskostenpauschale
(§ 9a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a
des Einkommensteuergesetzes) als mit
seiner Erzielung verbundene notwendi-
ge Ausgaben; dies gilt nicht für Einkom-
men nach § 3,

b) zusätzlich bei Benutzung eines Kraft-
fahrzeugs für die Fahrt zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte für Wegstrecken
zur Ausübung der Erwerbstätigkeit
0,20 Euro für jeden Entfernungskilome-
ter der kürzesten Straßenverbindung,

soweit der erwerbsfähige Hilfebedürftige
nicht höhere notwendige Ausgaben nach-
weist.

(2) Sofern die Berücksichtigung des Pausch-
betrags nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b im
Vergleich zu den bei Benutzung eines zumut-
baren öffentlichen Verkehrsmittels anfallen-
den Fahrtkosten unangemessen hoch ist, sind
nur diese als Pauschbetrag abzusetzen.
(3) Für Mehraufwendungen für Verpflegung
ist, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige
vorübergehend von seiner Wohnung und dem
Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten Er-
werbstätigkeit entfernt erwerbstätig ist, für
jeden Kalendertag, an dem der erwerbsfähige
Hilfebedürftige wegen dieser vorübergehen-
den Tätigkeit von seiner Wohnung und dem
Tätigkeitsmittelpunkt mindestens zwölf Stun-
den abwesend ist, ein Pauschbetrag in Höhe
von 6 Euro abzusetzen.

§ 7 Nicht zu berücksichtigendes
Vermögen

(1) Außer dem in § 12 Abs. 3 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ver-
mögen sind Vermögensgegenstände nicht als
Vermögen zu berücksichtigen, die zur Auf-
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nahme oder Fortsetzung der Berufsausbil-
dung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich
sind.
(2) Bei der § 9 Abs. 5 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch zu Grunde liegenden Ver-
mutung, dass Verwandte und Verschwägerte
an mit ihnen in Haushaltsgemeinschaft leben-
de Hilfebedürftige Leistungen erbringen, ist
Vermögen nicht zu berücksichtigen, das nach
§ 12 Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch abzusetzen oder nach § 12 Abs. 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zu
berücksichtigen ist.

§ 8 Wert des Vermögens
Das Vermögen ist ohne Rücksicht auf steuer-
rechtliche Vorschriften mit seinem Verkehrs-
wert zu berücksichtigen.

§ 9 Übergangsvorschrift
Für Bewilligungszeiträume, die vor dem
1. Januar 2008 begonnen haben, ist § 2a der
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung
vom 20. Oktober 2004 in der bis zum 31. De-
zember 2007 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden. § 2a Abs. 4 der Arbeitslosen-
geld II/Sozialgeld-Verordnung vom 20. Okto-
ber 2004 in der bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Fassung ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass für den Teil des Bewilligungs-
zeitraums, der im Berechnungsjahr 2007
liegt, bei der abschließenden Entscheidung
als Einkommen der Teil des vom Finanzamt
für das Berechnungsjahr festgestellten Ge-
winns zu berücksichtigen ist, der auf diesen
Teil des Bewilligungszeitraums entfällt. Für
den Teil des Bewilligungszeitraums, der nach
dem 31. Dezember 2007 liegt, ist bei der
abschließenden Entscheidung § 3 dieser Ver-
ordnung entsprechend anzuwenden.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld-Verordnung vom 20. Oktober
2004 (BGBl. I S. 2622), zuletzt geändert durch
Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung vom 21. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 3385), außer Kraft.
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Verordnung über die Mindestanforderungen
an die Vereinbarungen über Leistungen der Eingliederung

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(Mindestanforderungs-Verordnung)

Vom 4. November 2004 (BGBl. I S. 2768)

Auf Grund des § 18 Abs. 4 in Verbindung mit
§ 18 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende –
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember
2003, BGBl. I S. 2954, 2955), von denen § 18
Abs. 3 durch Artikel 1 des Gesetzes vom
30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014) geändert
worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit:

§ 1 Grundsatz
Die Agenturen für Arbeit sollen mit Gemein-
den, Kreisen und Bezirken ohne Vergabever-
fahren auf deren Verlangen zur Durchführung
der Grundsicherung für Arbeitsuchende Ver-
einbarungen über das Erbringen von Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit mit Aus-
nahme der Leistungen nach § 16 Abs. 1 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch schließen,
wenn die Vereinbarungen den Mindestanfor-
derungen des § 2 entsprechen.

§ 2 Mindestanforderungen
Eine Vereinbarung über das Erbringen von
Eingliederungsleistungen muss mindestens
1. eine Beschreibung von Inhalt, Umfang und

Qualität der Leistungen (Leistungsverein-
barung),

2. eine verbindliche Regelung über die Ver-
gütung, die sich aus Pauschalen und Beträ-
gen für einzelne Leistungsbereiche zusam-
mensetzt (Vergütungsvereinbarung),

3. überprüfbare Anforderungen an die Über-
prüfung von Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät der Leistungen (Prüfungsvereinbarung)

sowie Regelungen über Mitteilungspflicht,
Befristung und Kündigung beinhalten.

§ 3 Leistungsvereinbarung
Die Leistungsvereinbarung muss die wesentli-
chen Leistungsmerkmale festlegen. Dies sind
mindestens

1. die Beschreibung der zu erbringenden Leis-
tung,

2. Ziel und Qualität der Leistung,
3. die Qualifikation des Personals,
4. die erforderliche räumliche, sächliche und

personelle Ausstattung und
5. die Verpflichtung, im Rahmen des Leis-

tungsangebotes Leistungsberechtigte auf-
zunehmen.

§ 4 Vergütungsvereinbarung
Die Vergütungsvereinbarung muss den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit entsprechen. Die Gemeinde, der Kreis
oder der Bezirk haben jeweils nach längstens
sechs Monaten die Kosten für die erbrachten
Leistungen abzurechnen.

§ 5 Prüfungsvereinbarung
Die Prüfungsvereinbarung muss mindestens
das Recht der Agentur für Arbeit beinhalten,
die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leis-
tung zu prüfen und mit Leistungen zu verglei-
chen, die von Dritten zur Erreichung des mit
der Leistung verfolgten Ziels angeboten oder
durchgeführt werden; sie muss insbesondere
das Recht auf
1. das Betreten von Grundstücken und Ge-

schäftsräumen während der üblichen Öff-
nungszeit,

2. Einsicht in maßnahmebetreffende Unterla-
gen und Aufzeichnungen und

3. Befragung der Maßnahmeteilnehmer
zur Prüfung der Leistungen umfassen.

§ 6 Mitteilungspflicht
Eine Vereinbarung über das Erbringen von
Eingliederungsleistungen muss mindestens
die Verpflichtung der Gemeinde, des Kreises
oder des Bezirkes enthalten, der Agentur für
Arbeit alle Tatsachen mitzuteilen, von denen
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sie oder er Kenntnis erhält und die für die in
§ 31 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
vorgesehenen Rechtsfolgen erheblich sind.

§ 7 Befristung
Die Befristung darf fünf Jahre nicht überstei-
gen. Eine neue Vereinbarung darf nur abge-
schlossen werden, wenn
1. die Prüfung nach § 5 ergeben hat, dass die

Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und
Qualität erfüllt worden sind und

2. das mit der Leistung angestrebte Ziel auf
dem Arbeitsmarkt, die Beschäftigung und
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit
erreicht wurde; dies wird vermutet, wenn
die erbrachten Eingliederungsleistungen in
einem Leistungsvergleich unter Berück-
sichtigung regionaler Besonderheiten we-
nigstens durchschnittliche Ergebnisse er-
zielt haben.

§ 8 Kündigung
Eine Vereinbarung über das Erbringen von
Eingliederungsleistungen muss vorsehen,
dass die Vereinbarung
1. bei einer wesentlichen und voraussichtlich

nachhaltigen Änderung der Verhältnisse,
die im Zeitpunkt der Vereinbarung vorgele-
gen haben, mit einer Frist von höchstens
einem Jahr und

2. aus wichtigem Grund ohne Frist
gekündigt werden kann.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Mindestanforderungs-VO§§ 7– 9
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Verordnung zur Regelung der Grundsätze des Verfahrens
für die Arbeit der Einigungsstellen

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(Einigungsstellen-Verfahrensverordnung – EinigungsStVV)

Vom 23. November 2004 (BGBl. I S. 2916)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2006 (BGBl. I S. 1706)

Auf Grund des § 45 Abs. 3 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung
für Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954,
2955) verordnet das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung:

§ 1 Sitz der Einigungsstellen
Die Einigungsstellen haben ihren Sitz bei den
Agenturen für Arbeit. Haben die Träger der
Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch eine Arbeitsgemeinschaft gebildet,
hat die Einigungsstelle ihren Sitz bei der Ar-
beitsgemeinschaft. Die Geschäfte der Eini-
gungsstelle werden am Sitz der Einigungs-
stelle geführt.

§ 2 Mitglieder der Einigungsstelle
(1) Die Agentur für Arbeit und der andere
Träger der Leistung benennen auf Anforde-
rung der Geschäftsstelle nach § 1 je einen
Vertreter als Mitglied der Einigungsstelle
sowie dessen Stellvertreter. Der Stellvertreter
hat bei Verhinderung des Mitgliedes dessen
Rechte und Pflichten.
(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sollen
sich bis zu ihrer ersten Sitzung einvernehm-
lich auf einen unabhängigen Vorsitzenden
einigen. Die Mitglieder bestimmen außer-
dem einen Vertreter entsprechend Satz 1.
(3) Weitere Träger von Sozialleistungen sind
an den Sitzungen der Einigungsstelle zu betei-
ligen, wenn auf Grund des Sachverhaltes
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie
zur Leistung an den Antragsteller verpflichtet
sind. Sie sind zu beteiligen, wenn ein Mitglied
der Einigungsstelle dies verlangt. Vor der Be-

teiligung ist das Einverständnis des Betroffe-
nen einzuholen. Ergibt sich im Verfahren,
dass der beteiligte Leistungsträger zur Leis-
tung verpflichtet ist, tritt er als Mitglied an die
Stelle des ursprünglich zur Leistung verpflich-
teten Mitgliedes.

§ 3 Zuständigkeit

Zuständig ist die Einigungsstelle bei der
Agentur für Arbeit oder der Arbeitsgemein-
schaft, in der ein Antrag gemäß § 37 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gestellt
wurde oder zu stellen wäre. Wird nach der
Anrufung der Einigungsstelle eine andere
Agentur für Arbeit oder Arbeitsgemeinschaft
zuständig, entscheidet die angerufene Eini-
gungsstelle abschließend.

§ 4 Anrufung der Einigungsstelle

(1) Die Einigungsstelle wird von dem Träger
angerufen, der eine von der Entscheidung
des anderen Trägers abweichende Entschei-
dung über die Erwerbsfähigkeit oder Hilfe-
bedürftigkeit treffen will oder der Kranken-
kasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leistungen
der Krankenversicherung zu erbringen hätte.
Die Anrufung hat unverzüglich nach der
Feststellung zu erfolgen, dass der anrufende
Träger eine abweichende Entscheidung tref-
fen will. Haben beide Träger bereits eine
Entscheidung getroffen, kann die Einigungs-
stelle von beiden Trägern angerufen werden.

(2) Die Anrufung der Einigungsstelle ist dem
Vorsitzenden oder, wenn ein Vorsitzender
noch nicht bestimmt ist, der Geschäftsstelle
schriftlich mitzuteilen. Die erste Sitzung der
Einigungsstelle soll innerhalb von 14 Tagen
nach Anrufung der Einigungsstelle durch-
geführt werden.
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§ 5 Sitzungen der Einigungsstelle
(1) Die Einigungsstelle entscheidet auf Grund
mündlicher Verhandlung. Die Sitzungen der
Einigungsstelle sind nicht öffentlich. Der Vor-
sitzende und die Mitglieder der Einigungsstel-
le haben über den Inhalt und das Ergebnis der
Beratungen der Einigungsstelle Verschwie-
genheit zu bewahren. Die Krankenkasse, die
bei Erwerbsfähigkeit Leistungen der Kranken-
versicherung zu erbringen hätte, kann an den
Sitzungen teilnehmen.
(2) Der Vorsitzende leitet die Sitzungen der
Einigungsstelle. Solange ein Vorsitzender
nicht bestimmt ist, wird die Sitzung vom Mit-
glied des Trägers geleitet, der die Einigungs-
stelle angerufen hat.
(3) Über jede Sitzung der Einigungsstelle ist
ein Protokoll zu fertigen. Das Protokoll hat
die wesentlichen Gründe für die Entscheidung
aufzuführen. Das Protokoll beinhaltet min-
destens
1. den Ort und die Zeit der Sitzung,
2. die Namen der Anwesenden,
3. den wesentlichen Inhalt der Verhandlung,
4. die Anträge der Mitglieder der Einigungs-

stelle und
5. die Beschlüsse der Einigungsstelle im

Wortlaut.
Die Richtigkeit des Protokolls wird vom Vor-
sitzenden durch Unterschrift bestätigt. Der
Vorsitzende leitet das Protokoll der Agentur
für Arbeit und den anderen Mitgliedern der
Einigungsstelle unverzüglich zu.

§ 6 Sachverständige
(1) Der Vorsitzende und die Mitglieder der
Einigungsstelle können die Hinzuziehung von
Sachverständigen verlangen. Sachverständige
sollen nicht der Bundesagentur für Arbeit,
dem Träger der anderen Leistung oder der
Krankenkasse angehören oder mit ihnen in
sonstiger Weise in geschäftlichen Beziehun-
gen stehen.
(2) Der Sachverständige soll ein schriftliches
Gutachten fertigen; er kann von der Eini-
gungsstelle persönlich angehört werden. Den
Mitgliedern ist vor der Entscheidung der Eini-
gungsstelle ein angemessener Zeitraum zur
Prüfung des Gutachtens einzuräumen.

§ 7 Anhörung des Antragstellers
Der Antragsteller kann persönlich angehört
werden. Er kann zu der Anhörung mit einem
Beistand erscheinen. Das vom Beistand Vor-
getragene gilt als von dem Antragsteller vor-
getragen, soweit dieser nicht unverzüglich
widerspricht.

§ 8 Entscheidung der Einigungsstelle
(1) Der Vorsitzende hat auf eine einvernehmli-
che Entscheidung der Einigungsstelle gemäß
§ 45 Abs. 2 Satz 1 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch hinzuwirken. Sofern eine
einvernehmliche Entscheidung nicht herbei-
geführt werden kann, entscheidet die Eini-
gungsstelle mit einfacher Mehrheit durch Be-
schluss. Bei Stimmengleichheit entscheidet
der Vorsitzende. Der gemäß § 7 beteiligte
Antragssteller erhält eine Ausfertigung des
Beschlusses zur Kenntnis. Die Entscheidung
der Einigungsstelle ist für die an der Entschei-
dung beteiligten Träger bindend.
(2) Stimmberechtigt sind der Vorsitzende, der
Vertreter der Agentur für Arbeit und der Ver-
treter des Trägers der anderen Leistung (§ 2
Abs. 1 und 3). Die Einigungsstelle ist be-
schlussfähig, wenn die stimmberechtigten
Mitglieder oder ihre Vertreter anwesend sind.
Weigert sich ein Träger nach Fristsetzung
durch den Vorsitzenden durch Entsendung
des Vertreters die Beschlussfähigkeit herbei-
zuführen, stellt der Vorsitzende diesen Sach-
verhalt fest. Danach kann ein Beschluss ge-
fasst werden, auch ohne dass die Vorausset-
zungen nach Satz 2 vorliegen.
(3) Wechselt die örtliche Zuständigkeit nach
§ 36 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
bleibt die Entscheidung der zuvor zuständi-
gen Einigungsstelle für die betroffenen Leis-
tungsträger bindend.

§ 9 Kosten
Die Kosten für das Verfahren der Einigungs-
stelle trägt die Agentur für Arbeit oder die
Arbeitsgemeinschaft, bei der die Einigungs-
stelle ihren Sitz hat; den beteiligten Trägern
werden Kosten nicht erstattet. Der Vorsitzen-
de erhält außer in den Fällen des § 45 Abs. 1
Satz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend die einem ehrenamtlichen Rich-
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ter zustehende Entschädigung nach dem Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetz in
der jeweils gültigen Fassung und zusätzlich
eine besondere Aufwandsentschädigung in
Höhe von 60 Euro für jeden durch Beschluss
entschiedenen Fall. Die notwendigen Aus-
lagen des Antragstellers nach § 7 sind von der
Agentur für Arbeit oder der Arbeitsgemein-
schaft zu erstatten, bei der die Einigungsstelle
ihren Sitz hat.

§ 10 Stellung der zugelassenen
kommunalen Träger

Die gemäß § 6a des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch zugelassenen kommunalen Träger
haben an Stelle der Agenturen für Arbeit die
aus dieser Verordnung folgenden Rechte und
Pflichten.

§ 11 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in
Kraft.
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Verordnung über den automatisierten Datenabgleich
bei Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung – GrSiDAV)
Vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273)

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2006 (BGBl. I S. 1706)

§ 1 Verfahren bei der Bundesagentur für
Arbeit

(1) Die Bundesagentur für Arbeit bezieht in
den Datenabgleich alle Personen ein, die in-
nerhalb des dem Abgleich vorangehenden
Kalendervierteljahres (Abgleichszeitraum)
von einem Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende mit Ausnahme der zugelasse-
nen kommunalen Träger Leistungen bezogen
haben (Abgleichsfälle). Abweichend von
Satz 1 werden in den Abgleich nach § 2
Abs. 3 zum vierten Kalendervierteljahr alle
Personen einbezogen, die innerhalb des dem
Abgleich vorangegangenen Jahres Leistungen
bezogen haben.
(2) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt
der Datenstelle der Träger der Rentenver-
sicherung als zentraler Vermittlungsstelle
(Kopfstelle) zwischen dem ersten und dem
15. des ersten Monats, der auf den jeweiligen
Abgleichszeitraum folgt, für jeden Abgleichs-
fall einen Anfragedatensatz mit der Kunden-
nummer, der Bedarfsgemeinschaftsnummer
und den in § 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch genannten Daten.

§ 1a Verfahren bei den zugelassenen
kommunalen Trägern

Die zugelassenen kommunalen Träger bezie-
hen in den Datenabgleich alle Personen ein,
die im Abgleichszeitraum von ihnen Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de erhalten haben. § 1 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 1b Verfahren bei der Kopfstelle
(1) Die Kopfstelle
1. übermittelt der Bundesagentur für Arbeit

(als Träger der Arbeitsförderung), der
Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, der Deutschen Post AG

(für die übrigen Träger der Rentenversiche-
rung und der Unfallversicherung), dem
Bundeszentralamt für Steuern und der
Zentralen Zulagenstelle für Altersver-
mögen (Auskunftsstellen) bis zum Ende
des ersten Monats, der auf den Abgleichs-
zeitraum folgt, die Anfragedatensätze; sie
übermittelt dem Bundeszentralamt für
Steuern einen um die Daten „Versiche-
rungsnummer“ und „Geburtsort“ vermin-
derten Anfragedatensatz,

2. veranlasst den Datenabgleich bei der Da-
tenstelle der Träger der Rentenversiche-
rung nach § 2 Abs. 5.

Kann eine Versicherungsnummer nicht ermit-
telt werden, erfolgt die Übermittlung nur,
wenn ein Datenabgleich ohne Versicherungs-
nummer möglich ist. Die Auskunftsstellen
und die Datenstelle der Träger der Renten-
versicherung führen den Datenabgleich nach
§ 2 durch und übermitteln die Antwortdaten-
sätze bis zum 15. des zweiten Monats, der
auf den Abgleichszeitraum folgt, an die Kopf-
stelle.

(2) Die Kopfstelle übermittelt der Bundes-
agentur für Arbeit und den zugelassenen
kommunalen Trägern zu von ihnen übermit-
telten Anfragedatensätzen die Antwortdaten-
sätze bis zum Ende des zweiten Monats, der
auf den Abgleichszeitraum folgt. Die Bundes-
agentur für Arbeit unterrichtet innerhalb von
zwei Wochen die Stellen, die die Leistungen
bewilligt haben, über die Ergebnisse des Da-
tenabgleichs. Die Unterrichtung kann unter-
bleiben, wenn die aktuellen Ergebnisse von
gespeicherten Ergebnissen des vorangegan-
genen Abgleichs nicht oder nur unwesentlich
abweichen.
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§ 2 Verfahren bei den Auskunftsstellen
und der Datenstelle der Träger der
Rentenversicherung

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See gleicht die ihr übermittelten
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab
zur Feststellung der Dauer des Bezugs und
der monatlichen Höhe von laufenden Leis-
tungen im Abgleichszeitraum und von Ein-
malzahlungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung.
(2) Die Deutsche Post AG gleicht die ihr über-
mittelten Daten mit den bei ihr gespeicherten
Daten ab zur Feststellung der Dauer des Be-
zugs und der monatlichen Höhe von laufen-
den Leistungen im Abgleichszeitraum und
von Einmalzahlungen der allgemeinen Ren-
tenversicherung und der Unfallversicherung
im Abgleichszeitraum.
(3) Das Bundeszentralamt für Steuern gleicht
die ihm übermittelten Daten mit den bei ihm
gespeicherten Daten ab zur Feststellung
1. von Kapitalerträgen, für die ein Freistel-

lungsauftrag erteilt worden ist, und von
Namen und Anschrift des Empfängers des
Freistellungsauftrags,

2. von Zinserträgen, die auf Grund der Richt-
linie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni
2003 im Bereich der Besteuerung von Zins-
erträgen (ABl. EU Nr. L 157 S. 38) mit-
geteilt wurden.

(4) Die Zentrale Zulagenstelle für Altersver-
mögen gleicht die ihr übermittelten Daten mit
den bei ihr gespeicherten Daten ab zur Fest-
stellung, ob und in welcher Höhe ein Kapital
nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch nicht mehr dem Zweck
einer geförderten zusätzlichen Altersvorsorge
im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des
Einkommensteuergesetzes dient.
(5) Die Datenstelle der Träger der Rentenver-
sicherung gleicht die ihr übermittelten Daten
mit den bei ihr gespeicherten Daten ab zur
Feststellung von Zeiten einer geringfügigen
Beschäftigung und einer versicherungspflich-
tigen Beschäftigung, zur Feststellung der Be-
triebsnummer, des Namens und der Anschrift
des Arbeitgebers sowie zur Feststellung des
Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe und der

Grundsicherung für Arbeitsuchende im Ab-
gleichszeitraum.
(6) Die Bundesagentur für Arbeit gleicht die
ihr übermittelten Daten nach § 1b Abs. 1 mit
den bei ihr gespeicherten Daten ab zur Fest-
stellung der Dauer des Bezugs und der mo-
natlichen Höhe von laufenden Leistungen und
von Einmalzahlungen der Bundesagentur für
Arbeit als Träger der Arbeitsförderung im Ab-
gleichszeitraum.

§ 3 Anforderungen an die
Datenübermittlung

(1) Das für die Datenübermittlung verwendete
Übermittlungsmedium und das Übermitt-
lungsverfahren müssen dem Stand der Tech-
nik entsprechend den Datenschutz und die
Datensicherheit gewährleisten, insbesondere
die Vertraulichkeit, die Unversehrtheit und die
Zurechenbarkeit der Daten sowie die Authen-
tizität von Absender und Empfänger der Da-
ten. Werden Mängel festgestellt, die eine ord-
nungsgemäße Übernahme der Daten beein-
trächtigen, kann die Übernahme der Daten
ganz oder teilweise abgelehnt werden. Der
Absender ist über die festgestellten Mängel
unter Beachtung der Verfahrensgrundsätze
(§ 4) zu unterrichten. Er kann die zurück-
gewiesenen Datensätze unverzüglich berichti-
gen und innerhalb des Zeitraumes des § 1
Abs. 2 erneut übermitteln.
(2) Die Auskunftsstellen haben den Eingang
der ihnen von der Kopfstelle zu übermitteln-
den Datensätze zu überwachen und die ein-
gegangenen Datensätze auf Vollständigkeit
zu überprüfen. Sie haben den Eingang und
das Ergebnis der Prüfung auf Vollständigkeit
der Kopfstelle unverzüglich mitzuteilen.
Satz 1 gilt entsprechend
1. für die Kopfstelle hinsichtlich der ihr von

den Auskunftsstellen übermittelten Ant-
wortdatensätze,

2. für die Bundesagentur für Arbeit und die
zugelassenen kommunalen Träger hin-
sichtlich der ihr von der Kopfstelle über-
mittelten Datensätze nach § 1b Abs. 2.

(3) Die Auskunftsstellen und die Kopfstelle
haben die ihnen übermittelten Daten unver-
züglich nach Abschluss des Abgleichs zu lö-
schen.
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§ 4 Einzelheiten des
Datenabgleichverfahrens

Die Einzelheiten des Datenabgleichverfah-
rens, insbesondere des Aufbaus der Daten-
sätze, der Übermittlung, der Prüfung und Be-
richtigung von Datensätzen legt die Kopfstel-
le in Verfahrensgrundsätzen fest. Die Kopf-
stelle hat die Bundesagentur für Arbeit und
die Auskunftsstellen an der Erarbeitung der
Verfahrensgrundsätze mit dem Ziel zu betei-
ligen, einvernehmliche Festlegungen zu errei-
chen.

§ 5 Kosten der Kopfstelle
(1) Die Bundesagentur für Arbeit erstattet der
Kopfstelle die Kosten für die Vermittlung des
Datenabgleichs. Die Bundesagentur für Arbeit
erstattet der Kopfstelle auch die Kosten für
die Vermittlung des Datenabgleichs durch die
zugelassenen kommunalen Träger.
(2) Die Kopfstelle teilt der Bundesagentur für
Arbeit jeweils am Ende eines Jahres die Höhe
der von ihr für das darauf folgende Jahr zu
erstattenden Kosten mit. Für das Jahr 2005
werden Kosten in Höhe von 78 000 Euro er-
stattet. Für die Folgejahre legt die Kopfstelle
die Kosten auf der Grundlage der tatsächlich
entstandenen Kosten neu fest; diese Kosten
dürfen 90 000 Euro zuzüglich einer Steige-
rung, die der Lohn- und Gehaltserhöhung im
öffentlichen Dienst des Bundes entspricht,
nicht übersteigen. Die Kosten werden jeweils
am 1. April für das laufende Kalenderjahr
erstattet.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales überprüft alle drei Jahre, erstmalig
nach Ablauf des Jahres 2005, ob die von der
Kopfstelle festgelegten Kosten mit Absatz 2
Satz 3 in Einklang stehen.
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Stichwortverzeichnis
Die Seitenangaben in fetter Schrift beziehen
sich auf die Kommentierung (Seiten 9 bis 41),
die mageren Seitenzahlen auf die gesetz-
lichen Grundlagen sowie die Verordnungen
(Seiten 43 bis 101).

Absenkung 36
Alleinerziehende 62
Alleinstehende 17, 62
Altersgrenze 11, 52
Altersrente, vorgezogene 88
Altersvorsorge 55
Angemessener Wohnraum 20
Anspruchsberechtigte Personen 23, 51
Anspruchsübergang 69
Antrag 71
Arbeit, selbstständige 32
Arbeitsentgelt 16
Arbeitsgelegenheit 13, 29
Arbeitsgelegenheiten 23, 58
Arbeitsgemeinschaften 73
Arbeitslosengeld II 11, 16, 30, 35-36, 62
Arbeitslosengeld II, Einkommen 89
Arbeitsunfähigkeit 35, 80
Aufrechnung 72
Außendienst 23, 50
Ausbildungsförderung 55
Ausbildungsplatz 21
Auskunftspflicht 81, 82
Ausländer 23, 37
Auszahlung 72
Auszubildende 52, 64

Bedarfsgemeinschaft 23, 26
Befristeter Zuschlag 20, 65
Behinderte 21
Beitragssatz 35
Belehrung 36
Berufsausbildung 35
Beschäftigungsförderung 59
Beschäftigungsort 29
Beschäftigungszuschuss 16, 36
Bestandsschutz 28
Bruttoeinnahmen 32
Bußgeld 82

Darlehen 18-19, 35, 52
Datenschutz 76
Dienstleistungen 49

Eheähnliche Gemeinschaft 25
Ehegatte 25
Eigentumswohnung 56
Eigenverantwortung 12
Ein-Euro-Jobs 16, 29
Eingliederung 16
Eingliederung von Selbständigen 58
Eingliederungsleistungen 21, 57, 94
Eingliederungsvereinbarung 13, 37, 57
Einigungsstelle 73, 96
Einigungsstellen-Verfahrensordnung 96
Einkommen 26, 30, 54, 89
Einkommensbescheinigung 81
Einmalige Einnahmen 32
Einmalleistungen 18
Einstiegsgeld 23, 58
Elterngeld 31
Entschädigung für Mehraufwendungen 14
Erbenhaftung 70
Ersatzanspruch 70
Erstausstattung 17-18, 65
Erstbezug 16
Erwerbsfähigkeit 11, 23, 25, 51, 53, 72
Erwerbstätigenfreibetrag 32, 67
Erwerbstätigkeit 29, 67

Fallmanager 14, 21
Förderung, freie 60
Förderung bei Wegfall der

Hilfebedürftigkeit 60
Forstwirtschaft 32
Frauenhaus 71
Freibeträge 67

Geldleistungen 49
Gemeinnützige Arbeit 14
Grundfreibetrag 34, 55
Grundsatz des Förderns 12, 56
Grundsatz des Forderns 12, 48, 56
Grundstücke 33

Härte 18, 56
Hausgrundstück 56
Haushaltsenergie 16, 62
Haushaltsgemeinschaft 26
Haushaltsgeräte 65
Hausrat 56
Heizung 16, 18, 62, 63
Hilfebedürftigkeit 11, 23, 26, 51, 53, 72

Integrationskurs 37
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Jugendliche 17

Kinder 52
Kindererziehung 28
Kindergeld 31
Klassenfahrten 18, 65
Kommunale Träger 38, 86
Kostenerstattung 71
Krankengeld 35
Krankenversicherung 35, 66
Kulturelles Leben 62
Kürzungen bei Pflichtverletzungen 37

Landwirtschaft 32
Lebensmittelgutscheine 37
Lebenspartner 25
Lebensversicherungen 33
Leistungen zur Eingliederung 21
Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhalts 62
Leistungsbeschränkungen 36
Leistungsfähigkeit 16
Leistungsgrundsätze 48
Leistungsmissbrauch 23, 50, 82

Mehraufwandsentschädigung 29
Mehraufwendungen 14
Mehrbedarfe 17, 62
Meldepflicht 81
Mietkaution 19
Minderleistungen 16
Mitwirkungspflicht Dritter 81

Nachranggrundsatz 26
Notwendige Anschaffungen 34

Partner 14
Pauschale 18
Pendelzeiten 29
Pflege 23, 28, 55
Pflichtverletzung 68
Planungsunterstützung 79
psychosoziale Betreuung 23

Räumungsklage 19
Rechtsfolgen 36
Regelleistung 62
Rentenversicherung 35, 66
Riester-Rente 31, 34
Rückzahlung 18

Sachleistung 18, 37
Sanktionen 37
Schadenersatz 82
Schuldnerberatung 23
Schwangerschaft 65
Selbstständige 23
Sicherung des Lebensunterhalts 16
Sofortangebot 21, 57
Sozialberichterstattung 79
Soziale Absicherung 35
Sozialgeld 11, 16, 24, 30, 67
Sozialgeld, Einkommen 89
Sozialhilfe 11
Sparguthaben 33
Sprachkurse 37
Steuern 31
Straßenverbindung 32
Suchtberatung 23

Träger 38, 49

Umzug 17
Umzugskosten 19
Unterhaltsanspruch 69
Unterhaltsverpflichtungen 54
Unterhaltsvorschuss 31
Unterkunft 17-18, 62
Untersuchung 37

Verantwortung 25
Verkehrswert 35, 56
Verletztengeld 66
Vermittlungshemmnisse 16
Vermögen 26, 55
Versicherung 30, 31
Versicherungspflicht 66
Vertretung 71
Verwertung 34

Werbungskosten 32
Werdende Mütter 17, 62
Wohngeld 20
Wohnungsbeschaffungskosten 19
Wohnungsgröße 18

Zuflussprinzip 32
Zumutbarkeit 28, 53
Zusicherung 17
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